














HERZLICH WILLKOMMEN IM WOHNPARK GÅLLI DAS NEUE UND INNOVATIVE 
WOHN HIGHLIGHT VOR DEN TOREN DER LANDESHAUPTSTADT 

 

DAS PROJEKT 

Wenn es um die eigenen vier Wände geht, sollte man sich nicht mit halben Sachen 
zufriedengeben. Schon gar nicht, wenn man nach einer dauerhaften, perfekten Lösung 
sucht. Wir laden Sie herzlich dazu ein, gemeinsam Ihr individuelles, neues Zuhause in 
einer der besten Wohnlagen von Gallneukirchen zu gestalten.  

Am Fuße des Gallneukirchner Linzerberges, in unmittelbarer Nähe zum ruhigen 
Grüngürtel und dem fußläufigen Stadtplatz, entstehen 70 moderne 
Eigentumswohnungen. 

Das von der namhaften Archtitekturschmiede pla.net architects zt gmbh aus Wien 
entworfene und entwickelte Wohnprojekt „Wohnpark Gålli“, vereint viele Faktoren 
modernen, urbanen und komfortablen Wohnens, welches am Wohnmarkt gewünscht, 
aber nur selten angeboten wird.  

Mit viel Gespür, unter Berücksichtigung neuester Erkenntnisse aus der 
Wohnpsychologie, wurde ein stimmiges Gesamt-Wohnkonzept mit der Bauträgerfirma 
JHP Bauträger GmbH ausgearbeitet. Dieses zeichnet sich durch offene Wohnräume, 
großzügige, luftige Außenbereiche, modernste Haus- und Wohntechnik 
(Wohnraumlüftungen, veränderbaren Grundrissen, Photovoltaikanlagen, E-
Ladestationen), frei wählbare umfangreiche Ausstattungspakte, durch welche ihr neues 
Zuhause von vornherein noch mehr ihren Wohn-Ansprüchen gerecht wird aus. 

Perfekt ergänzt werden diese neuen „Lebensräume“ durch eine harmonische, 
barrierefreie Anlagengestaltung, welche es allen Bewohnern ermöglicht, durch ein 
innovatives Zugangskonzept, quasi vom Tiefgaragenparkplatz bis vor die eigene 
Wohnungstür mit Fahrrad oder Kinderwägen zu gelangen.  

Mit den harmonischen Garten- und Freiflächen, welche durch raffinierte und sinnvolle 
Grün- und Ziersträucher Gestaltung (unter anderem gibt es Hochbeete zum 
Gemüseziehen und einen „Secret Garden“) auch die notwendigen Ruhe- und 
Bewegungszonen bereithalten, entsteht hier IHR perfektes „Zuhause“, wo Sie sich 
unheimlich wohlfühlen, werden 

DIE LAGE 

Gallneukirchen ist seit jeher ein sehr begehrter Ort zum Leben. Die heimliche 
Bezirkshauptstadt von Urfahr-Umgebung entwickelte sich in den letzten 20 Jahren zu 
einem Hotspot am Immobilienmarkt des Zentralraumes. Durch seine unmittelbare Lage 
vor den Toren der Landeshauptstadt, den geringen Bebauungsmöglichkeiten, in 
wunderschöner Sonnenlage des unteren Mühlviertels, war Wohnen und Leben in 
Gallneukirchen immer schon heiß begehrt. Die Nachfrage übersteigt bei weitem das 
vorhandene Angebot. Dadurch wird laufend in eine perfekte Infrastruktur investiert, um 
der steigenden Bevölkerungsanzahl auch ein hohes Niveau an Behaglichkeit, Komfort 
und Versorgung zu gewährleisten. Zurecht ist der Leitspruch der Stadtgemeinde 
Gallneukirchen STADT ERLEBEN LAND GENIESSEN! 



 

Zunächst zur Lage der Wohnungen. Diese werden, wie eingangs erwähnt am Fuße des 
auslaufenden Linzerberges errichtet. Von ihrem neuen Zuhause weg, können Sie so gut 
wie alles in fußläufiger Entfernung einfach erreichen und besorgen. Der neue Eurospar, 
der neue Hofermarkt, das Gallneukirchner Fachärztezentrum und die Apotheke sind alle 
in unmittelbarer Entfernung von max. 400m erreichbar. Zum Stadtplatz, den Schulen, 
Handel, Kultur und Gastronomie sind es zu Fuß über die Gusenbrücke ebenfalls nur 
10min. Dennoch Leben sie bereits am Rande der freien Natur mit den angrenzenden 
Feldern und Wiesen, welche oberhalb der Anlage beginnen. 

Die nächstgelegene Autobahnauffahrt erreicht man in 1.8 km.  

• Nach Linz/Hauptplatz    15 Km 
• Nach Wels/Hauptplatz   49 KM 
• Nach Enns/Hauptplatz   29 KM 
• Nach Freistadt/Hauptplatz   26 KM 
• Nach Bad Leonfelden/Hauptplatz  25 KM 
• Nach Perg/Hauptplatz   25 KM                   
 
 

DIE INFRASTRUKTUR 

Das milde Klima des Gallneukirchner Beckens und eine gut entwickelte Infrastruktur 
sprechen für die Stadt im Zentrum der Region Gusental. Da Gallneukirchen über eine 
breitgefächerte Infrastruktur aller Kategorien verfügt, würde es den Rahmen sprengen, 
Ihnen hier alles aufzuzählen. 

Ein paar Tipps und Hinweise möchten wir Ihnen aber schon jetzt mitgeben, was sich in 
der unmittelbaren Umgebung ihres neuen Zuhauses befindet und vorherrscht. Fußläufig 
erreichen Sie in knapp 10min den Hauptplatz von Gallneukirchen. Rund um diesen und 
den angrenzenden Einkaufsstraßen, finden Sie eine Vielzahl an unterschiedlichsten 
Einrichtungen und Einkaufsgelegenheiten aller Bereiche. 

Besonders der neu gestaltete Hautplatz ist nicht nur den Einheimischen besonders ans 
Herz gewachsen, sondern wird auch von vielen Auswärtigen als Marktplatz sehr 
geschätzt. Beim 2-wöchentlichen Bauernmarkt wird eine Vielzahl an regionalen, 
ECHTEN Lebensmittel und Köstlichkeiten verkauft. 

In und um Gallneukirchen sind hochwertige Lebensmittel/Hofläden, Direktvermarkter 
vorhanden, sowie Fair Trade großgeschrieben. Der „Hanl-Hof“ am Stadtrand von Gålli 
bietet eine große Auswahl an biologischen und nachhaltigen Lebensmitteln. Darüber 
hinaus finden Sie im Naturladen Hennerbichler, ackerlhof, Ab-Hof-Verkauf Mariandl „auf 
der Hoad“, Hofladen Schinagl, Hofladen Mayrhofer bei Engerwitzdorf und der 
Nudelmanufaktur Schäffler ein selten dichtes Netz an biologischen Selbstvermarkter. 
Auch einige Lebensmittelmärkte (Spar Schweinbach z.B.) haben eine Vielzahl an 
regionalen Erzeugnissen in ihrem Angebot. 

Besonders erwähnenswert ist aber auch die außergewöhnlich hohe Dichte an ärztlichen 
Einrichtungen. Neben den Gemeindeärzten gibt es in Gallneukirchen gleich 2 
Fachärztezentren. Eines beim Sparkreisverkehr und das andere im Schloss Riedegg. 



Weit über 50 Ärzte und Therapeuten aller Fachrichtungen sind hier mit ihren 
Ordinationen angesiedelt und kümmern sich um Gesundheit der Bevölkerung. 

Neben den vielen tollen, zum Teil alteingesessenen Einzelgeschäften im Ort, bilden das 
City Center Gålli und die erst vor kurzem eröffnete ONE-Einkaufs/Büro und Wohnmeile 
im Stadtzentrum, einen perfekten Branchenmix. Gerade durch das ONE wurde der 
Stadtkern von Gallneukirchen, um ein weiteres, bestechendes Infrastruktur Highlight 
erweitert. 

Neben der guten infrastrukturellen Versorgung können Sie auch auf ein reichhaltiges, 
kulturelles und gastronomisches Angebot in Gallneukirchen und der unmittelbaren 
Nachbarschaft zu ihrem neuen Zuhause zurückgreifen. 

Frisches Gebäck holt man sich zu Fuß in Honeders Naturbackstube oder beim Tauber 
am Patz.  

Süße. kulinarische Köstlichkeiten finden sie im Café Capuccino Haslinger und in der 
Bäckerei Winkler Kaffee. Hier erfahren sie noch gelebte Caféhaustradition, serviert mit 
Mehlspeisen und Backspezialitäten der Spitzenklasse. Fast jeder kennt die 
selbstgemachten italienischen Eissorten, die man im Sommer beim originellen 
Eisstand am Hauptplatz genießen kann.  

Traditionelle, gutbürgerliche Küche genießen Sie im Gasthaus Riepl. Besonders sein 
Gastgarten ist sehr gemütliche und einladend. Viel zu entdecken, gibt es auch beim 
Landerl. Als Restaurant, Café, Bar und Lounge bringt es den Geist einer neuen Zeit 
nach Gallneukirchen. Kulinarische Genüsse finden Sie auch in den zahlreichen 
Cafés, Bistros, Gastronomien mit zum Teil internationaler Küche.  

Den meisten muss man auch die Jausenstation Mirellenstüberl nicht vorstellen. 
Weit über die Region hinaus ist dieser kulinarische Fleck ein gern besuchtes Ziel, wo 
man auf modern urige Art und Weise, bestens bedient, gemütlich Jausnen kann. 
Besonders der großartige Außenbereich in Aussichtslage lässt Speis und Trank gleich 
noch viel besser genießen. 

Wenn Sie mal eine Whiskeydestillerie besuchen möchten, müssen Sie nicht nach 
Kentucky fliegen. Besuchen Sie doch mal die Whisky Destillerie von Peter Affenzeller 
in Alberndorf. 

DIE FREIZEIT SCHUL UND KINDEREINRICHTUNGEN  

Gallneukirchen ist auch Schulstandort. In fünf Kindergärten und einer Krabbelstube wird 
für die Betreuung der Kinder gesorgt. Die Volksschule, 2 Mittelschulen, die 
Polytechnische Schule, die Martin-Boos-Landessonderschule und die 
Landesmusikschule sind für die Region bedeutende Bildungsstätten. Gerade 
berufstätige Eltern profitieren von diesem exzellenten Betreuungsangebot in 
unmittelbarem Umfeld des neuen „Wohnpark Gållis“. Gallneukirchen ist auch ein 
Zentrum für vorbildliche Ausbildung von Sozialbetreuungsberufe und Altenarbeit.  

Das Gemeindegebiet ist von einer wunderschönen Naturlandschaft umgeben, die Sie 
unmittelbar von ihrem neuen Zuhause aus entdecken können. Nicht weit weg davon, 
gelangen Sie in das kleine Mirellental, das Gusental, teile der ehemaligen 
Pferdeeisenbahnstrecke und zum Schloss Riedegg, in welchem sich neben dem zuvor 



genannten Ärztezentrum auch ein Afrikamuseum befindet und jedes Jahr ein sehr 
stimmungsvolle Adventmarkt abgehalten wird 

Neben markierten Wander- Rad- und Laufwegen laden speziellen Themenwege zu 
Spaziergängen, Wanderungen und Radtouren in die umliegende Natur ein. 4 E-
Ladestationen und 1 FahrradSchlauch Automat befinden sich dazu auch im Stadtgebiet 

Das Freibad, ein Kletterturm, ein Beachvolleyball- und ein Skaterplatz, Turnhallen und 
Reitanlagen sind weitere Möglichkeiten seine Freizeit ausreichend zu gestalten. 
Gallneukirchen darf sich auch über ein intensiv gelebtes Vereinswesen mit über 50 
Vereine glücklich schätzen. Eine Vielzahl an Konzerten, Theateraufführungen, 
Ausstellungen und diversen Veranstaltungen, nicht zuletzt durch die Gusenhalle, 
runden ein interessantes, abwechslungsreiches Leben ab. 

Gallneukirchen liegt auch der Naturschutz, Klimaschutz und Nachhaltigkeit sehr am 
Herzen, was durch diverse Auszeichnungen und Ernennungen mehr als bestätigt 
wurde!  

DAS FAZIT 

Nur wenige Wohnlagen außerhalb von Linz, können auf so eine große Auswahl an 
Infrastruktur, Sport- und kulturellen Angebote zurückgreifen. In Kombination mit der 
ausgesprochen gelungenen Architektur und Gestaltung der Anlage, erwerben Sie eine 
wertbeständige, moderne und attraktive Neubauimmobilie – „ein Zuhause in einer 
pulsierenden Stadt“! 

Gerne stehe wir für alle Anliegen persönlich unter 0664 450 90 58 zur Verfügung.  

Rufen Sie gleich an und vereinbaren Sie mit uns einen ersten KENNENLERNTERMIN 













Bericht
Alte Straße, 4210 Gallneukirchen
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Lageprofil

Nahversorger (Bäckerei, Metzgerei, Supermarkt, Drogerie)

Nahversorger (Banken, Post, Tankstellen, Trafiken)

Gastronomie und Ausgehen

Singles

Ausbildung und Kinderbetreuung

Kunst und Kultur

Sport, Freizeit und Skigebiete

Ärzte

Medizinische Versorgung und Therapie

Öffentlicher Nahverkehr

Wegzeit zum Arbeitsplatz

Umweltfreundlich zur Arbeit

Pendlerquote

Beschäftigungsquote

Arbeitslosenquote

Erwerbstätige in Dienstleistung, Industrie und Landwirtschaft

Arbeitsplätze und Arbeitsplatzdichte
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Bevölkerungsprognose und -entwicklung

Anteil unter 15 Jähriger

Anteil 15-24 Jährige

Anteil 25-44 Jährige

Anteil 45-64 Jährige

Anteil über 64 Jähriger

Inländeranteil

Ausländeranteil nach Staatsangehörigkeit

Familienanteil

Akademikeranteil

Grünflächen und Erholungsräume

Bebauungsdichte

Wohnfläche

Heizbedarf

Anteil an Neubauten

Anteil an Altbauten

Brennstoffe und Heizsysteme

Ausbaugebiete 2020
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Festnetz Versorgung

Mobilnetz Versorgung

Durchschnittstemperatur

Tage ohne Niederschlag

Sommertage und heiße Tage

Frostfreie Tage
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Nahversorger (Bäckerei, Metzgerei, Supermarkt, Drogerie)

Alte Straße, 4210 Gallneukirchen

Ergebnisinterpretation - Distanznetz
Das Distanznetz auf der rechten Seite gibt einen Überblick über die Entfernungen zur jeweils nächstgelegenen Einrichtung. Der
Mittelpunkt markiert den Immobilienstandort. Je näher die Punkte beim Mittelpunkt liegen, desto geringer ist die Entfernung.

Ergebnisinterpretation - Balkendiagramm
Untenstehende Kilometerangaben zeigen an wie weit der jeweils nächstgelegenen Nahversorger entfernt ist (in Städten Fußweg, am
Land Autodistanz).

bis 0,5 km:
- Metzgerei
- Supermarkt

0,6 bis 2 km:
- Bäckerei
- Drogerie

© IMMOSERVICE AUSTRIA
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Nahversorger (Bäckerei, Metzgerei, Supermarkt, Drogerie)

Der hellgrüne Punkt markiert den Immobilienstandort, die Nahversorger im Umkreis werden mit farblichen Pins angezeigt.
Es werden pro Kategorie immer die drei nächstgelegenen Einrichtungen angezeigt und aufgelistet.
Der Pin mit dem Zusatz „1“ zeigt immer die jeweilige Einrichtung mit der geringsten Entfernung zum Standort.

Bäckerei
Bäckerei Winkler GmbH
Hauptstraße 10
4210 Gallneukirchen
(0,72 km / 0,72 km)
(Luftline / Mit Auto)
Gammer Otto e.U.
Hauptstr. 10
4210 Gallneukirchen
(0,59 km / 0,72 km)
(Luftline / Mit Auto)
Alois Haslinger e.U.
Hauptstr. 33
4210 Gallneukirchen
(0,79 km / 0,97 km)
(Luftline / Mit Auto)

 

Metzgerei
Anton Riepl
Fleischmanufaktur GmbH
Anton-Riepl-Straße 6
4210 Gallneukirchen
(0,51 km / 0,57 km)
(Luftline / Mit Auto)
Anton Riepl
Fleischmanufaktur KG
Anton-Riepl-Str. 6
4010 Gallneukirchen
(0,57 km / 0,57 km)
(Luftline / Mit Auto)
Anton Riepl
Fleischmanufaktur KG
Anton Riepl Straße 6
4209 Engerwitzdorf
(2,71 km / 3,15 km)
(Luftline / Mit Auto)

 

Supermarkt
dm
Alte Straße 2
4210 Gallneukirchen
(0,21 km / 0,21 km)
(Luftline / Mit Auto)
Billa
(0,21 km / 0,25 km)
(Luftline / Mit Auto)
Eurospar
Linzer Berg 19
4209 Engerwitzdorf
(0,25 km / 0,29 km)
(Luftline / Mit Auto)

 

Drogerie
Bipa
Hauptstraße 14
4210 Gallneukirchen
(0,75 km / 0,75 km)
(Luftline / Mit Auto)
dm Drogerie Markt
Betriebsstraße 9
4213 Unterweitersdorf
(5,03 km / 7,97 km)
(Luftline / Mit Auto)
Ringana Frischepartnerin
Baumgarten 35
4209 Engerwitzdorf
(5,25 km / 8,07 km)
(Luftline / Mit Auto)

Herold Business Data ©
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Nahversorger (Banken, Post, Tankstellen, Trafiken)

Alte Straße, 4210 Gallneukirchen

Ergebnisinterpretation - Distanznetz
Das Distanznetz auf der rechten Seite gibt einen Überblick über die Entfernungen zur jeweils nächstgelegenen Einrichtung. Der
Mittelpunkt markiert den Immobilienstandort. Je näher die Punkte beim Mittelpunkt liegen, desto geringer ist die Entfernung.

Ergebnisinterpretation - Balkendiagramm
Untenstehende Kilometerangaben zeigen an wie weit der jeweils nächstgelegenen Nahversorger entfernt ist (in Städten Fußweg, am
Land Autodistanz).

bis 0,5 km:
- Trafik

0,6 bis 2 km:
- Bank
- Post
- Tankstelle

© IMMOSERVICE AUSTRIA
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Nahversorger (Banken, Post, Tankstellen, Trafiken)

Der hellgrüne Punkt markiert den Immobilienstandort, die Nahversorger im Umkreis werden mit farblichen Pins angezeigt.
Es werden pro Kategorie immer die drei nächstgelegenen Einrichtungen angezeigt und aufgelistet.
Der Pin mit dem Zusatz „1“ zeigt immer die jeweilige Einrichtung mit der geringsten Entfernung zum Standort.

Bank
Sparkasse Gallneukirchen
(0,58 km / 0,58 km)
(Luftline / Mit Auto)
Oberbank Gallneukirchen
Hauptstraße 4
4210 Gallneukirchen
(0,57 km / 0,73 km)
(Luftline / Mit Auto)
bank99
Reichenauer Straße 1
4210 Gallneukirchen
(0,65 km / 0,87 km)
(Luftline / Mit Auto)

 

Post
Post Filiale 4210
Reichenauer Straße 1
4210 Gallneukirchen
(1,45 km / 1,45 km)
(Luftline / Mit Auto)
Post 4209 Engerwitzdorf
Leitnerstraße 6a
4209 Engerwitzdorf
(3,47 km / 5,35 km)
(Luftline / Mit Auto)
Postpartner Gemeinde
Altenberg bei ...
Reichenauer Straße 4
4203 Altenberg bei Linz
(5,01 km / 6,68 km)
(Luftline / Mit Auto)

 

Tankstelle
OMV
Freistädter Straße  50
4209 Engerwitzdorf
(1,39 km / 1,39 km)
(Luftline / Mit Auto)
Genol
Engerwitzdorfer Straße  40
4209 Engerwitzdorf
(2,60 km / 2,94 km)
(Luftline / Mit Auto)
Tankstelle Ecker
Spattendorf  5
4210 Alberndorf
(3,50 km / 4,44 km)
(Luftline / Mit Auto)

 

Trafik
Trafik Gisela Gabauer-
Dorninger e.U.
Alte Str. 3
4210 Gallneukirchen
(0,23 km / 0,23 km)
(Luftline / Mit Auto)
Trafik Gisela Gabauer-
Dorninger e.U.
Gaisbacher Straße 3
4210 Gallneukirchen
(0,63 km / 0,80 km)
(Luftline / Mit Auto)
Trafik Kurt Josef Brunner
Marktplatz 6
4210 Gallneukirchen
(0,70 km / 0,89 km)
(Luftline / Mit Auto)

Herold Business Data ©
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Gastronomie und Ausgehen

Alte Straße, 4210 Gallneukirchen

Ergebnisinterpretation - Distanznetz
Das Distanznetz auf der rechten Seite gibt einen Überblick über die Entfernungen zur jeweils nächstgelegenen Einrichtung. Der
Mittelpunkt markiert den Immobilienstandort. Je näher die Punkte beim Mittelpunkt liegen, desto geringer ist die Entfernung.

Ergebnisinterpretation - Balkendiagramm
Untenstehende Kilometerangaben zeigen an wie weit die jeweils nächstgelegene Einrichtung entfernt ist (in Städten Fußweg, am
Land Autodistanz).

bis 0,5 km:
- Restaurant

0,6 bis 2 km:
- Pizza/Snack
- Café/Eis
- Weinlokal

über 2 km:
- Gasthaus: >5 km
- Bar/Lokal: 5,4 km
- Kino: 7,1 km

© IMMOSERVICE AUSTRIA
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Gastronomie und Ausgehen

Der hellgrüne Punkt markiert den Immobilienstandort, die Einrichtungen im Umkreis werden mit farblichen Pins angezeigt.
Es werden pro Kategorie immer die drei nächstgelegenen Einrichtungen angezeigt und aufgelistet.
Der Pin mit dem Zusatz „1“ zeigt immer die jeweilige Einrichtung mit der geringsten Entfernung zum Standort.

Restaurant
Pella Grill House
Linzer Straße 13
4210 Gallneukirchen
(0,44 km / 0,44 km)
(Luftline / Mit Auto)
HAPI PAPI
Linzerberg 24
4209 Engerwitzdorf
(0,39 km / 0,61 km)
(Luftline / Mit Auto)
Riepl
(0,63 km / 0,93 km)
(Luftline / Mit Auto)

 

Pizza/Snack
Freibad Imbiss
(1,85 km / 1,85 km)
(Luftline / Mit Auto)
McDonald's
Radingdorf 11
4213 Unterweitersdorf
(5,45 km / 7,53 km)
(Luftline / Mit Auto)
Kilimandscharo Grill
(6,24 km / 11,89 km)
(Luftline / Mit Auto)

 

Café/Eis
Mathis
(0,57 km / 0,67 km)
(Luftline / Mit Auto)
Winkler
Hauptstraße 10
4210
(0,59 km / 0,73 km)
(Luftline / Mit Auto)
Cafe & Bistro Kowalski
(0,67 km / 0,75 km)
(Luftline / Mit Auto)

 

Bar/Lokal
Arkaden Cafe
Kirchenplatz 8
4209 Engerwitzdorf
(5,37 km / 5,37 km)
(Luftline / Mit Auto)
Freispruch
(6,07 km / 7,19 km)
(Luftline / Mit Auto)
EVERS Tanzschuppen
(5,21 km / 7,77 km)
(Luftline / Mit Auto)

Weinlokal
Potzmann Wolfgang Otto
Am Rosengarten 6
4210 Gallneukirchen
(1,48 km / 1,48 km)
(Luftline / Mit Auto)
Gassner Most- u Jausn
Ramersdorf 5
4203 Altenberg bei Linz
(5,54 km / 8,49 km)
(Luftline / Mit Auto)
Wildauers Mosteuriger
Altenberger Straße 187
4203 Altenberg bei Linz
(5,67 km / 8,87 km)
(Luftline / Mit Auto)

 

Kino
Lichtspiele Katsdorf
(7,07 km / 7,07 km)
(Luftline / Mit Auto)
Cineplexx Linz
(8,46 km / 14,44 km)
(Luftline / Mit Auto)

 

Herold Business Data ©
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Singles

Alte Straße, 4210 Gallneukirchen

Erklärung
Die Singlestatistik gibt Ihnen Auskunft über die Anzahl an Einpersonenhaushalten.

Ergebnis
In "Gallneukirchen" leben mit einem Anteil von 32,8% Singlehaushalten durchschnittlich viele Singles.

© IMMOSERVICE AUSTRIA
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Ausbildung und Kinderbetreuung

Alte Straße, 4210 Gallneukirchen

Ergebnisinterpretation - Distanznetz
Das Distanznetz auf der rechten Seite gibt einen Überblick über die Entfernungen zur jeweils nächstgelegenen Einrichtung. Der
Mittelpunkt markiert den Immobilienstandort. Je näher die Punkte beim Mittelpunkt liegen, desto geringer ist die Entfernung.

Ergebnisinterpretation - Balkendiagramm
Untenstehende Kilometerangaben zeigen an wie weit die jeweils nächstgelegene Einrichtung entfernt ist (in Städten Fußweg, am
Land Autodistanz).

bis 0,5 km:
- Kinderbetreuung
- Volksschule

0,6 bis 2 km:
- Schule
- sonstige Bildung

über 2 km:
- Hochschule: 9,9 km

© IMMOSERVICE AUSTRIA
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Ausbildung und Kinderbetreuung

Der hellgrüne Punkt markiert den Immobilienstandort, die Bildungs- oder Kinderbetreuungseinrichtungen im Umkreis werden mit
farblichen Pins angezeigt.
Es werden pro Kategorie immer die drei nächstgelegenen Einrichtungen angezeigt und aufgelistet.
Der Pin mit dem Zusatz „1“ zeigt immer die jeweilige Einrichtung mit der geringsten Entfernung zum Standort.

Kinderbetreuung
Sonderhort des Evang.
Diakoniewerke...
Martin Boos-Straße 7
4210 Gallneukirchen
(0,30 km / 0,30 km)
(Luftline / Mit Auto)
Integrativer Heilpäd.
Kindergarten ...
Uferweg 1
4210 Gallneukirchen
(0,37 km / 0,38 km)
(Luftline / Mit Auto)
Pfarrcaritaskindergarten St.
Josef""
Ludwig Schwarz-Weg 5
4210 Gallneukirchen
(0,51 km / 1,04 km)
(Luftline / Mit Auto)

 

Volksschule
Martin Boos-Schule
Gallneukirchen -...
Gallneukirchen
(0,31 km / 0,31 km)
(Luftline / Mit Auto)
Volksschule Gallneukirchen
Gallneukirchen
(0,75 km / 1,36 km)
(Luftline / Mit Auto)
Volksschule Engerwitzdorf-
Schweinbach
Engerwitzdorf
(1,68 km / 2,16 km)
(Luftline / Mit Auto)

 

Schule
Mittelschule 2
Gallneukirchen
Gallneukirchen
(0,72 km / 1,46 km)
(Luftline / Mit Auto)
Mittelschule 1
Gallneukirchen
Gallneukirchen
(1,46 km / 1,51 km)
(Luftline / Mit Auto)
Polytechnische Schule
Gallneukirchen
Alberndorf in der Riedmark
(1,89 km / 2,90 km)
(Luftline / Mit Auto)

 

Hochschule
Anton Bruckner
Privatuniversität
Linz
(9,87 km / 12,44 km)
(Luftline / Mit Auto)
Fachhochschule Hagenberg
Hagenberg im Mühlkreis
(8,12 km / 12,47 km)
(Luftline / Mit Auto)
Fachhochschule Campus Linz
- Social...
Linz
(8,98 km / 14,23 km)
(Luftline / Mit Auto)

sonstige Bildung
Hotel Waldheimat
Gallneukirchen - D...
Oberndorf 23
4210 Gallneukirchen
(1,76 km / 1,76 km)
(Luftline / Mit Auto)
BAUAkademie OÖ / BWZ /
Lachstatthof
Lachstatt 41
4221 Steyregg
(3,78 km / 6,30 km)
(Luftline / Mit Auto)
AiK - wie das Leben so
spielt
Wetterbergweg 17
4203 Altenberg bei Linz
(6,45 km / 10,58 km)
(Luftline / Mit Auto)
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Kunst und Kultur

Alte Straße, 4210 Gallneukirchen

Ergebnisinterpretation - Distanznetz
Das Distanznetz auf der rechten Seite gibt einen Überblick über die Entfernungen zur jeweils nächstgelegenen Einrichtung. Der
Mittelpunkt markiert den Immobilienstandort. Je näher die Punkte beim Mittelpunkt liegen, desto geringer ist die Entfernung.

Ergebnisinterpretation - Balkendiagramm
Untenstehende Kilometerangaben zeigen an wie weit die jeweils nächstgelegene Einrichtung entfernt ist (in Städten Fußweg, am
Land Autodistanz).

bis 0,5 km:
- Kirche/Kulturgut

0,6 bis 2 km:
- Museum
- Bibliothek

über 2 km:
- Theater/Oper: 9,7 km

© IMMOSERVICE AUSTRIA
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Kunst und Kultur

Der hellgrüne Punkt markiert den Immobilienstandort, die Kunst- und Kultureinrichtungen im Umkreis werden mit farblichen Pins
angezeigt.
Es werden pro Kategorie immer die drei nächstgelegenen Einrichtungen angezeigt und aufgelistet.
Der Pin mit dem Zusatz „1“ zeigt immer die jeweilige Einrichtung mit der geringsten Entfernung zum Standort.

Museum
Museum im Haus
Bethanien
Hauptstraße 3
 4210  Gallneukirchen
(0,77 km / 0,77 km)
(Luftline / Mit Auto)
Heimathaus Gallneukirchen
- Region ...
Marktplatz / Dienergasse 2
 4210  Gallneukirchen
(0,66 km / 0,86 km)
(Luftline / Mit Auto)
Afrikamuseum
Riedegg 1
 4210  Gallneukirchen
(1,65 km / 2,46 km)
(Luftline / Mit Auto)

 

Theater/Oper
Buchmann Erich - Johann
Strauss Ens...
Hauserstraße 2b
4040 Linz
(9,67 km / 12,51 km)
(Luftline / Mit Auto)
Tribüne Linz-Theater Am
Südbahnhofm...
Eisenhandstraße 43
4020 Linz
(12,51 km / 13,71 km)
(Luftline / Mit Auto)

 

Bibliothek
Öffentliche Bibliothek der
Pfarre G...
Reichenauer Straße 14
4210 Gallneukirchen
(1,62 km / 1,62 km)
(Luftline / Mit Auto)
Gemeindebibliothek
Unterweitersdorf
Gusentalstraße 2
4213 Unterweitersdorf
(4,81 km / 5,56 km)
(Luftline / Mit Auto)
Öffentliche Bibliothek
Altenberg
Schulstraße 2
4203 Altenberg bei Linz
(4,85 km / 6,77 km)
(Luftline / Mit Auto)

 

Kirche/Kulturgut
Evangelisches Pfarramt
(0,52 km / 0,66 km)
(Luftline / Mit Auto)
Evangelische Pfarrkirche
(0,66 km / 0,76 km)
(Luftline / Mit Auto)
Katholische Pfarrkirche
Pfarrgasse 4
Gallneukirchen
(0,64 km / 0,84 km)
(Luftline / Mit Auto)

Herold Business Data ©
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Sport, Freizeit und Skigebiete

Alte Straße, 4210 Gallneukirchen

Ergebnisinterpretation - Distanznetz
Das Distanznetz auf der rechten Seite gibt einen Überblick über die Entfernungen zur jeweils nächstgelegenen Einrichtung. Der
Mittelpunkt markiert den Immobilienstandort. Je näher die Punkte beim Mittelpunkt liegen, desto geringer ist die Entfernung.

Ergebnisinterpretation - Balkendiagramm
Untenstehende Kilometerangaben zeigen an wie weit die jeweils nächstgelegene Einrichtung entfernt ist (in Städten Fußweg, am
Land Autodistanz).

0,6 bis 2 km:
- Schwimmbad/Therme
- Sportanlage
- Fitnessstudio

über 2 km:
- Kino: 7,1 km
- Videothek: >5 km
- Freizeitanlage: >5 km
- Skilift: >5 km
- Golfplatz: 9,0 km
- Erholungsraum: 7,4 km
- See: >5 km
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Sport, Freizeit und Skigebiete

Der hellgrüne Punkt markiert den Immobilienstandort, die Sport- und Freizeiteinrichtungen im Umkreis werden mit farblichen Pins
angezeigt.
Es werden pro Kategorie immer die drei nächstgelegenen Einrichtungen angezeigt und aufgelistet.
Der Pin mit dem Zusatz „1“ zeigt immer die jeweilige Einrichtung mit der geringsten Entfernung zum Standort.

Schwimmbad/Therme
Freibad Gallneukirchen
Gallneukirchen
(1,85 km / 1,85 km)
(Luftline / Mit Auto)
Freibad Aquarella
St. Georgen an der Gusen
(8,62 km / 11,87 km)
(Luftline / Mit Auto)
Biesenfeldbad
Linz
(8,02 km / 11,99 km)
(Luftline / Mit Auto)

 

Kino
Lichtspiele Katsdorf
(7,07 km / 7,07 km)
(Luftline / Mit Auto)
Cineplexx Linz
(8,46 km / 14,44 km)
(Luftline / Mit Auto)

 

Sportanlage
Freizeitcenter
Gallneukirchen
Badweg
4210 Gallneukirchen
(1,85 km / 1,85 km)
(Luftline / Mit Auto)
Tennishalle Jägerhof
Marktplatz
4203 Altenberg bei Linz
(4,88 km / 6,75 km)
(Luftline / Mit Auto)
Beach-Volleyball-Anlage
Pleschinger...
Pleschinger See
4020 Linz
(6,51 km / 10,86 km)
(Luftline / Mit Auto)

 

Fitnessstudio
Isabella Claudia Kling
Hauptstraße 2
4210 Gallneukirchen
(0,64 km / 0,64 km)
(Luftline / Mit Auto)
Silvia Maria Greif
Betriebsstraße 3
4213 Unterweitersdorf
(4,90 km / 5,62 km)
(Luftline / Mit Auto)
Feel Well Fitness GmbH
Betriebsstraße 10
4213 Unterweitersdorf
(5,13 km / 7,85 km)
(Luftline / Mit Auto)

Golfplatz
Golf Center Linz (Driving
Range)
(9,00 km / 9,00 km)
(Luftline / Mit Auto)
Linzer Golfclub Luftenberg
Am Luftenberg 1a
4225 Luftenberg an der Donau
(8,81 km / 12,88 km)
(Luftline / Mit Auto)

 

Erholungsraum
Gusen Katsdorf-Schörgendorf
(7,43 km / 9,34 km)
(Luftline / Mit Auto)
Linz
(7,25 km / 10,64 km)
(Luftline / Mit Auto)
Stauraum Abwinden
(8,86 km / 19,63 km)
(Luftline / Mit Auto)
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Ärzte

Alte Straße, 4210 Gallneukirchen

Ergebnisinterpretation - Distanznetz
Das Distanznetz auf der rechten Seite gibt einen Überblick über die Entfernungen zur jeweils nächstgelegenen Einrichtung. Der
Mittelpunkt markiert den Immobilienstandort. Je näher die Punkte beim Mittelpunkt liegen, desto geringer ist die Entfernung.

Ergebnisinterpretation - Balkendiagramm
Untenstehende Kilometerangaben zeigen an wie weit die jeweils nächstgelegene Einrichtung entfernt ist (in Städten Fußweg, am
Land Autodistanz).

bis 0,5 km:
- Arzt für Allgemeinmedizin
- Zahnarzt
- Facharzt
- Kinderarzt

© IMMOSERVICE AUSTRIA
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Ärzte

Der hellgrüne Punkt markiert den Immobilienstandort, die Arztpraxen im Umkreis werden mit farblichen Pins angezeigt.
Es werden pro Kategorie immer die drei nächstgelegenen Einrichtungen angezeigt und aufgelistet.
Der Pin mit dem Zusatz „1“ zeigt immer die jeweilige Einrichtung mit der geringsten Entfernung zum Standort.

Arzt für
Allgemeinmedizin

Dr Ehrenhuber Edgar
Anton-Riepl-Straße 4B Haus 2
4210 Gallneukirchen
(0,45 km / 0,45 km)
(Luftline / Mit Auto)
Bogner Sabine Dr. -
traditionelle c...
Anton-Riepl-Straße 4
4210 Gallneukirchen
(0,40 km / 0,45 km)
(Luftline / Mit Auto)
Dr. Plessl Roland
Dienergasse 1
4210 Gallneukirchen
(0,66 km / 0,88 km)
(Luftline / Mit Auto)

 

Zahnarzt
DDr. Gsellmann Petronella
Anton Riepl Straße 4B
4210 Gallneukirchen
(0,45 km / 0,45 km)
(Luftline / Mit Auto)
Dr. Barth Flora
Anton-Riepl-Straße 4
4210 Gallneukirchen
(0,40 km / 0,45 km)
(Luftline / Mit Auto)
Dr. Hauser Julia
Reichenauer Straße 2
4210 Gallneukirchen
(0,69 km / 0,85 km)
(Luftline / Mit Auto)

 

Facharzt
Dr Despineux Claus
Anton-Riepl-Straße 4b
4210 Gallneukirchen
(0,39 km / 0,45 km)
(Luftline / Mit Auto)
Dr Latzelsperger Gerlinde
Anton-Riepl-Straße 4
4210 Gallneukirchen
(0,40 km / 0,45 km)
(Luftline / Mit Auto)
Dr. med. Andreas Hajek
Anton-Riepl-Straße 4
4210 Gallneukirchen
(0,40 km / 0,45 km)
(Luftline / Mit Auto)

 

Kinderarzt
Dr Prenneis Christoph
Anton-Riepl-Straße 4
4210 Gallneukirchen
(0,45 km / 0,45 km)
(Luftline / Mit Auto)
Dr. Kornelia Schwendtner
Freistädter Straße 290
4040 Linz
(7,57 km / 9,94 km)
(Luftline / Mit Auto)
Dr. Holzmüller Ulrike
Lonstorferplatz 1
4020 Linz
(9,45 km / 15,82 km)
(Luftline / Mit Auto)
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Medizinische Versorgung und Therapie

Alte Straße, 4210 Gallneukirchen

Ergebnisinterpretation - Distanznetz
Das Distanznetz auf der rechten Seite gibt einen Überblick über die Entfernungen zur jeweils nächstgelegenen Einrichtung. Der
Mittelpunkt markiert den Immobilienstandort. Je näher die Punkte beim Mittelpunkt liegen, desto geringer ist die Entfernung.

Ergebnisinterpretation - Balkendiagramm
Untenstehende Kilometerangaben zeigen an wie weit die jeweils nächstgelegene Einrichtung entfernt ist (in Städten Fußweg, am
Land Autodistanz).

bis 0,5 km:
- Apotheke
- Ärztezentrum/Krankenhaus
- Psychotherapeut

0,6 bis 2 km:
- Physiotherapeut
- Seniorenheim
- Tierarzt

© IMMOSERVICE AUSTRIA
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Medizinische Versorgung und Therapie

Der hellgrüne Punkt markiert den Immobilienstandort, die Einrichtungen im Umkreis werden mit farblichen Pins angezeigt.
Es werden pro Kategorie immer die drei nächstgelegenen Einrichtungen angezeigt und aufgelistet.
Der Pin mit dem Zusatz „1“ zeigt immer die jeweilige Einrichtung mit der geringsten Entfernung zum Standort.

Apotheke
Kreisapotheke
Linzer Straße 15
4210 Gallneukirchen
(0,36 km / 0,36 km)
(Luftline / Mit Auto)
St. Gallus-Apotheke
Reichenauer Straße 2
4210 Gallneukirchen
(0,69 km / 0,85 km)
(Luftline / Mit Auto)
Kamillen-Apotheke
Wagnerweg 2
4209 Engerwitzdorf-Treffling
(3,38 km / 5,47 km)
(Luftline / Mit Auto)

 

Ärztezentrum/Krankenha
us

Ärztezentrum
Gallneukirchen
Anton Riepl Strasse 4
4210 Gallneukirchen
(0,45 km / 0,45 km)
(Luftline / Mit Auto)
Medicent Linz -
Ärztezentrum
Untere Donaulände 21-25
4020 Linz
(9,01 km / 12,28 km)
(Luftline / Mit Auto)
Unfallkrankenhaus Linz
Garnisonstraße 7
4021 Linz
(8,95 km / 14,55 km)
(Luftline / Mit Auto)

 

Physiotherapeut
Frau Sabine Schiller
Gaisbacherstraße 36a
4210 Gallneukirchen
(0,81 km / 0,81 km)
(Luftline / Mit Auto)
Herr Markus Hepp, B.Sc.
Hauptstraße 47
4210 Gallneukirchen
(0,89 km / 1,21 km)
(Luftline / Mit Auto)
Frau Birgit Huemer-
Konwalinka
Schulfeld 10
4210 Gallneukirchen
(0,85 km / 1,34 km)
(Luftline / Mit Auto)

 

Psychotherapeut
Mag. rer.nat. Melanie
Schützenberger
Linzer Straße 7
4210 Gallneukirchen
(0,52 km / 0,52 km)
(Luftline / Mit Auto)
Ingrid Mostbauer
Lederergasse 64
4210 Gallneukirchen
(0,51 km / 1,20 km)
(Luftline / Mit Auto)
Mag. phil. Margit Seidl
Lederergasse 64
4210 Gallneukirchen
(0,51 km / 1,20 km)
(Luftline / Mit Auto)

Seniorenheim
Haus Elisabeth Wohnen,
Betreuung un...
Gaisbacherstraße 11
4210 Gallneukirchen
(0,65 km / 0,81 km)
(Luftline / Mit Auto)
Haus Abendfrieden
Franz Jäger Zeile 1
4210 Gallneukirchen
(0,81 km / 1,34 km)
(Luftline / Mit Auto)
Bezirksseniorenheim
Engerwitzdorf
Trefflinger Allee 8
4209 Engerwitzdorf
(3,38 km / 5,50 km)
(Luftline / Mit Auto)

 

Tierarzt
Kleintierpraxis
Gallneukirchen Mag....
Gaisbacher Straße 36
4210 Gallneukirchen
(1,23 km / 1,50 km)
(Luftline / Mit Auto)
Dipl-TA Dr. Karl Kaltenböck
Lärchenstraße 9
4210 Gallneukirchen
(1,50 km / 1,55 km)
(Luftline / Mit Auto)
Biberauer Gerhard Dr
Kleintier-Ordi...
Wagnerweg 2
4209 Engerwitzdorf
(3,38 km / 5,48 km)
(Luftline / Mit Auto)
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Öffentlicher Nahverkehr

Alte Straße, 4210 Gallneukirchen

Ergebnisinterpretation - Distanznetz
Das Distanznetz auf der rechten Seite gibt einen Überblick über die Entfernungen zur jeweils nächstgelegenen Einrichtung. Der
Mittelpunkt markiert den Immobilienstandort. Je näher die Punkte beim Mittelpunkt liegen, desto geringer ist die Entfernung.

Ergebnisinterpretation - Balkendiagramm
Untenstehende Kilometerangaben zeigen an wie weit die jeweils nächstgelegene Einrichtung entfernt ist (in Städten Fußweg, am
Land Autodistanz).

bis 0,5 km:
- Bus

über 2 km:
- U-Bahn: >5 km
- Straßenbahn: 7,0 km
- Lokalbahnhof: 7,5 km
- Bahnhof: >5 km
- Flughafen: >5 km

www.openstreetmap.org/copyright
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Öffentlicher Nahverkehr

Der hellgrüne Punkt markiert den Immobilienstandort, die Verkehrsmittel im Umkreis werden mit farblichen Pins angezeigt.
Es werden pro Kategorie immer die drei nächstgelegenen Einrichtungen angezeigt und aufgelistet.
Der Pin mit dem Zusatz „1“ zeigt immer die jeweilige Einrichtung mit der geringsten Entfernung zum Standort.

Bus
Gallneukirchen Ärztezentrum
(0,39 km / 0,44 km)
(Luftline / Mit Auto)
Gallneukirchen Ärztezentrum
(0,41 km / 0,46 km)
(Luftline / Mit Auto)
Gallneukirchen Einsatzzentrum
(0,44 km / 0,47 km)
(Luftline / Mit Auto)

 

Straßenbahn
Schumpeterstraße
L001, L002
(6,97 km / 9,66 km)
(Luftline / Mit Auto)
Dornach
L001, L002
(7,33 km / 9,95 km)
(Luftline / Mit Auto)
Glaserstraße
L001, L002
(7,59 km / 10,28 km)
(Luftline / Mit Auto)

 

Lokalbahnhof
Katsdorf
(7,50 km / 9,01 km)
(Luftline / Mit Auto)
Gaisbach-Wartberg
(7,63 km / 9,02 km)
(Luftline / Mit Auto)
Steyregg
(8,15 km / 16,93 km)
(Luftline / Mit Auto)
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Wegzeit zum Arbeitsplatz

Alte Straße, 4210 Gallneukirchen

Erklärung
Die Wegzeiten zum Arbeitsplatz geben an wie lange Erwerbstätige durchschnittlich zum Arbeitsplatz unterwegs sind.

Ergebnis
In "Gallneukirchen" sind 40% der Erwerbstätigen unter einer Viertelstunde am Arbeitsplatz, weitere 47% benötigen weniger als 30
Minuten.

© IMMOSERVICE AUSTRIA
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Umweltfreundlich zur Arbeit

Alte Straße, 4210 Gallneukirchen

Erklärung
Dargestellt wird das von Erwerbstätigen für ihren täglichen Arbeitsweg hauptsächlich verwendete Verkehrsmittel. „Umweltfreundlich
zur Arbeit“ umfasst alle Verkehrsmittel bzw. Möglichkeiten ohne Auto/Motorrad zum Arbeitsplatz zu gelangen.

Ergebnis
In "Gallneukirchen" sind 17,7% zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs weitere 8,5% gelangen mit einem öffentlichen Verkehrsmittel
zur Arbeit.

© IMMOSERVICE AUSTRIA
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Pendlerquote

Alte Straße, 4210 Gallneukirchen

Erklärung
Auspendler sind Personen, die in eine andere Gemeinde zur Arbeit pendeln. Binnenpendler arbeiten in der Wohngemeinde.
Nichtpendler arbeiten von zu Hause.

Ergebnis
In "Gallneukirchen" gibt es mit 78,9% überdurchschnittlich viele Auspendler. Dies lässt auf eine Wohngemeinde schließen.

© IMMOSERVICE AUSTRIA
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Beschäftigungsquote

Alte Straße, 4210 Gallneukirchen

Erklärung
Die Beschäftigungsquote bezieht sich auf die Erwerbstätigen im Alter zwischen 15 und 64 Jahren. Hier wird der Anteil erwerbstätiger
Personen dieser Region dargestellt. Zudem wird die Entwicklung der Arbeitslosenquote im Zeitraum 2001 - 2010 dargestellt. Ein
negativer Wert bedeutet einen Rückgang der Arbeitslosigkeit

Ergebnis
Die Beschäftigungsquote in im direkten Wohnumfeld ist mit einem Wert von 96,3% unterdurchschnittlich.
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Arbeitslosenquote

Alte Straße, 4210 Gallneukirchen

Erklärung
Die Arbeitslosenquote bezieht sich auf die Arbeitslosen im Alter zwischen 15 und 64 Jahren. Zudem wird die Entwicklung der
Arbeitslosenquote im Zeitraum 2001 - 2010 dargestellt. Ein negativer Wert bedeutet einen Rückgang der Arbeitslosigkeit. Die
Erwerbsquote bezieht sich auf die Erwerbstätigen im Alter zwischen 15 und 64 Jahren.

Ergebnis
Die Arbeitslosenquote im direkten Wohnumfeld ist mit einem Wert von 3,7% überdurchschnittlich.
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Erwerbstätige in Dienstleistung, Industrie und Landwirtschaft

Alte Straße, 4210 Gallneukirchen

Erklärung
Hier wird die Verteilung der Arbeitsplätze auf die Sektoren Dienstleistung, Industrie und Landwirtschaft dargestellt.

Ergebnis
Im direkten Wohnumfeld sind 84,3% der Erwerbstätigen in der Dienstleistung beschäftigt. Dieser Wert spricht für einen
überdurchschnittlich hohen Entwicklungsstand der Gesellschaft.
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Arbeitsplätze und Arbeitsplatzdichte

Alte Straße, 4210 Gallneukirchen
Die Arbeitsplatzdichte gibt Aufschluss darüber, wie viele Arbeitsplätze in der Stadt oder in der Gemeinde vorhanden sind. Eine Dichte
von rund 500 Arbeitsplätzen je 1.000 Personen bedeutet ein ausgewogenes Verhältnis von Arbeitsplätzen und Wohnbevölkerung.
Städte weisen in der Regel höhere Werte auf.
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Menschen und Bevölkerung

Alte Straße, 4210 Gallneukirchen

Erklärung
Die Bevölkerungszahlen geben Aufschluss über die absoluten Einwohnerzahlen und die Verteilung der Einwohner auf die
verschiedenen Altersgruppen. Weiters wird die Bevölkerungsdichte angegeben.

Ergebnis
In "Gallneukirchen" leben 6.492 Personen. Es leben dort 1.251 Personen pro Quadratkilometer.
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Bevölkerungsprognose und -entwicklung

Alte Straße, 4210 Gallneukirchen

Erklärung
Die Bevölkerungsprognose zeigt wie sich die Bevölkerung bis 2030 verändern wird. Der Referenzwert bezieht sich auf die
Bevölkerungsprognose für ganz Österreich. Weiters wird die Bevölkerungsentwicklung zwischen 2001 bis 2014, zwischen 2014 und
2030 und 2014 und 2050 angegeben.

Ergebnis
Tatsächliche Entwicklung bis 2014: In "Gallneukirchen" ist die Einwohnerzahl im Zeitraum von 2001 bis 2014 um 4,7% gestiegen.
Für "Urfahr-Umgebung" wird bis 2030 mit 5,3% ein überdurchschnittliches Wachstum und bis 2050 mit 6,2% ein
überdurchschnittliches Wachstum der Bevölkerung erwartet.

© IMMOSERVICE AUSTRIA
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Altersgruppen im Vergleich

Alte Straße, 4210 Gallneukirchen
Die Balkendiagramme zeigen die Verteilung der Altersgruppen im Vergleich.
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Anteil unter 15 Jähriger

Alte Straße, 4210 Gallneukirchen

Erklärung
Die Altersstruktur der Bevölkerung gibt Aufschluss über die Anteile der verschiedenen Altersgruppen an der Gesamtbevölkerung in
einer bestimmten Region oder Stadt.

Ergebnis
Im direkten Wohnumfeld leben wenige unter 15 Jährige im Verhältnis zu den anderen Altersgruppen.
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Anteil 15-24 Jährige

Alte Straße, 4210 Gallneukirchen

Erklärung
Die Altersstruktur der Bevölkerung gibt Aufschluss über die Anteile der verschiedenen Altersgruppen an der Gesamtbevölkerung in
einer bestimmten Region oder Stadt.

Ergebnis
Im direkten Wohnumfeld leben wenige 15-24 Jährige im Verhältnis zu den anderen Altersgruppen.

© IMMOSERVICE AUSTRIA
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Anteil 25-44 Jährige

Alte Straße, 4210 Gallneukirchen

Erklärung
Die Altersstruktur der Bevölkerung gibt Aufschluss über die Anteile der verschiedenen Altersgruppen an der Gesamtbevölkerung in
einer bestimmten Region oder Stadt.

Ergebnis
Im direkten Wohnumfeld leben viele 25-44 Jährige im Verhältnis zu den anderen Altersgruppen.

© IMMOSERVICE AUSTRIA
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Anteil 45-64 Jährige

Alte Straße, 4210 Gallneukirchen

Erklärung
Die Altersstruktur der Bevölkerung gibt Aufschluss über die Anteile der verschiedenen Altersgruppen an der Gesamtbevölkerung in
einer bestimmten Region oder Stadt.

Ergebnis
Im direkten Wohnumfeld leben viele 45-64 Jährige im Verhältnis zu den anderen Altersgruppen.

© IMMOSERVICE AUSTRIA
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Anteil über 64 Jähriger

Alte Straße, 4210 Gallneukirchen

Erklärung
Die Altersstruktur der Bevölkerung gibt Aufschluss über die Anteile der verschiedenen Altersgruppen an der Gesamtbevölkerung in
einer bestimmten Region oder Stadt.

Ergebnis
Im direkten Wohnumfeld leben durchschnittlich viele über 64 Jährige im Verhältnis zu den anderen Altersgruppen.

© IMMOSERVICE AUSTRIA
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Inländeranteil

Alte Straße, 4210 Gallneukirchen

Erklärung
Anteil von Inländern, EU-Ausländern und Anteil von Nicht-EU-Ausländern an der Gesamtbevölkerung: Die Nationalität entspricht
dabei der Staatsbürgerschaft. Hohe Werte bei den Nicht-EU-Ausländern deuten auf einen multikulturellen Charakter der Gesellschaft
hin.

Ergebnis
Im direkten Wohnumfeld ist der Inländeranteil mit einem Wert von 91,9% unterdurchschnittlich.

© IMMOSERVICE AUSTRIA
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Ausländeranteil nach Staatsangehörigkeit

Alte Straße, 4210 Gallneukirchen

Erklärung
Anteil von EU-Ausländern, Nicht-EU-Ausländern und Inländern an der Gesamtbevölkerung: Die Nationalität entspricht dabei der
Staatsbürgerschaft. Hohe Werte bei den Nicht-EU-Ausländern deuten auf einen multikulturellen Charakter der Gesellschaft hin.

Ergebnis
Im direkten Wohnumfeld ist der Ausländeranteil mit einem Wert von 8,1% überdurchschnittlich hoch.
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© IMMOSERVICE AUSTRIA
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Familienanteil

Alte Straße, 4210 Gallneukirchen

Erklärung
Der Familienanteil gibt an wie groß das Verhältnis von Drei-und-mehr-Personen-Haushalten in einer bestimmten Region oder einem
bestimmten Ort ist.

Ergebnis
In "Gallneukirchen" liegt der Familienanteil bei 37,4%. In "Gallneukirchen" leben durchschnittlich viele Familien.

© IMMOSERVICE AUSTRIA
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Akademikeranteil

Alte Straße, 4210 Gallneukirchen

Erklärung
Personen mit Hochschulabschluss im Verhältnis zu allen Einwohnern bzw. im Verhältnis zu allen Erwerbspersonen. Der
Akademikeranteil gibt Aufschluss über die Bildungs- und Gesellschaftsstruktur im Umfeld.

Ergebnis
Das direkte Wohnumfeld verfügt über einen überdurchschnittlich hohen Akademikeranteil.

© IMMOSERVICE AUSTRIA



B 47

Grünflächen und Erholungsräume

Alte Straße, 4210 Gallneukirchen

Erklärung
Grünflächen und Erholungsräume umfassen Wälder, Wiesen und Seen genauso wie innerstädtische Grünanlagen. Ländliche
Gemeinden weisen in der Regel deutlich höhere Grünflächenanteile und Erholungsräume auf.

Ergebnis
Mit einem Grünflächenanteil von 58,8% bietet "Gallneukirchen" eine hohe Freizeitqualität in der Natur.

© IMMOSERVICE AUSTRIA
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Bebauungsdichte

Alte Straße, 4210 Gallneukirchen

Erklärung
Die Bebauungsdichte entspricht der Anzahl der Wohnungen pro Gebäude. Ein hoher Anteil an Einfamilienhäusern deutet auf einen
grundsätzlich anderen Charakter hin als ein hoher Mehrfamilienhausanteil (Wohnbau).

Ergebnis
Die Bebauungsdichte im direkten Wohnumfeld ist mit durchschnittlich 2,1 Wohnungen je Gebäude überdurchschnittlich.

© IMMOSERVICE AUSTRIA
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Wohnfläche

Alte Straße, 4210 Gallneukirchen

Erklärung
Die Wohnfläche gibt an wie viel Wohnraum ein Einwohner in einem Ort oder einer Region durchschnittlich zur Verfügung hat.

Ergebnis
Mit 43,7 m2 Wohnfläche pro Einwohner liegt "Gallneukirchen" im Durchschnitt im Vergleich zu "Oberösterreich".

© IMMOSERVICE AUSTRIA
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Heizbedarf

Alte Straße, 4210 Gallneukirchen

Erklärung
Für die Ermittlung des Heizbedarfs eines Gebäudes sind die sogenannten Heizgradtage ein wichtiger Faktor. Die Werte können
regional sehr unterschiedlich ausfallen und liegen in Österreich etwa zwischen 3000 und 6000. Je niedriger der Wert desto geringer
der Heizbedarf. Voraussetzung für die Berechnung, dass überhaupt ein Heizgradtag anfällt ist, dass die durchschnittliche
Außentemperatur unter 12°C beträgt. Zur Bestimmung der Heizgradtage wird die mittlere Tagestemperatur betrachtet. Die Anzahl
der Heizgradtage an einem Tag entspricht einer fix normierten durchschnittlichen Raumtemperatur von 20°C abzüglich der
durchschnittlichen Außentemperatur an diesem Tag. Beispiel Die Außentemperatur an einem Wintertag beträgt durchschnittlich 2°C.
Die Differenz zur normierten Raumtemperatur von 20°C beträgt 18°C. An diesem Tag fallen 18 Heizgradtage an. Der Jahreswert
entspricht einfach der Summe der Heizgradtage pro Jahr.

Ergebnis
Mit einem Wert von 3.659 Heizgradtagen liegt "Gallneukirchen" unter dem Vergleichswert von 3.817 in "Oberösterreich". Der
Heizbedarf in "Gallneukirchen" ist damit geringer.

© IMMOSERVICE AUSTRIA
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Anteil an Neubauten

Alte Straße, 4210 Gallneukirchen

Erklärung
Als Neubauten werden Gebäude bezeichnet, die nach 2000 errichtet wurden. Die Bauperiode von Gebäuden spiegelt in der Regel
bauliche Standards und Stile der jeweiligen Zeit wider. Naturgemäß kann über den gegenwärtigen Zustand des Gebäudes aufgrund
von Renovierungen etc. keine verlässliche Aussage getroffen werden.

Ergebnis
Im direkten Wohnumfeld liegt der Anteil an Neubauten bei 28,2%. Im direkten Wohnumfeld gibt es überdurchschnittlich viele
Neubauten.

© IMMOSERVICE AUSTRIA
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Anteil an Altbauten

Alte Straße, 4210 Gallneukirchen

Erklärung
Als Altbauten werden Gebäude bezeichnet, die vor 1945 errichtet wurden. Die Bauperiode von Gebäuden spiegelt in der Regel bauliche
Standards und Stile der jeweiligen Zeit wider. Naturgemäß kann über den gegenwärtigen Zustand des Gebäudes aufgrund von
Renovierungen etc. keine verlässliche Aussage getroffen werden.

Ergebnis
Im direkten Wohnumfeld liegt der Anteil an Altbauten bei 2,7%. Im direkten Wohnumfeld gibt es verhältnismäßig wenige Altbauten.

© IMMOSERVICE AUSTRIA
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Brennstoffe und Heizsysteme

Alte Straße, 4210 Gallneukirchen

Erklärung
Dargestellt ist der Anteil der Wohnungen nach ihrer Heizungsart. Ein hoher Anteil an Fernwärme und regenerativen Brennstoffen
kennzeichnet die mögliche Nutzung moderner und nachhaltiger Energieversorgungssysteme.

Ergebnis
Die Grafik auf der rechten Seite gibt einen Überblick über die Verteilung der Heizungsarten in "Urfahr-Umgebung". Darunter werden
noch die Werte für Wohnungsheizungen mit regenerativen Brennstoffen sowie für Wohnungen mit Fernwärmeanschluss
vergleichsweise dargestellt.

© IMMOSERVICE AUSTRIA
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Ausbaugebiete 2020

Alte Straße, 4210 Gallneukirchen
Im Zuge der „Breitbandstrategie 2020“ des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) soll die nahezu
flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit ultraschnellen Breitband-Hochleistungszugängen erreicht werden. Der Indikator
Ausbaugebiete weist jene Flächen im 100x100 Meter Raster aus, in denen der Breitbandausbau im Rahmen dieser Strategie
gefördert wird.

Legende
  Fördergebiete

© BMVIT
© IMMOSERVICE AUSTRIA
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Festnetz Versorgung

Alte Straße, 4210 Gallneukirchen

Erklärung
Der Indikator Festnetz Versorgung bildet im 100x100 Meter Raster die normalerweise zur Verfügung stehende Download-
Geschwindigkeit des Festnetzes ab. Es wird an der gewählten Adresse die bestmögliche Bandbreitenklasse, die für mindestens 75%
der Wohnsitze verfügbar ist, angegeben. In Einzelfällen kann es durch Abhängigkeiten wie Verfügbarkeit, Distanzen, Störeinflüsse,
Abschattungen und Topographie zu Abweichungen kommen.

In dieser Gemeinde gibt es folgende Breitbandanbieter:
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft, ifunk.at, LinzNet Internet Service Provider GmbH, Schaffelhofer GmbH, Tele2
Telecommunication GmbH

Legende
  unter 1 Mbit/s   10 bis 30 Mbit/s   30 bis 100 Mbit/s
  100 bis 1000 Mbit/s   über 1000 Mbit/s

© BMVIT
© IMMOSERVICE AUSTRIA
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Mobilnetz Versorgung

Alte Straße, 4210 Gallneukirchen
Der Indikator Mobilnetz Versorgung zeigt die geschätzte maximale Download-Geschwindigkeit des Mobilfunk Netzes in 4 Klassen an.
Diese basieren auf freiwillig gelieferten Versorgungsdaten der Telekommunikationsunternehmen und werden als Versorgungsflächen
dargestellt. In Einzelfällen kann es durch Abhängigkeiten wie Verfügbarkeit, Distanzen, Störeinflüsse, Abschattungen und
Topographie zu Abweichungen kommen.

Legende
  unter 2 Mbit/s   2 bis 30 Mbit/s   30 bis 100 Mbit/s
  über 100 Mbit/s

© BMVIT
© IMMOSERVICE AUSTRIA
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Lärmbelastung Schienenverkehr

Alte Straße, 4210 Gallneukirchen
Auf der Karte ist die Lärmbelastung farblich dargestellt. Um ein Gefühl für die angegebene Lautstärke zu bekommen, sind
Durchschnittswerte für Gespräch, Staubsauger und Laubbläser angeführt.

Legende
  sehr leise (ab 55 db)   leise (ab 60 db)   mittel (ab 65 db)   laut (ab 70 db)     sehr laut (ab 75 db)

= normalem Gespräch    = Staubsauger = Laubbläser

(Wenn der gesuchte Bereich nicht in einer Lärmzone liegt, so bedeutet das noch nicht, dass keine Lärmbelastung
vorliegt! Die angezeigte Karte enthält außerhalb der vollständig bearbeiteten Ballungsräume nur Lärm von
Haupteisenbahnstrecken mit mehr als 30.000 Zügen/Jahr [das sind rund 80 Züge/Tag]).
Die Lärmdaten wurden von laerminfo.at zur Verfügung gestellt.

© IMMOSERVICE AUSTRIA



B 58

Lärmbelastung Straße

Alte Straße, 4210 Gallneukirchen
Auf der Karte ist die Lärmbelastung farblich dargestellt. Um ein Gefühl für die angegebene Lautstärke zu bekommen, sind
Durchschnittswerte für Gespräch, Staubsauger und Laubbläser angeführt.

Legende
  sehr leise (ab 55 db)   leise (ab 60 db)   mittel (ab 65 db)   laut (ab 70 db)     sehr laut (ab 75 db)

= normalem Gespräch    = Staubsauger = Laubbläser

(Wenn der gesuchte Bereich nicht in einer Lärmzone liegt, so bedeutet das noch nicht, dass keine Lärmbelastung
vorliegt!)
Die Lärmdaten wurden von laerminfo.at zur Verfügung gestellt.

© IMMOSERVICE AUSTRIA
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Altlasten

Alte Straße, 4210 Gallneukirchen
Unter Altlasten versteht man Standorte an denen mit Abfällen bzw. umweltgefährdenden Stoffen umgegangen worden ist (z.B.
stillgelegte Abfallbeseitigungsanlagen). Auf der Karte werden die Risikoflächen rot eingefärbt.

Legende
  Risikofläche Altlasten

Altablagerungen und Altstandorte, die als Verdachtsflächen gemeldet wurden und bei denen durch Untersuchungen nachgewiesen wurde, dass von ihnen eine
erhebliche Gefahr für die Gesundheit des Menschen oder die Umwelt ausgeht, werden als Altlasten in den Altlastenatlas eingetragen. Der lange
Beobachtungszeitraum hat zur Folge, dass Schutz- oder Aufbereitungsmaßnahmen der letzten Jahre noch nicht berücksichtigt sind. © Umweltbundesamt GmbH
© European Union, 1995-2015, Inspire Geoportal

© IMMOSERVICE AUSTRIA
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Flächenwidmung

Alte Straße, 4210 Gallneukirchen

Erklärung
Die Flächenwidmung zeigt die Einteilung von Räumen in verschiedene Nutzungsarten, er wird von Gemeinden unter Berücksichtigung
von regionalen und überregionalen Raumordnungsprogrammen erstellt. Auf der Karte sind die Nutzungsflächen Ihrer Widmung nach
eingefärbt.

Ergebnis
Der Raum von "Alte Straße, 4210 Gallneukirchen" weist eine Widmung als "Wohngebiet" auf.

© European Union, 1995-2015, Inspire Geoportal
© IMMOSERVICE AUSTRIA
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Sonnenstunden

Alte Straße, 4210 Gallneukirchen
Hier sind die durchschnittlichen täglichen Sonnenstunden dargestellt. Untenstehendes Chart zeigt in Orange das Diagramm des
Sonnengangs am Abfragetag zur Abfragezeit (oranger Punkt) für die eingegebene Adresse in 2 Metern Höhe. Der grüne Bogen
beschreibt den Sonnenverlauf zur Sommersonnenwende um den 20. Juni, der blaue Bogen den Sonnengang zur Wintersonnenwende
um den 20. Dezember. Die hellgrau eingefärbten Flächen zeigen die Verschattung durch das lokale Gelände, die dunkelgrauen Flächen
die Verschattung durch Vegetation und Bebauung.

Ein Dienst der Länderkooperation geoland.at; © Rechenraum GmbH; Datenstand Gelände: 2019/ Vegetation, Gebäude: 2014
© IMMOSERVICE AUSTRIA
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Durchschnittstemperatur

Alte Straße, 4210 Gallneukirchen

Erklärung
Hier ist die Durchschnittstemperatur für die Monate Jänner, April, Juli und Oktober dargestellt.

Ergebnis
In "Gallneukirchen" liegt die Durchschnittstemperatur über dem Bundeslandmittel.

© IMMOSERVICE AUSTRIA
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Tage ohne Niederschlag

Alte Straße, 4210 Gallneukirchen

Erklärung
Tage ohne Niederschlag sind Tage, an denen weniger als 1mm Niederschlag in Form von Regen, Schnee oder Hagel fällt. Im
Durchschnitt gibt es in Österreich 252 Tage ohne Niederschlag pro Jahr. In alpinen Regionen fällt in der Regel mehr Niederschlag als
im östlichen Flachland.

Ergebnis
Mit 245 Tagen ohne Niederschlag liegt "Gallneukirchen" über dem Bundeslandwert.

© IMMOSERVICE AUSTRIA
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Sommertage und heiße Tage

Alte Straße, 4210 Gallneukirchen

Erklärung
Tage mit einer Höchsttemperatur von mindestens 25°C werden als Sommertage, Tage mit einer Höchsttemperatur von mindestens
30°C als heiße Tage bezeichnet. Im Durchschnitt gibt es in Österreich 37 Sommertage und 5 heiße Tage pro Jahr, d.h. 42 Tage an
denen die Höchsttemperatur über 25°C liegt. Im Diagramm sind die heißen Tage extra ausgewiesen und nicht in den Sommertagen
enthalten.

Ergebnis
Mit 43 Sommertagen und heißen Tagen liegt "Gallneukirchen" über dem Bundeslandwert.

© IMMOSERVICE AUSTRIA
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Frostfreie Tage

Alte Straße, 4210 Gallneukirchen

Erklärung
Frostfreie Tage sind Tage, an denen die Lufttemperatur immer über 0°C liegt. Im Durchschnitt gibt es in Österreich 209 frostfreie
Tage pro Jahr. Frosttage sind Tage, an denen die Lufttemperatur unter 0°C sinkt. An Eistagen bleibt die Temperatur den ganzen Tag
unter 0°C. Im Diagramm sind die Eistage extra ausgewiesen und nicht in den Frosttagen enthalten.

Ergebnis
Mit 259 frostfreien Tagen liegt "Gallneukirchen" in etwa beim Bundeslandwert.

© IMMOSERVICE AUSTRIA



Haftungsausschluss

Die terravistor GmbH ist bestrebt, die zur Verfügung gestellten Informationen, Daten (Daten von externen
Datenquellen werden nicht auf Richtigkeit überprüft und es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit – z. Bsp.
LAGEImmo), Grafiken, Auswertungen und Berechnungen (z. Bsp. RENDITEImmo) nach bestem Wissen und Gewissen
aufzubereiten, darzustellen und aktuell zu halten und legt größten Wert auf die Qualität und Zuverlässigkeit Ihrer
Immoservices.

Dennoch übernehmen weder die terravistor GmbH noch Kunden der terravistor GmbH Haftungen für Schäden, die sich
aus der Weitergabe und Nutzung der angebotenen Informationen ergeben können, auch wenn diese auf die Nutzung
und Weitergabe von allenfalls unvollständigen bzw. fehlerhaften Informationen zurückzuführen sind.

Die terravistor GmbH und die Kunden der terravistor GmbH übernehmen aus diesen Gründen keine Gewährleistung
und/oder Haftung für die Quantität, Qualität oder Richtigkeit der gespeicherten oder übermittelten Inhalte (Daten
und Informationen).

Verweise auf fremde Webseiten liegen außerhalb des Verantwortungsbereiches der terravistor GmbH. Eine Haftung
für die Inhalte von verlinkten Seiten ist ausgeschlossen, zumal die terravistor GmbH keinen Einfluss auf Inhalte wie
Gestaltung von gelinkten Seiten hat.
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Fundamentierung
Streifen- Einzelfundamente lt. statischen Erfordernissen.

Tiefgarage
Pro Wohnung ist mindestens ein Stellplatz vorgesehen. Tiefgarage wird mit Asphaltfeinbelag im Gefälle ausgeführt. 
Stahlbetonwände schalrein. Verdunstungsrinnen, Deckenuntersicht schalrein entgratet oder Dämmplatten lt. Bauphysik. 
Einfahrt über Tor mit Funkbedienung. Beleuchtung lt. Norm mittels LED Leuchten. 

Erdung / Blitzschutzanlage
Ausführung gemäß ÖVE

Kellerabteile
Jeder Wohnung ist ein beleuchtetes, versperrbares Kellerabteil mit einer Haushaltssteckdose zugeordnet, Trennwand-
system nach brandschutztechnischen Erfordernissen in Beton, Trockenbau, Metall- oder Holztrennwänden.  Wände 
gemalt, Boden versiegelt.

Gemeinschafträume 
Wände gemalt, Boden versiegelt. Beleuchtung nach Norm. 

Außenwände
Massive Ziegelbauweise Wärmeschutzziegel 25 cm oder Stahlbetonwände 25 cm. Ziegelwände mit Innenputz einlagig 
geglättet und gemalt. Stahlbetonwände gespachtelt und gemalt. Außenfassade mit Vollwärmeschutz 20cm mit kunst-
harzgebundenen Edelreibputz, Oberfläche und Farben nach architektonischem Farbkonzept lt. Plan. 

Wohnungstrennwände
Stahlbetonwände nach statischen Erfordernissen. Vorsatzschalen nach bauphysikalischen Erfordernissen, gespachtelt 
und gemalt.

Innenwände
Trockenbau mit Gipskartonplatten, glatt verspachtelt und gemalt. 
Ausreichende Holzeinlagen in der Küche, Wohnzimmer und Bad für Hängekasten, Spiegelschrank, Fernseher, etc. lt. 
Detailplanung.

Dachkonstruktion
Stahlbetondecke als Flachdach mit bituminöser Dachabdichtung oder Foliendach samt  erforderlicher Wärmedämmung 
lt. Energieausweis. Extensive Dachbegrünung.

Geschoßdecken
Stahlbetondecke aus Fertigteilen mit Aufbeton oder Ortbetondecke nach statischem Erfordernis. Unterseite gespachtelt 
und gemalt. Fußbodenaufbau lt. Bauphysik und Energieausweis. 

Terrassen mit Eigengarten
Terrassenbeläge aus Betonplatten nach Wahl des Architekten. Die Rasenflächen werden ausreichend humusiert und mit 
einer Rasenmischung besämt. Blickdichter Zaun mit einer Höhe von 2,0m an direkt angrenzenden Nachbar im Bereich 
der befestigten Terrasse. Absturzsicherungen nach Norm. Einfriedungsvarianten nach Wahl des Architekten.

Balkone  
Oberfläche des Bodens: Betonoberflächen nach Wahl des Architekten
Geländer: Stabstahlgeländer nach Wahl des Architekten

Verglaste Balkone 
Oberfläche des Bodens:

Betonoberflächen nach Wahl des Architekten
Brüstung:

Fassadenplatten, Edelputz, HPL-Platten-Füllung 
Seitliche Abschlüsse der windgeschützten überdachten Bereiche besteht aus einer rahmenlosen, raumhohen 
Verglasung 

Optional gegen Aufpreis:  
Öffenbare flexible Verglasung an der Vorderseite der überdachten windgeschützten Bereiche.
Sonnenschutz



www.eigentumswohnung-gallneukirchen.at

Bau- und Ausstattungsbeschreibung
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Terrassen / Verglaste Terrassenbereiche Penthäuser
Terrassenbeläge aus Betonplatten nach Wahl der Architekten. Seitlicher Abschluss besteht teilweise aus einer öffenba-
ren rahmenlosen, raumhohen Verglasung, teilweise blickdicht Sichtschutz. 

Fenster / Fenstertüren
Kunststofffenster mit Alu-Deckschale mit 3-fach Isolierverglasung und Schallschutz lt. Bauphysik und Energieausweis. 
Fenstergriffe in Aluminium. Drehkippfenster bzw. Fixverglasung. Fensterbänke außen Alu- Pulverbeschichtet, innen 
Werzalith weiß.
Penthaus:

Hebe – Schiebetüren in den Wohnräumen

Sonnenschutz
Außenliegende Raffstores elektrisch betrieben (Funk) in allen Räumen.

Laubengang / Erschließungsflächen
Betondecke lt. Statik – Fußbodenoberfläche nach Wahl des Architekten, Stabgeländer, Stahlbetonfertigteilstiege mit 
Oberfläche Sichtbeton. Liftanlage in barrierefreier Ausführung, Kabinengröße 110x210cm. 

Wohnungseingangstür
Thermisch getrennten Alu-Kunststoffeingangstür tlw. Verglasung. 

Innentüren
Weiß mit Holzumfassungszargen, Türblatt Röhrenspan, 80x210cm.

Bodenbeläge Wohn- Schlaf- Kinderzimmer, Küche, Vorraum
Parkett Monopark 15 Bauwerk, Eiche geklebt, 470/70/9,6mm, 3mm Nutzschicht.

Fliesen Bad, WC, AR
Wohnobjekt Bodenfliesen 30x60cm, Farbe nach Wahl der Architekten
Wandverfliesung im Bad bis Oberkante Türstock. Wandfliesen im WC im hinteren Bereich bis 1,20m und seitlich Latex-
anstrich. Wandfliese 30x60cm, Farbe weiß matt. 

Briefkästen und Paketstation
Die Briefkästen sind zentral zugänglich. Pro Wohnung ein Brieffach. Zusätzlich wird eine zentral gelegene Paketaufbe-
wahrungsbox errichtet.

Schließanlage
Die gesamte Wohnanlage ist mit einer Schließanlage ausgestattet. Vier Schlüssel pro Wohnung. Wohnungseingangstür, 
Kellerabteil und Brieffach gleichsperrend. Allgemeinräume mit  elektronischer Zutrittskontrolle.

Außenanlagen
Zugangsflächen mit Asphaltbelag und oder wassergebundener Wegedecke laut Planung. 

Ver- und Entsorgung  
Stromversorgung: 

Linz Netz GmbH, hauseigene PV-Anlage
Wasser: 

Ortswasserleitung 
Schmutzwasser: 

Schmutzwasserleitung der Gemeinde 
Regenwasser: 

Versickerungsschächte -- Überlauf in Regenwasserkanal
Wärme: 

Gaszentralheizung mit Wärmetauscher und Wärmemengenzähler je Wohnung Anschluss an das Gasnetz der OÖ 
Ferngas

Elektroinstallation 
Energieversorgung:

Die Energieversorgung erfolgt netzseitig durch Linz Netz GmbH. Beim Strombezug besteht die Möglichkeit 
unter den am Markt befindlichen Anbietern zu wählen. Vom Nutzer ist jeweils ein eigener Strombezug anzumel-
den. Die Elektrozähler befinden sich in allgemein zugänglichen Bereichen. Von diesen Zählerverteilern wird auch 
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über einen LS-FI-Schalter die Versorgung des Kellerabteiles bzw. Einlagerungsraumes hergestellt. 
Verteilung

In den Wohnungen gelangen Elektro-Kleinverteiler mit den erforderlichen Schutzgeräten der einzelnen Strom-
kreise zur Ausführung. Diese werden Unterputz bzw. in Hohlwänden in den Abstellräumen oder Vorräumen 
der Wohnungen situiert. Zusätzlich wird neben den o.a. Elektroverteilern jeweils ein Medien-Kleinverteiler in 
gleicher Baugröße zum Einbau von käuferseitigem Modem, Router, etc. vorgesehen. 

Provideranbindung 
Für die Anbindung an Providerdienste (Kabel-TV) ist die Vorbereitung zur Verlegung der jeweiligen Anschluss-
leitungen bis in den Medienverteiler der Wohnung vorgesehen. Vom Medienverteiler ist eine Leerverrohrung 
sternförmig in alle Zimmer vorgesehen. Die Nutzung der vom jeweiligen Provider angebotenen Leistungen, ist 
über Einzelverträge zwischen Nutzer und Provider möglich.

SAT-Anlage
Digitale SAT-TV Anlage geeignet zum Empfang in- und ausländischer Radio- und Fernsehprogramme via 
 Astra 19°E. Die Verkabelung wird bis in die Wohnung zur SAT-Dose im Wohnzimmer installiert.

Rauchwarnmelder
In den Wohnungen werden laut OIB-Richtlinie 2 in allen Aufenthaltsräumen sowie in Gängen, über die die 
Fluchtwege von Aufenthaltsräumen führen, Rauchwarnmelder installiert

E-Ladestationen
Das Gebäude wird mit allen erforderlichen Vorkehrungen ausgestattet, um bei den Garagenstellplätzen E-Lade-
stationen zu errichten. Die Beantragung der Errichtung ist über Einzelverträge zwischen Nutzer und Linz AG in 
beschränkter Anzahl möglich. 

Wohnungsausstattung Elektro 
Die Elektroinstallationen werden nach den derzeit gültigen ÖVE/ÖNORMEN ausgeführt. Die Elektroinstalla-
tionen erfolgen als Unterputzinstallation in Kunststoffrohren. Schalter und Steckdosen als Flächenprogramm 
reinweiß. Die Ausstattung der Elektroinstallationen erfolgt nach den Elektroinstallationsplänen. In Abweichung 
zur ÖVE/ÖNORM E 8015 gilt die nachstehend genannte Anzahl der Elektroauslässe, Steckdosen und Schalter 
als vereinbart. Die tatsächliche Ausstattung richtet sich nach der Sinnhaftigkeit und kann im Einzelfall und je nach 
Wohnungstyp von dieser Angabe geringfügig abweichen.

Elektroausstattung Schalterprogramm Serie ELSO Scala reinweiß
Eingangsbereich außen 

1 Stk. Klingeltaster neben Wohnungstür 
Vorraum 

1-2 Stk. Deckenlichtauslass geschaltet über 2 Stk. Wechselschalter 
1 Stk. Steckdose unter Lichtschalter 
1 Stk. Heimrauchmelder 
1 Stk. Klingel 

Gang 
1-2 Stk. Deckenlichtauslass geschaltet über 2 Stk. Wechselschalter 
1 Stk. 1-fach Steckdose unter Lichtschalter 
1 Stk. Heimrauchmelder (nach Erfordernis) 

Wohnküche 
1 Stk. Deckenlichtauslass über Couchtisch geschaltet über 1 Stk. Ausschalter
1 Stk. Deckenlichtauslass über Esstisch und 
1 Stk. Deckenlichtauslass bei Küchenzeile geschaltet über 1 Stk. Serienschalter 
1 Stk. 1-fach Steckdose unter Lichtschalter
3 Stk. 2-fach Steckdose 
1 Stk. TV-Anschlussdose 
1 Stk. Heimrauchmelder

Küche-/Kochnische 
1 Stk. geschaltete Steckdose für Blendenbeleuchtung geschaltet über 1 Stk. Ausschalter 
2 Stk. 2-fach Steckdosen im Bereich der Arbeitsfläche 
1 Stk. E-Herd Anschlussdose 5-polig 
1 Stk. 1-fach Steckdose für Dunstabzug 
1 Stk. 1-fach Steckdose für Kühlschrank 
1 Stk. 1-fach Steckdose für Geschirrspüler (eigener Stromkreis) 
1 Stk. 1-fach Steckdose für Mikrowellenherd (eigener Stromkreis) 

Schlafzimmer 
1 Stk. Deckenlichtauslass geschaltet über 1 Stk. Ausschalter 
1 Stk. 1-fach Steckdose unter Lichtschalter 
1 Stk. 1-fach Steckdose (bei Medien-Leerdose) 
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2 Stk. 2-fach Steckdose (neben Bett) 
1 Stk. Leerdose mit Vorspann zum Medienverteiler 
1 Stk. Heimrauchmelder 

Zimmer 
1 Stk. Deckenlichtauslass geschaltet über 1 Stk. Ausschalter 
1 Stk. 1-fach Steckdose unter Lichtschalter 
2 Stk. 2-fach Steckdose 
1 Stk. Leerdose mit Vorspann zum Medienverteiler 
1 Stk. Heimrauchmelder 

Bad 
1 Stk. Deckenlichtauslass und 
1 Stk. Wandlichtauslass über Waschtisch geschaltet über 1 Stk. Serienschalter 
1 Stk. 2-fach Steckdose bei Waschtisch 
1 Stk. Auslass für Ventilator (geschaltet mit Nachlauf über Lichtschalter) 

WC 
1 Stk. Deckenlichtauslass geschaltet über 1 Stk. Ausschalter 
1 Stk. Auslass für Ventilator (geschaltet mit Nachlauf über Lichtschalter) 

Abstellraum 
1 Stk. Deckenlichtauslass geschaltet über 1 Stk. Ausschalter 
1 Stk. 1-fach Steckdose unter Lichtschalter 
1 Stk. 1-fach Steckdose für Waschmaschine (eigener Stromkreis) 
1 Stk. 1-fach Steckdose für Wäschetrockner (eigener Stromkreis) 

Terrasse/Balkon 
Mindestens 1 Stk. Wandlichtauslass inkl. Leuchte geschaltet über 1 Stk. Ausschalter (innen) 
Mindestens 1 Stk. 1-fach Steckdose (Feuchtraumausführung) 

Kellerabteil/Einlagerungsraum 
1 Stk. Deckenlichtauslass inkl. Leuchte geschaltet über 1 Stk. Feuchtraum-Aufputz Ausschalter 
1 Stk. Feuchtraum-Aufputz 1-fach Steckdose

Zusätzlich zur oben definierten Standardausstattung gibt es als Sonderwunsch zahlreiche Ausstattungspakete:

Ausstattungspaket „SCHALTER EXCLUSIV“ 
Komplettierung der Schalter- und Steckdosenauslässe mit dem Marken-Schalterprogramm GIRA E2, welches sich mit 
seiner reduzierten, kantigen Formgebung in fast alle Einrichtungsstile integriert. Ausführung aus bruchsicherem, UV-be-
ständigem Thermoplast in Reinweiß glänzend. 
Ausstattungspaket „TV+INTERNET“
Ausstattung der vorhandenen Leerrohre in jedem Zimmer mit Verkabelung und Anschlussdose für den SAT-TV-Empfang 
sowie zusätzliche Verkabelung und Anschlussdose in jedem Zimmer für die Medienversorgung durch den im Haus vor-
handenen Provider, Kabel TV.  (Anmeldung und Kosten für Provider durch Wohnungseigentümer)
Ausstattungspaket „POWER-STANDARD“ 
10 Stück zusätzliche Steckdosenauslässe in Standardausführung, Platzierung nach eigenen Wünschen innerhalb der 
Wohnung. 
Dieses Ausstattungspaket bietet Ihnen einen unschlagbaren Preisvorteil gegenüber einer Bestellung Einzelbestellung von zusätz-
lichen Einzel-Steckdosenauslässe. 
Ausstattungspaket „POWER-EXCLUSIV“ 
10 Stück zusätzliche Steckdosenauslässe in exclusiver Ausführung (GIRA E2), Platzierung nach eigenen Wünschen inner-
halb der Wohnung. 
Dieses Ausstattungspaket bietet Ihnen einen unschlagbaren Preisvorteil gegenüber Einzelbestellung von zusätzlichen Steckdosen. 
Ausstattungspaket „TV+INTERNET“ 
Ausstattung der vorhandenen Leerrohre in jedem Zimmer mit Verkabelung und Anschlussdose für den SAT-TV-Empfang 
sowie zusätzliche Verkabelung und Anschlussdose in jedem Zimmer für die Medienversorgung durch einen im Haus vor-
handenen Provider Ihrer Wahl. (z.B. A1, LIWEST, …) 
(Anmeldung und Kosten für Provider durch Wohnungseigentümer)
Ausstattungspaket „NETZWERK“ 
Mit diesem Ausstattungspaket erhalten Sie eine Netzwerkverkabelung mit jeweils 2 Stk. LAN-Anschlüsse (1 Doppeldose) 
in jedem Zimmer bis zum zentralen Medienverteiler. 
Ausstattungspaket „EINBAUSPOTS“ 
Ausführung von Flur, Bad, WC und Abstellraum mit Leuchteneinbaugehäusen in Betondecke. 
Bestückung mit Deckeneinbauspots samt LED Leuchtmittel, wahlweise in der Ausführung Weiß, Nickel Matt oder 
Chrom.
Ausstattungspaket „SMART HOME - BASISPAKET“ 
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Ein Loxone Smart Home weiß über die Bedürfnisse seiner Bewohner Bescheid und handelt dabei im Einklang mit Jahres-
zeit, Witterung und Lebensstil. Es erledigt die meisten Aufgaben in den eigenen vier Wänden selbst. 
Das Basispaket beinhaltet die Steuerung all Ihre Lichtkreise und Beschattungen. 
Schalten Sie all Ihre Lichtkreise und Beschattungen wahlweise über Taster oder die Loxone App auf Ihrem mobilem End-
gerät. 
Dieses Ausstattungspaket ist nur in Verbindung mit dem Ausstattungspaket „SCHALTER EXCLUSIV“ erhältlich! 
(Mobiles Endgerät durch Wohnungseigentümer) 
Dieses System ist nur möglich, wenn die im Standard enthaltene Beschattung mit Funk-Zwischensteckern ausgeführt ist! 
Ausstattungspaket „SMART HOME - HEIZUNG“ 
Erweiterung des Smart Home Basispaketes um die Funktion Heizen: 
Ihr Zuhause kümmert sich rund um die Uhr um das ideale Raumklima. 
Definieren Sie über die Loxone App für jedes Zimmer und das Bad Ihre persönliche Wohlfühltemperatur sowie die ge-
wünschten Heizzeiten. 
Dieses Ausstattungspaket ist nur in Verbindung mit dem Ausstattungspaket „SMART HOME - BASISPAKET“ erhältlich! 
Ausstattungspaket „SMART HOME - SICHERHEIT“ 
Erweiterung des Smart Home Basispaketes um die Funktion Sicherheit: 
Das Loxone Smart Home passt auf Ihr Zuhause auf und reagiert im Fall der Fälle automatisch. 
Die intelligenten Fenstergriffe können neben der Standardanzeige “Geöffnet - Geschlossen” auch den Status “Gekippt” 
darstellen und sind weiters mit einem Alarm- und Erschütterungssensor ausgestattet und detektieren jeden Einbruchs-
versuch. Die Wohnungseingangstür wird mit einem Türkontakt ausgestattet. Im Flur wird zusätzlich ein Bewegungsmel-
der vorgesehen. 
Die vernetzten Rauchmelder in den Zimmern und im Flur warnen Sie via akustischem Signal und blinkenden Lichtern bei 
Rauchentwicklung. 
Droht Gefahr - egal ob durch Rauch oder Einbruch, informiert Sie Ihr Zuhause via Push Notification über den Alarm auf 
Ihrem mobilem Endgerät. 
Dieses Ausstattungspaket ist nur in Verbindung mit dem Ausstattungspaket „SMART HOME - BASISPAKET“ erhältlich!

Heizung / Lüftung / Sanitär
Heizung
Zentrale Gasheizung. Die Raumheizung erfolgt mittels Fußbodenheizung. Wohnungsweise Verbrauchsmessung. In 
den Penthäusern kann optional gegen Aufpreis ein Kamin eingebaut werden. Diese Option ist in den Einreichplänen 
 vorgesehen.
Warmwasser
Zentrale Warmwasseraufbereitung mit Wohnungsstation und wohnungsweise Verbrauchsmessung.
Wasserzählung
Wohnungsweise getrennt mittels Subzähler
Lüftung
In den WC’s und Bädern eine mechanische Entlüftung über Dach zur Ausführung.
Dunstabzüge im Umluftbetrieb.
Optional gegen Aufpreis ist ein Einzelraumlüftung mit Wärmerückgewinnung möglich.
Klimatisierung
Optional gegen Aufpreis können Penthauswohnungen mit einer Deckenkühlung bzw. Klimaanlage in den Schlaf- und
Wohnräumen ausgeführt werden.

Sanitärausstattung „Basic“ Sanitärkeramik Laufen ProA, Armaturen der Serie HG Logis
Bad

Waschtisch Laufen ProA 65x48cm weiß – WHG bis 2Zi  
Doppelwaschtisch Laufen ProA 130x48cm, weiß – WHG ab 3Zi 
Waschtischmischer HG Logis 100 chrom
Badewanne Kaldewei Cayono 180x80cm, weiß
Wannenmischer HG Logis chrom, HG Brausenset Croma 100
Handtuchheizkörper
Alternativ gegen Aufpreis:
Kaldewei Duschwanne CAYONOPLAN 800 x 1000 x 1,8 weiß
HG Brauseset Croma 100

 WC
Laufen Pro Wand-WC Tiefspüler weiß
Laufen ProA Handwaschbecken 45x34cm weiß 
  HG Logis Waschtischmischer 70 chrom

Sanitärausstattung  „Premium“ als Aufpreis Sanitärkeramik Laufen ProS, Armaturen der Serie HG Focus
Bad
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Waschtisch Laufen ProS 70x47cm weiß – WHG bis 2Zi
Doppelwaschtisch Laufen ProS 130x48cm, weiß – WHG ab 3Zi   - Bild fehlt - 
Waschtischmischer HG Focus 100 DN15, chrom
Badewanne Kaldewei Cayono DUO 725,180x80x41cm, alpinweiß
Wannenmischer HG Focus E2 chrom, HG Brausenset Croma 100
Handtuchheizkörper
Alternativ gegen Aufpreis:
Kaldewei Duschwanne Scona 800 x 1000 x 1,8 weiß
HG Showerpipe Croma Select S280 chrom

WC
Laufen Pro Wand-WC Tiefspüler rimless, 6 Liter, weiß
Laufen ProS Handwaschbecken 45x34cm weiß
HG Focus E2 Waschtischmischer 

Sonderwünsche
Sonderwünsche innerhalb der Ausbaugewerke (Elektroinstallationen, sanitäre Ausstattung, Bodenbeläge, Fliesen, Innen-
türen, Malerarbeiten, Innenwände) sind im Rahmen der technischen und baubehördlichen Möglichkeiten gegen Aufpreis 
zulässig, soweit diese termingerecht bekannt gegeben werden.

Gewährleistung
Für die Gewährleistung gelten die vertraglichen Vereinbarungen und die zwingenden gesetzlichen Bestimmungen.
Risse:

Nach dem Stand der Technik ist ein Auftreten von Haarrissen, hervorgerufen durch Materialschwindung, 
Setzung bzw. Verformung unvermeidbar (lt. ÖNorm). Solche Risse können daher nicht als Mangel angesehen 
werden. Dies gilt auch für Fugenbildung bei Parkettböden.

Silikon- und Acrylfugen: 
Silikon- und Acrylfugen sind Wartungsfugen und können daher nicht als Mangel angesehen werden.

Abnutzung: Witterungsbedingte und durch Inanspruchnahme verursachte Abnutzungen (z.B. von Anstrichen und Fassa-
den,…) unterliegen nicht der Gewährleistung.

Sonstiges
Maßgebend für den Lieferumfang ist ausschließlich diese Bau- und Ausstattungsbeschreibung. Es wird ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass es im Rahmen der Bauausführung noch zu Änderungen kommen kann.  Der Bauträger behält 
sich im Falle neuer technischen Erkenntnisse, behördlicher Vorschriften oder auch im Sinne einer wirtschaftlicheren 
Bauweise Änderungen in der Bauausführung vor. Geringfügige Veränderungen der Wohnnutzflächen verändern die Ver-
tragsgrundlage nicht. Graphische optische und zeichnerische Ausdrucksmittel wie Einrichtungsgegenstände, Küchenein-
richtungen, sanitäre Einrichtungen, Pflanzen sowie die Freiraumgestaltung der zur Wohnung gehörenden Flächen oder 
Bauelementen die aus planerischen-gestalterischen Gründen in die Pläne einfließen, stellen keine Vertragsgrundlage 
dar. Das Anbringen von Markisen, TV-Satellitenanlagen und dgl. im Bereich der Terrassen, Fenster und Fassaden ist nicht 
zulässig.

Die vorliegende Bau- und Ausstattungsbeschreibung beschreibt den Stand der Einreichplanung per 17.12.2020.



Indikative Preise Ausstattungspakete Elektro  
   
Paket Zimmeranzahl Wohnung Preis brutto inkl. Ust 
Schalter Exklusiv 1 €                     434,70  
Schalter Exklusiv 2 €                     489,90  
Schalter Exklusiv 3 €                     531,30  

   
Power Standard  €                     793,50  
Power Exklusiv  €                     869,40  

   
TV/Internet 1 €                     289,80  
TV/Internet 2 €                     552,00  
TV/Internet 3 €                     807,30  

   
Netzwerk 1 €                     213,90  
Netzwerk 2 €                     400,20  
Netzwerk 3 €                     579,60  

   
Einbauspots 1 €                  1 083,30  
Einbauspots 2 €                  1 159,20  
Einbauspots 3 €                  1 228,20  

   
Loxone Smart Home 1 €                  6 665,40  
Loxone Smart Home 2 €                  7 300,20  
Loxone Smart Home 3 €                  7 935,00  

   
Loxone Heizungssteuerung 1 €                  1 904,40  
Loxone Heizungssteuerung 2 €                  2 221,80  
Loxone Heizungssteuerung 3 €                  2 539,20  

   
Loxone Sicherhheit 1 €                  3 174,00  
Loxone Sicherhheit 2 €                  3 657,00  
Loxone Sicherhheit 3 €                  4 126,20  
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Gesamte Rechtsvorschrift für Bauträgervertragsgesetz, Fassung vom 14.03.2022 

Langtitel 

Bundesgesetz, mit dem Regelungen über den Erwerb von Rechten an Gebäuden und Wohnungen von 
Bauträgern getroffen werden (Bauträgervertragsgesetz – BTVG) und das Wohnungseigentumsgesetz 
1975 geändert wird 
StF: BGBl. I Nr. 7/1997 (NR: GP XX RV 312 AB 450 S. 53. BR: AB 5358 S. 620.) 

Änderung 

BGBl. I Nr. 72/1999 (NR: GP XX RV 1633 AB 1682 S. 162. BR: AB 5914 S. 653.) 
BGBl. I Nr. 98/2001 (NR: GP XXI RV 621 AB 704 S. 75. BR: 6398 AB 6424 S. 679.) 
BGBl. I Nr. 56/2008 (NR: GP XXIII RV 432 AB 469 S. 51. BR: AB 7898 S. 754.) 
BGBl. I Nr. 58/2010 (NR: GP XXIV RV 771 AB 840 S. 74. BR: 8354 AB 8380 S. 787.) 
BGBl. I Nr. 159/2013 (NR: GP XXIV RV 2378 AB 2463 S. 216. BR: AB 9115 S. 823.) 

Text 

Geltungsbereich 

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz ist auf Bauträgerverträge anzuwenden, bei denen der Erwerber vor der 
Fertigstellung vereinbarungsgemäß Zahlungen von mehr als 150 Euro pro Quadratmeter Nutzfläche (§ 2 
Abs. 7 und § 7 WEG 2002) an den Bauträger oder an Dritte entrichten muss. Dabei sind auch solche 
Zahlungen an den Bauträger oder an Dritte zu berücksichtigen, die der Erwerber für vom Bauträger 
angebotene oder vorgegebene Sonder- oder Zusatzleistungen entrichten muss. 

(2) Andere Vorschriften, die für den Erwerber günstiger sind, bleiben unberührt. Die Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes können nicht zum Nachteil des Erwerbers abbedungen werden, wenn dieser 
Verbraucher (§ 1 Abs. 1 Z 2 KSchG) ist. 

Begriffsbestimmungen 

§ 2. (1) Ein Bauträgervertrag ist ein Vertrag über den Erwerb des Eigentums, des 
Wohnungseigentums, des Baurechts, des Bestandrechts oder eines sonstigen Nutzungsrechts 
einschließlich Leasings an zu errichtenden oder durchgreifend zu erneuernden Gebäuden, Wohnungen 
oder Geschäftsräumen. 

(2) Bauträger ist, wer sich verpflichtet, einem Erwerber die in Abs. 1 genannten Rechte 
einzuräumen. 

(3) Erwerber ist, wem Ansprüche auf den Erwerb der in Abs. 1 genannten Rechte gegen den 
Bauträger zustehen sollen. 

(4) Ein Bauträgervertrag (Abs. 1) liegt auch dann vor, wenn zwar der Erwerber sein Recht an der 
Liegenschaft von einem Dritten erwirbt, dieser Vertrag aber mit dem Vertrag über die Errichtung oder 
durchgreifende Erneuerung des Gebäudes, der Wohnung oder des Geschäftsraums eine wirtschaftliche 
Einheit bildet. 

Form des Vertrags 

§ 3. (1) Der Bauträgervertrag bedarf der Schriftform. 
(2) Auf den Mangel der Form kann sich nur der Erwerber bis zum Ende der Sicherungspflicht (§ 7 

Abs. 5) berufen. 
Vertragsinhalt 

§ 4. (1) Der Bauträgervertrag muss jedenfalls folgende Punkte enthalten: 
 1. das Gebäude, die Wohnung oder den Geschäftsraum samt Zugehör (eigentlicher 

Vertragsgegenstand) und die vom Erwerber gewöhnlich nutzbaren Teile der Gesamtanlage, 
wobei das Ausmaß, die Lage und die Widmung des eigentlichen Vertragsgegenstandes und der 
Anlage jeweils bestimmt zu bezeichnen und aussagekräftige Pläne, Baubeschreibungen sowie 
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eine Beschreibung der Ausstattung und ihres Zustandes zu Grunde zu legen und zu übergeben 
sind; 

 2. den Hinweis, dass der eigentliche Vertragsgegenstand oder die Gesamtanlage in einer wildbach- 
oder lawinenbedingten Gefahrenzone oder einem Hochwasserabflussgebiet liegt oder die 
betreffende Liegenschaft im Verdachtsflächenkataster geführt oder im Altlastenatlas ausgewiesen 
wird; 

 3. den Preis und die vom Erwerber jeweils für Sonder- und Zusatzleistungen zu entrichtenden 
Beträge (§ 1 Abs. 1), wobei über alle damit verbundenen Abgaben und Steuern sowie die Kosten 
der Vertragserrichtung und -abwicklung zu informieren ist; 

 4. die Fälligkeit der Zahlungen des Erwerbers; 
 5. den spätesten Termin der Übergabe des eigentlichen Vertragsgegenstandes und der Fertigstellung 

der vom Erwerber gewöhnlich nutzbaren Teile der Gesamtanlage; 
 6. vom Erwerber allenfalls zu übernehmende dingliche oder obligatorische Lasten; 
 7. die Art der Sicherung des Erwerbers (§ 7); 
 8. das Konto des Bauträgers, auf das der Erwerber die Zahlungen bei einer Sicherung durch 

Garantie oder Versicherung zu entrichten hat, wobei der Erwerber über die damit verbundenen 
Rechtsfolgen (§ 8 Abs. 5) zu informieren ist, sowie 

 9. den Treuhänder, sofern ein solcher zu bestellen ist (§ 12). 
(2) Liegt bei Abschluß des Bauträgervertrags noch keine rechtskräftige Baubewilligung vor, so kann 

vereinbart werden, daß den Bauträger aus der verspäteten Übergabe keine Verzugsfolgen treffen und der 
Erwerber an den Vertrag gebunden bleibt, sofern die Verzögerung auf die für den Bauträger nicht 
vorhersehbare und durch ihn nicht abwendbare lange Dauer des baubehördlichen Verfahrens 
zurückzuführen ist und ein Jahr nicht übersteigt. 

(3) Ist der Preis nicht als Fixpreis bestimmt, so kann – ausgehend von einem Basispreis – ein von 
bestimmten Kostenfaktoren abhängiger Preis vereinbart werden. Eine solche Vereinbarung ist nur 
wirksam, wenn die Kostenfaktoren genau festgelegt sind und eine Obergrenze bestimmt ist oder diese 
Festlegung des Preises nach dem Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz zulässig ist. Ist die Vereinbarung 
unwirksam, so gilt der Basispreis als Preis. 

(4) Bei einem Vertrag über den Erwerb des Eigentums, des Wohnungseigentums oder des Baurechts 
hat der Bauträger dem Erwerber zur Sicherung allfälliger Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche 
auf Grund mangelhafter Leistung für die Dauer von drei Jahren ab der Übergabe des eigentlichen 
Vertragsgegenstandes einen Haftrücklass im Ausmaß von zumindest zwei vom Hundert des Preises 
einzuräumen oder eine Garantie oder Versicherung eines der in § 8 Abs. 3 genannten Rechtsträgers 
beizubringen. 

Gesetzliche Rücktrittsrechte des Erwerbers 

§ 5. (1) Der Erwerber kann von seiner Vertragserklärung oder vom Vertrag zurücktreten, wenn ihm 
der Bauträger nicht spätestens eine Woche vor Abgabe der Vertragserklärung schriftlich Folgendes 
mitgeteilt hat: 
 1. den vorgesehenen Vertragsinhalt (§ 4); 
 2. wenn die Sicherungspflicht nach § 7 Abs. 6 Z 2 erfüllt werden soll, den vorgesehenen Wortlaut 

der Vereinbarung mit dem Kreditinstitut; 
 3. wenn die Sicherungspflicht nach § 7 Abs. 6 Z 3 erfüllt werden soll, den vorgesehenen Wortlaut 

der Bescheinigung nach § 7 Abs. 6 Z 3 lit. c; 
 4. wenn die Sicherungspflicht schuldrechtlich (§ 8) ohne Bestellung eines Treuhänders erfüllt 

werden soll, den vorgesehenen Wortlaut der ihm auszustellenden Sicherheit; 
 5. wenn die Sicherungspflicht des Bauträgers durch grundbücherliche Sicherstellung (§§ 9 und 10) 

erfüllt werden soll, gegebenenfalls den vorgesehenen Wortlaut der Zusatzsicherheit nach § 9 
Abs. 4. 

(2) Der Rücktritt kann bis zum Zustandekommen des Vertrags oder danach binnen 14 Tagen erklärt 
werden. Die Rücktrittsfrist beginnt mit dem Tag, an dem der Erwerber die in Abs. 1 genannten 
Informationen sowie eine Belehrung über das Rücktrittsrecht schriftlich erhält, frühestens jedoch mit dem 
Zustandekommen des Vertrags. Das Rücktrittsrecht erlischt spätestens sechs Wochen nach dem 
Zustandekommen des Vertrags. 

(3) Darüber hinaus kann der Erwerber von seiner Vertragserklärung zurücktreten, wenn eine von den 
Parteien dem Vertrag zugrunde gelegte Wohnbauförderung ganz oder in erheblichem Ausmaß aus nicht 
bei ihm gelegenen Gründen nicht gewährt wird. Der Rücktritt ist binnen 14 Tagen zu erklären. Die 
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Rücktrittsfrist beginnt, sobald der Erwerber vom Unterbleiben der Wohnbauförderung informiert wird 
und gleichzeitig oder nachher eine schriftliche Belehrung über das Rücktrittsrecht erhält. Das 
Rücktrittsrecht erlischt jedoch spätestens sechs Wochen nach Erhalt der Information über das 
Unterbleiben der Wohnbauförderung. 

(4) Der Erwerber kann den Rücktritt dem Bauträger oder dem Treuhänder gegenüber erklären. Für 
die Rücktrittserklärung gilt § 3 Abs. 4 KSchG sinngemäß. Rechte des Erwerbers, die Aufhebung oder 
Änderung des Vertrags nach anderen Bestimmungen zu verlangen, bleiben unberührt. 

(5) Der Rücktritt gilt im Fall des § 2 Abs. 4 auch für den mit dem Dritten geschlossenen Vertrag. 
Vertragliche Rücktrittsrechte des Bauträgers 

§ 6. (1) Ein Recht des Bauträgers, vom Vertrag zurückzutreten, kann nur für den Fall vereinbart 
werden, daß 
 1. Bauträgerverträge über eine bestimmte Mindestanzahl von eigentlichen Vertragsgegenständen 

desselben Vorhabens oder über einen bestimmten Anteil der Gesamtnutzfläche nicht zustande 
kommen; dieses Rücktrittsrecht steht dem Bauträger längstens sechs Monate nach der 
Vertragsschließung mit dem Erwerber zu; 

 2. der Erwerber entgegen seiner vertraglichen Verpflichtung nicht innerhalb der von den Parteien 
festgelegten oder sonst einer angemessenen Frist ein Förderungsansuchen stellt, Erklärungen vor 
Behörden abgibt, Finanzierungszusagen, Sicherheiten oder Urkunden beibringt oder 
Unterschriften leistet. 

(2) Das Rücktrittsrecht nach Abs. 1 Z 2 kann nur ausgeübt werden, wenn der Erwerber schriftlich 
zur Vornahme der betreffenden Handlung unter Setzung einer Frist von mindestens einem Monat 
aufgefordert worden ist und dieser Aufforderung nicht rechtzeitig nachkommt. 

Sicherung des Erwerbers 

§ 7. (1) Der Bauträger hat den Erwerber gegen den Verlust der von diesem auf Grund des 
Bauträgervertrags geleisteten Zahlungen (§ 1 Abs. 1) mit Ausnahme seiner Zahlungen für Abgaben und 
Steuern sowie für die Kosten der Vertragserrichtung und -abwicklung zu sichern. 

(2) Die Sicherung kann entweder durch schuldrechtliche Sicherung (§ 8), durch grundbücherliche 
Sicherstellung des Rechtserwerbs auf der zu bebauenden Liegenschaft in Verbindung mit der Zahlung 
nach Ratenplan (§§ 9 und 10) oder durch pfandrechtliche Sicherung (§ 11) erfolgen. 

(3) Soweit der Sicherungszweck dadurch nicht beeinträchtigt wird, können die in diesem 
Bundesgesetz vorgesehenen Sicherungen auch nebeneinander eingesetzt oder nachträglich 
einvernehmlich ausgetauscht werden. 

(4) Ansprüche des Bauträgers und eines Dritten gemäß § 2 Abs. 4 werden erst fällig, wenn und 
soweit die in diesem Bundesgesetz vorgesehenen Sicherungen des Erwerbers vorliegen. 

(5) Die Sicherungspflicht des Bauträgers endet mit der tatsächlichen Übergabe des fertiggestellten 
eigentlichen Vertragsgegenstandes und der Sicherung der Erlangung der vereinbarten Rechtsstellung. 

(6) Die Sicherungspflicht (Abs. 1 bis 5) ist außer durch die Einhaltung der §§ 8 bis 14 auch erfüllt, 
wenn 
 1. eine inländische Gebietskörperschaft Bauträger ist; 
 2. Zahlungen des Erwerbers auf ein bei einem Kreditinstitut (§ 8 Abs. 3) treuhändig für Rechnung 

des Erwerbers geführtes Konto des Bauträgers entrichtet werden und mit dem Kreditinstitut 
zugunsten des Erwerbers vereinbart ist, dass der Bauträger über diese Zahlungen und die 
angewachsenen Zinsen erst nach der tatsächlichen Übergabe des fertiggestellten eigentlichen 
Vertragsgegenstandes und der Sicherung der Erlangung der vereinbarten Rechtsstellung verfügen 
kann, oder 

 3. eine inländische Gebietskörperschaft eine Förderung aus öffentlichen Mitteln gewährt, der 
Vertrag den Erwerb eines Bestand- oder sonstigen Nutzungsrechts vorsieht und 

 a) der Abschluss des Bauträgervertrags erst nach Vorliegen einer rechtskräftigen Baubewilligung 
und der schriftlichen Zusicherung der Förderung erfolgt, 

 b) die Finanzierung der gesamten Herstellungskosten des Bauvorhabens – insbesondere der 
Baukosten und sonstiger Kosten, die nach dem Finanzierungsplan der Gebietskörperschaft der 
Förderungszusage zugrunde liegen – gesichert und gewährleistet ist, dass außer der 
Sicherstellung der Finanzierungsmittel nach dem Finanzierungsplan keine weiteren 
geldwerten Lasten vor Ende der Sicherstellungspflicht ohne Zustimmung der 
Gebietskörperschaft oder des Erwerbers verbüchert sind oder werden, 
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 c) der Abschlussprüfer oder ein Revisionsverband bzw. der Revisor des Bauträgers bis zu dem 
vereinbarten Bezugstermin jährlich eine Bescheinigung für das oder mehrere Bauvorhaben 
ausstellt, dass für den fristgerecht erstellten Jahresabschluss ein uneingeschränkter 
Bestätigungsvermerk erteilt wurde und allfällige Rückforderungsansprüche der Erwerber 
aufgrund der sich aus der geprüften Bilanz ergebenden Eigenkapitalausstattung des Bauträgers 
ausreichend gedeckt werden können, 

 d) die über Begehren des Bauträgers auszustellende Bescheinigung gemäß lit. c vom Bauträger 
der fördernden Gebietskörperschaft vorgelegt wird, sowie 

 e) im Fall einer gemeinnützigen Bauvereinigung der Revisionsverband bzw. der Revisor die 
Bescheinigung gemäß lit. c auch dem nach dem Sitz der Bauvereinigung zuständigen Amt der 
Landesregierung als Aufsichtsbehörde übermittelt, wobei unter sinngemäßer Anwendung der 
§§ 28 Abs. 8 und 29 Abs. 6 Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz für jedermann die 
Einsichtnahme in diese Bescheinigung zu gewährleisten ist. 

(7) Der Abschlussprüfer oder ein Revisionsverband bzw. der Revisor haftet im Rahmen und in 
Anwendung des § 275 Abs. 2 Unternehmensgesetzbuch dem Erwerber unmittelbar für die Richtigkeit der 
Bescheinigung gemäß Abs. 6 Z 3 lit. c. 

Schuldrechtliche Sicherung 

§ 8. (1) Allfällige Rückforderungsansprüche des Erwerbers können durch eine ihm eingeräumte 
Garantie oder eine geeignete Versicherung gesichert werden. Die Sicherungspflicht erstreckt sich auch 
auf nicht länger als drei Jahre rückständige Zinsen bis zu der in § 14 Abs. 1 genannten Höhe. Eine 
Einschränkung der Sicherung auf noch nicht erbrachte Bauleistungen ist ohne entsprechende sonstige 
Sicherung unwirksam. 

(2) Die in Abs. 1 genannten Sicherheiten können durch eine der Höhe nach begrenzte 
Fertigstellungsgarantie ersetzt werden, die jedenfalls die Rückforderungsansprüche einschließt. 

(3) Garanten müssen Kreditinstitute oder Versicherungsunternehmen, die zur Geschäftsausübung im 
Inland berechtigt sind, oder inländische Gebietskörperschaften sein. 

(4) Ein dem Bauträger vertraglich zugestandenes Verfügungsrecht über die dem Erwerber 
eingeräumte Sicherheit ist unwirksam. 

(5) Leistungen aus einer Garantie oder Versicherung können nur von der Entrichtung der Zahlungen 
des Erwerbers auf das in dieser Sicherheit genannte Konto abhängig gemacht werden. Die 
Inanspruchnahme einer solchen Sicherheit durch den Erwerber gilt jedenfalls als Auflösung des Vertrags. 
Leistungen aus einer solchen Sicherheit werden spätestens mit der Löschung der zugunsten des Erwerbers 
erfolgten Grundbuchseintragungen fällig. 

Grundbücherliche Sicherstellung 

§ 9. (1) Der Erwerber aus einem Bauträgervertrag über den Erwerb des Eigentums, des 
Wohnungseigentums oder des Baurechts kann auch durch eine ausreichende bücherliche Sicherstellung 
des Rechtserwerbs auf der zu bebauenden Liegenschaft in Verbindung mit der Zahlung nach Ratenplan 
(§ 10) gesichert werden. 

(2) Bei einem Bauträgervertrag über den Erwerb von Wohnungseigentum stellt die Anmerkung der 
Einräumung von Wohnungseigentum gemäß § 40 Abs. 2 WEG 2002 eine ausreichende bücherliche 
Sicherstellung des Erwerbers dar. 

(3) Sofern nicht etwas anderes vereinbart worden ist (§ 4 Abs. 1 Z 6), muss weiter die Lastenfreiheit 
der Liegenschaft hergestellt oder die künftige Lastenfreiheit gesichert sein. Zwischen dem 
Hypothekargläubiger und dem Bauträger muss zugunsten des Erwerbers vereinbart sein, dass die 
Liegenschaft oder der Anteil des Erwerbers freigestellt wird. Davon können nur jene Teile des Preises 
ausgenommen werden, die der Erwerber trotz Fälligkeit noch nicht entrichtet hat. 

(4) Die Parteien können im Bauträgervertrag die Zahlung nach Ratenplan A oder nach Ratenplan B 
(§ 10 Abs. 2 Z 1 und 2) vereinbaren. Bei Zahlung nach Ratenplan A hat der Bauträger eine zusätzliche 
Garantie oder Versicherung eines der in § 8 Abs. 3 genannten Rechtsträgers beizubringen, sofern der 
Erwerb der Deckung des dringenden Wohnbedürfnisses des Erwerbers oder eines nahen Angehörigen 
dienen soll. Diese Zusatzsicherheit muss alle vermögenswerten Nachteile sichern, die dem Erwerber aus 
der Verzögerung oder der Einstellung des Bauvorhabens aufgrund der Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Bauträgers oder der Nichteröffnung eines solchen 
Verfahrens mangels kostendeckenden Vermögens erwachsen. Ihre Höhe muss mindestens 10 vom 
Hundert des vom Erwerber zu entrichtenden Preises betragen. 
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Zahlung nach Ratenplan 

§ 10. (1) Bei der Zahlung nach Ratenplan ist der vereinbarte Preis in Raten zu entrichten, die jeweils 
erst nach Abschluß der in Abs. 2 festgelegten Bauabschnitte fällig werden. 

(2) Zu nachstehenden Terminen sind höchstens folgende Teile des Preises fällig: 
 1. im Ratenplan A (§ 9 Abs. 4): 
 a) 15 vom Hundert bei Baubeginn auf Grund einer rechtskräftigen Baubewilligung; 
 b) 35 vom Hundert nach Fertigstellung des Rohbaus und des Dachs; 
 c) 20 vom Hundert nach Fertigstellung der Rohinstallationen; 
 d) 12 vom Hundert nach Fertigstellung der Fassade und der Fenster einschließlich deren 

Verglasung; 
 e) 12 vom Hundert nach Bezugsfertigstellung oder bei vereinbarter vorzeitiger Übergabe des 

eigentlichen Vertragsgegenstandes; 
 f) 4 vom Hundert nach Fertigstellung der Gesamtanlage (§ 4 Abs. 1 Z 1) und 
 g) der Rest nach Ablauf von drei Jahren ab der Übergabe des eigentlichen Vertragsgegenstandes, 

sofern der Bauträger allfällige Gewährungsleistungs- und Schadenersatzansprüche nicht durch 
eine Garantie oder Versicherung (§ 4 Abs. 4) gesichert hat; 

 2. im Ratenplan B (§ 9 Abs. 4): 
 a) 10 vom Hundert bei Baubeginn auf Grund einer rechtskräftigen Baubewilligung; 
 b) 30 vom Hundert nach Fertigstellung des Rohbaus und des Dachs; 
 c) 20 vom Hundert nach Fertigstellung der Rohinstallationen; 
 d) 12 vom Hundert nach Fertigstellung der Fassade und der Fenster einschließlich deren 

Verglasung; 
 e) 17 vom Hundert nach Bezugsfertigstellung oder bei vereinbarter vorzeitiger Übergabe des 

eigentlichen Vertragsgegenstandes; 
 f) 9 vom Hundert nach Fertigstellung der Gesamtanlage (§ 4 Abs. 1 Z 1) und 
 g) der Rest nach Ablauf von drei Jahren ab der Übergabe des eigentlichen Vertragsgegenstandes, 

sofern der Bauträger allfällige Gewährungsleistungs- und Schadenersatzansprüche nicht durch 
eine Garantie oder Versicherung (§ 4 Abs. 4) gesichert hat. 

(3) Eine Vereinbarung der Fälligkeit der ersten Rate vor Baubeginn (Abs. 2 Z 1 lit. a und Z 2 lit. a) 
ist unter der Voraussetzung zulässig, daß auf Grund des hohen Wertes der zu bebauenden Liegenschaft 
die grundbücherliche Sicherstellung des Erwerbers bereits eine ausreichende Sicherheit bietet. 

(4) Die Abs. 1 bis 3 sind auf durchgreifende Erneuerungen von Altbauten sinngemäß anzuwenden. 
(5) Die Abs. 2 bis 4 sind auf die Übernahme von Geldlasten durch den Erwerber sinngemäß 

anzuwenden. 
Pfandrechtliche Sicherung 

§ 11. (1) Allfällige Rückforderungsansprüche des Erwerbers können auch durch ein ausreichende 
Deckung bietendes Pfandrecht auf einer Liegenschaft gesichert werden. Die Sicherungspflicht erstreckt 
sich auch auf nicht länger als drei Jahre rückständige Zinsen in der in § 14 Abs. 1 genannten Höhe. 

(2) Allfällige Rückforderungsansprüche mehrerer Erwerber können auch durch ein Pfandrecht 
zugunsten des Treuhänders gesichert werden. Zur Verfügung über ein solches Pfandrecht und zu seiner 
Verwertung ist allein der Treuhänder berechtigt. 

(3) Das Pfandrecht nach Abs. 1 und 2 kann auch auf einen Höchstbetrag lauten, bis zu dem die 
Deckung reichen soll. 

Bestellung eines Treuhänders 

§ 12. (1) Der Bauträger ist verpflichtet, spätestens bei der Unterfertigung des Bauträgervertrags 
einen Treuhänder zu bestellen, dessen Tätigkeit erst mit dem Ende der Sicherungspflicht des Bauträgers 
(§ 7 Abs. 5) dem jeweiligen Erwerber gegenüber endet. Auf die Bestellung des Treuhänders kann nur 
verzichtet werden, wenn für alle allfälligen Rückforderungsansprüche des Erwerbers eine 
schuldrechtliche Sicherung (§ 8) bestellt wird. 

(2) Als Treuhänder kann nur ein Rechtsanwalt (eine Rechtsanwalts-Gesellschaft) oder ein Notar 
bestellt werden. 

(3) Der Treuhänder hat außer den Verpflichtungen aus diesem Bundesgesetz, aus anderen 
Vorschriften oder aus Vertrag insbesondere die Pflicht, 



 Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at Seite 6 von 7 

 1. den Erwerber über die Natur des Vertrags und die wesentlichen Vertragspunkte in rechtlicher 
Hinsicht zu belehren, insbesondere 

 a. über die nach dem Vertrag zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Sicherung (§ 7) 
einschließlich der jeweiligen Rechtsfolgen für den Fall der Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Bauträgers sowie 

 b. über den Haftrücklass (§ 4 Abs. 4) und seine Rechtsfolgen, und 
 2. die Erfüllung der Sicherungspflicht des Bauträgers nach diesem Bundesgesetz zu überwachen 

und 
 3. dem Erwerber über die von ihm entgegengenommenen Zahlungen entweder laufend, mindestens 

aber jährlich nach Abschluß des Kalenderjahrs spätestens zum 31. Jänner des Folgejahrs 
Rechnung zu legen und 

 4. dafür zu sorgen, dass der Erwerber Zahlungen nur auf Konten entrichtet, über die der Treuhänder 
verfügungsberechtigt ist und die durch die Abwicklung über ein Kreditinstitut nach § 109a 
Abs. 5 Notariatsordnung bzw. in einer Treuhandeinrichtung der jeweiligen 
Rechtsanwaltskammer abgesichert sind. 

(4) Bei der grundbücherlichen Sicherstellung (§ 9) hat der Treuhänder die vertraglichen und 
grundbuchsrechtlichen Voraussetzungen, insbesondere das Vorhandensein von 
Freistellungsverpflichtungen der Hypothekargläubiger (§ 9 Abs. 3), zu prüfen und den Erwerber bei der 
Einhaltung des Ratenplans durch Überwachung des Baufortschritts zu unterstützen. 

(5) Bei der pfandrechtlichen Sicherung (§ 11) hat der Treuhänder die vertraglichen, die 
grundbuchsrechtlichen und die wertmäßigen Voraussetzungen für die Deckung allfälliger 
Rückforderungsansprüche zu prüfen. 

(6) Im Fall einer längerfristigen Verhinderung des Treuhänders hat das Bezirksgericht, in dessen 
Sprengel die Liegenschaft liegt, im Verfahren außer Streitsachen auf Antrag des Bauträgers oder eines 
Erwerbers einen anderen Treuhänder zu bestellen, sofern weder im Bauträgervertrag für diesen Fall 
Vorsorge getroffen worden ist noch sich die Beteiligten in angemessener Frist einigen. 

Feststellung des Baufortschritts, Bewertung des Pfandrechts 

§ 13. (1) Der Abschluß eines Bauabschnitts (§ 10 Abs. 2) ist nach dem Fertigstellungsgrad der 
Hauptanlage zu beurteilen. Bei mehreren selbständigen Bauwerken ist der Fertigstellungsgrad desjenigen 
Bauwerks maßgeblich, auf das sich der Anspruch des Erwerbers bezieht. 

(2) Zur Feststellung des Abschlusses des jeweiligen Bauabschnitts kann der Treuhänder einen für 
den Hochbau zuständigen Ziviltechniker, einen allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten 
Sachverständigen für das Bauwesen oder eine im Rahmen der Förderung des Vorhabens tätige 
inländische Gebietskörperschaft beiziehen. Diese haften dem Erwerber unmittelbar; sie gelten nicht als 
Erfüllungsgehilfen des Treuhänders. 

(3) Zur Feststellung der ausreichenden Deckung eines vom Bauträger gemäß § 11 angebotenen 
Pfandrechts sowie zur Feststellung des Wertes der zu bebauenden Liegenschaft im Sinn des § 10 Abs. 3 
kann der Treuhänder einen allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen für das 
Immobilienwesen beiziehen. Dieser haftet dem Erwerber unmittelbar; er gilt nicht als Erfüllungsgehilfe 
des Treuhänders. 

(4) Ziviltechniker und Sachverständige haben zur Deckung der gegen sie aus den in den Abs. 2 und 
3 genannten Tätigkeiten entstehenden Schadenersatzansprüche eine Haftpflichtversicherung über eine 
Mindestversicherungssumme von 400 000 Euro für jeden Versicherungsfall bei einem zum 
Geschäftsbetrieb in Österreich berechtigten Versicherer abzuschließen. 

Rückforderungsansprüche des Erwerbers bei vorzeitiger Zahlung 

§ 14. (1) Der Erwerber kann alle Leistungen, die er oder der Treuhänder für ihn entgegen den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes erbracht hat, zurückfordern. Der Bauträger hat für 
Rückforderungsansprüche Zinsen ab dem Zahlungstag in einer den jeweiligen Basiszinssatz um acht 
Prozentpunkte übersteigenden Höhe zu zahlen. 

(2) Der Rückforderungsanspruch verjährt in drei Jahren. Auf ihn kann im voraus nicht wirksam 
verzichtet werden. 

(3) Rückforderungsansprüche nach anderen Vorschriften bleiben unberührt. 
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Haftung des Bauträgers für Rückforderungsansprüche des Erwerbers 

§ 15. Rückforderungsansprüche des Erwerbers nach § 14 und aus anderen Rechtsgründen richten 
sich auch dann gegen den Bauträger, wenn der Erwerber entsprechend dem Bauträgervertrag Zahlungen 
an Dritte geleistet hat. 

Abtretung von Ansprüchen auf Grund mangelhafter Leistung 

§ 16. Ist die Durchsetzung von Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüchen auf Grund 
mangelhafter Leistung gegen den Bauträger durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens über sein 
Vermögen oder aus anderen Gründen unmöglich oder erheblich erschwert, so kann der Erwerber die 
Abtretung der dem Bauträger gegen Dritte zustehenden Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche 
auf Grund mangelhafter Leistung verlangen. Der Rechtsübergang tritt mit dem Einlangen des auf die 
Abtretung gerichteten schriftlichen Verlangens des Erwerbers beim Bauträger ein; für den Dritten gelten 
die §§ 1395 und 1396 ABGB. 

Strafbestimmungen 

§ 17. Ein Bauträger, der 
 1. es unterläßt, einen den § 3 Abs. 1 oder § 4 Abs. 1 entsprechenden Vertrag zu errichten, 
 2. Zahlungen entgegen den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes vereinbart, fordert oder 

entgegennimmt oder 
 3. es entgegen dem § 12 unterläßt, von der Vertragsschließung bis zum Ende der Sicherungspflicht 

(§ 7 Abs. 5) einen Treuhänder beizuziehen, 
begeht – sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren Handlung erfüllt – eine 
Verwaltungsübertretung und ist im Fall der Z 1 mit einer Geldstrafe bis zu 14 000 Euro, in den Fällen der 
Z 2 und 3 mit einer solchen bis zu 28 000 Euro zu bestrafen. 

Inkrafttreten, Verweisungen und Vollziehungsklausel 

§ 18. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1997 in Kraft. Es ist auf nach seinem Inkrafttreten 
geschlossene Bauträgerverträge über Bauvorhaben anzuwenden, bei denen der Baubeginn nach dem 
30. November 1996 der Baubehörde angezeigt worden ist. 

(2) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen wird, sind 
diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

(3) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind hinsichtlich des § 17 der Bundesminister für 
Soziales und Konsumentenschutz im Einvernehmen mit der Bundesministerin für Justiz und im Übrigen 
die Bundesministerin für Justiz betraut. 

(4) Die §§ 1, 14, 17 und 18 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 98/2001 treten mit 
1. Jänner 2002 in Kraft. 

(5) § 1 in der in Abs. 4 genannten Fassung ist auf Bauträgerverträge anzuwenden, die nach dem 
31. Dezember 2001 abgeschlossen worden sind. § 17 in der in Abs. 4 genannten Fassung ist auf strafbare 
Handlungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2001 begangen worden sind. 

(6) Die §§ 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 und 18 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 56/2008 treten mit 1. Juli 2008 in Kraft. Sie sind auf Bauträgerverträge anzuwenden, die nach dem 
30. Juni 2008 abgeschlossen werden. 

(7) Die §§ 9 Abs. 4, 12 Abs. 3 und 16 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 58/2010 treten 
mit 1. August 2010 in Kraft. 

(8) § 12 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 159/2013 tritt mit 1. September 2013 in 
Kraft. 

(Anm.: aus BGBl. I Nr. 159/2013, zu § 12, BGBl. I Nr. 7/1997) 

§ 12. Die in diesem Bundesgesetz verwendeten personenbezogenen Ausdrücke betreffen, soweit dies 
inhaltlich in Betracht kommt, Frauen und Männer gleichermaßen. 
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S/ 

 

 

 

 

WOHNUNGSEIGENTUMSVERTRAG 

 

 
abgeschlossen am heutigen Tage zwischen 

 

1. JHP Bauträger GmbH, FN 536326 s, Ferihumerstraße 13, 4040 

Linz, 

2. ... 

3. ... 

 

wie folgt: 

 

I. Nutzwertgutachten und Anteilszuordnung 

 

Die JHP Bauträger GmbH hat mit Kaufverträgen an die in der 

Tabelle Spalte 3 (Beilage A), welche einen wesentlichen 

Bestandteil dieses Vertrages bildet, genannten Personen die in 

der Tabelle Spalte 2 (Beilage A) bezeichneten 

Eigentumswohnungen samt Zubehör bzw. die mit diesen 

Eigentumswohnungen samt Zubehör verbundenen Anteile gemäß 

Tabelle Spalte 4 (Beilage A) je an der Liegenschaft EZ 1670 

Gb. 45624 Gallneukirchen verkauft und übertragen. 

 

Mit Nutzwertgutachten vom ... des allgemein beeideten und 

gerichtlich zertifizierten Sachverständigen ... (Beilage B) 

wurden die Nutzwerte bezüglich der kaufgegenständlichen 

Eigentumswohnungen endgültig festgestellt, und zwar wurde den 

Personen laut Tabelle Spalte 3 (Beilage A) und den Wohnungen 

laut Tabelle Spalte 2 (Beilage A) die Anteile laut Tabelle 
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Spalte 4 (Beilage A) zugeordnet und übernehmen die jeweiligen 

Personen diese Liegenschaftsanteile. 

 

Die Vertragsparteien bewilligen daher nachstehende 

Grundbuchsamtshandlungen: 

Bei der Liegenschaft Einlagezahl 1670 Grundbuch 45624 

Gallneukirchen:  

Ob den in der Tabelle Spalte 3 bezeichneten Personen die 

Einverleibung des Eigentumsrechtes an den in der Tabelle 

Spalte 4 bezeichneten Anteilen.  

 

II. Eigentumsverhältnisse 

 

Die in der Tabelle (Beilage A) angeführten Personen sind zu 

den dort angeführten Mindesteigentumsanteilen Miteigentümer 

der Liegenschaft Einlagezahl 1670 Grundbuch 45624 

Gallneukirchen. 

Soweit Eigentümerpartnern in der Tabelle ein Miteigentums-

anteil zugeordnet ist, steht dieser den Eigentümerpartnern je 

zur Hälfte zu.  

 

III. Einräumung Wohnungseigentum 

 

Diese Miteigentümer der Liegenschaft Einlagezahl 1670 

Grundbuch 45624 Gallneukirchen räumen sich hiermit 

wechselseitig für sich und ihre Nachfolger im Eigentum der in 

der vorbeschriebenen Tabelle (Beilage A) angeführten 

Miteigentumsanteile unter Zugrundelegung des 

Nutzwertgutachtens vom ... des allgemein beeideten und 

gerichtlich zertifizierten Sachverständigen ... (Beilage B) im 

Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes in der derzeit geltenden 

Fassung das Wohnungseigentum - bei Eigentümerpartnern das 

gemeinsame Wohnungseigentum  - ein, das ist das Recht auf 

ausschließliche Nutzung und alleinige Verfügung an den in der 

angeschlossenen Tabelle (Beilage A) und im vorangeführten 
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Gutachten bezeichneten, den einzelnen Miteigentümern 

zugewiesenen Wohnungen und sonstigen selbständigen 

Räumlichkeiten (Einheiten).  

 

Die vertragsschließenden Parteien erklären ausdrücklich, das 

ihnen durch diesen Vertrag eingeräumte Wohnungseigentum hiemit 

rechtsverbindlich und wechselseitig anzunehmen.  

 

IV. Wohnungseigentum, Eigentümerpartnerschaft 

 

Die Parteien nehmen zur Kenntnis, dass das ihnen durch diesen 

Vertrag eingeräumte Wohnungseigentum mit den Mindesteigentums-

anteilen an der Liegenschaft untrennbar verbunden ist und 

daher nur zusammen mit diesen Anteilen beschränkt, belastet, 

veräußert, von Todes wegen übertragen und der Zwangs-

vollstreckung unterworfen werden kann.  

 

Die Vertragsparteien sind in Kenntnis, dass an Teilen der 

Liegenschaft, die der allgemeinen Benützung dienen oder deren 

Zweckbestimmung einer ausschließlichen Benützung entgegen-

steht, Wohnungseigentum nicht begründet werden kann.  

 

Soweit die Vertragsparteien als Eigentümerpartner eine 

Eigentumswohnung übernehmen, nehmen sie zur Kenntnis, dass sie 

im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes gemeinsames Wohnungs-

eigentum erwerben und ihre Anteile grundbücherlich so 

verbunden werden, dass sie, solange das gemeinsame 

Wohnungseigentum besteht, nicht getrennt und nur gemeinsam 

beschränkt, belastet, veräußert oder der Zwangsvollstreckung 

unterworfen werden dürfen.  

 

Die Eigentümerpartner haften für alle Verbindlichkeiten aus 

ihrem gemeinsamen Wohnungseigentum zur ungeteilten Hand und 

dürfen über das gemeinsame Wohnungseigentum und die Nutzung 
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der im gemeinsamen Wohnungseigentum stehenden Wohnung oder der 

sonstigen Räumlichkeiten nur gemeinsam verfügen.   

 

V. Wohnungseigentumsgesetz 

 

Sofern dieser Vertrag keine Bestimmungen enthält, sind auf die 

zwischen den Vertragsparteien aufgrund dieses Vertrages 

entstehenden Rechtsverhältnisse die Bestimmungen des 

Wohnungseigentumsgesetzes in der derzeit geltenden Fassung 

anzuwenden, wobei die Vertragsparteien erklären, über die 

Bestimmungen des Wohnungseigentumsgesetzes unterrichtet zu 

sein.  

 

VI. Aufsandungserklärung 

 

Von den Vertragsparteien werden sodann im Grundbuch 

nachstehende Eintragungen bewilligt:   

 

Bei der Liegenschaft Einlagezahl 1670 Grundbuch 45624 

Gallneukirchen:  

Ob den in der Tabelle Spalte 4 bezeichneten 

Miteigentumsanteilen (bei Eigentümerpartnern halben 

Miteigentumsanteilen) der in Spalte 3 bezeichneten Personen 

die Einverleibung des Wohnungseigentums an den in der Tabelle 

Spalte 2 bezeichneten Einheiten und bei Eigentümerpartnern die 

Verbindung deren (halben) Mindesteigentumsanteile zufolge 

gemeinsamen Wohnungseigentums.  

 

VII. Nutzungsumfang der Wohnungseigentumsobjekte und Erhaltung 

 

Die Widmung der Wohnungseigentumsobjekte als Wohnung oder KFZ-

Abstellplatz ergibt sich aus dem Nutzwertgutachten. Jeder 

Miteigentümer ist berechtigt, sein Wohnungseigentumsobjekt 

ungehindert zu benützen, soweit nicht das Gesetz und dieser 
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Vertrag anderes vorsehen oder Rechte Dritter sowie der übrigen 

Miteigentümer dem entgegenstehen. 

 

Bei Überlassung eines Wohnungseigentumsobjektes an Dritte, die 

nicht Miteigentümer sind, gleich welcher Art, bleiben die 

Miteigentümer an alle Verpflichtungen aus diesem Vertrag 

gebunden. Jeder Miteigentümer verpflichtet sich, die Pflichten 

aus diesem Vertrag auf diesen Dritten zu überbinden und 

Verletzungen der Verpflichtungen aus diesem Vertrag und einer 

allenfalls beschlossenen Hausordnung als Kündigungsgrund in 

den jeweiligen Nutzungsvertrag mit dem Dritten aufzunehmen. 

 

Jeder Miteigentümer hat das Betreten seines 

Wohnungseigentumsobjektes für notwendige Instandsetzungs- oder 

Instandhaltungsarbeiten an allgemeinen Teilen und zur 

notwendigen Erhaltung an anderen Wohnungseigentumsobjekten im 

Sinne des § 16 Abs 3 WEG zu gestatten. 

 

Miteigentümer von Wohnungseigentumsobjekten, die als Wohnungen 

gewidmet sind, sind berechtigt, dort solche Geschäftstätigkeiten 

auszuüben, die üblicherweise in Wohnungen ausgeübt werden. Dazu 

zählen insbesondere jeder Bürobetrieb, die Tätigkeiten der freien 

Berufe, wie Ärzte, Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater etc. In 

diesem Zusammenhang ist die Anbringung von Schildern an der 

Aussenfassade im Eingangsbereich und im Stiegenhaus zulässig, 

soweit dadurch die Interessen der übrigen Miteigentümer nicht 

oder nur geringfügig beeinträchtigt werden. Die Ausübung 

jeglicher Form der Prostitution, des Glückspiels und dergleichen 

sowie auch die bloße Duldung des Wohnungseigentümers bei 

Überlassung an Dritte ist untersagt. Die Vertragsparteien 

vereinbaren, dass ein Verstoß dagegen ein Ausschlussgrund im 

Sinne des § 36 Abs 1 WEG darstellt. 
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Allfällige bauliche Änderungen der Wohnungseigentumsobjekte 

sind nur unter Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen 

gestattet. 

Die Miteigentümer erteilen hiermit vorweg ihre Zustimmung zur 

Zusammenlegung zweier oder mehrerer Wohnungseigentumsobjekte 

wie auch der Auflösung einzelner bzw. mehrerer 

Wohnungseigentumsobjekten oder Teilen von diesen innerhalb 

eines Stockwerkes zu, sofern hiedurch die übrigen Miteigentümer 

nicht in ihren Nutzungsrechten eingeschränkt werden. Sämtliche 

mit einer allenfalls notwendig werdenden Nutzwertänderung 

einhergehenden Kosten hat der ändernde Miteigentümer zu tragen 

und die übrigen Miteigentümer schad- und klaglos zu halten. 

 

Die Vertragsparteien vereinbaren, dass die jeweiligen 

Außenfenster, Außentüren, Terrassentüren und jede Balkon- und 

Terrassenverglasung sowie ein Windschutz der 

Wohnungseigentumsobjekte, sowie allenfalls angebrachte 

Außenbeschattungen von der Erhaltungspflicht durch den 

jeweiligen Wohnungseigentümer unter Ausschluss der 

Erhaltungspflicht der Eigentümergemeinschaft mitumfasst sind. 

Der erhaltungspflichtige Miteigentümer hat daher auch die 

Kosten einer allfällig notwendigen Erneuerung oder eines 

Austausches der Fenster oder Türen zu tragen. Die 

Vertragsparteien kommen überein, dass der erhaltungspflichtige 

Miteigentümer zum Austausch der Fenster oder Türen nicht der 

Zustimmung der übrigen Miteigentümer bedarf, soweit mit dem 

Austausch das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes gleich 

bleibt. In die Erhaltungspflicht des einzelnen 

Wohnungseigentümers fallen auch die Versorgungsleitungen für 

Wasser, Warmwasser, elektrischen Strom, Gas, Heizungsrohre für 

das jeweilige Wohnungseigentumsobjekt ab dem 

Stockwerksverteiler bis zum Wohnungseigentumsobjekt; sowie die 

nicht tragenden Teile von Terrassen, Dachterrassen, begehbaren 

Flachdächern wie etwa der Oberflächenbelag einschließlich der 
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Isolierungen, Geländer und Brüstungen zu diesen 

Liegenschaftsteilen. 

 

Die Nutzung der Teile der Außenfassade im Bereich von Terrassen 

und Balkonen steht dem Wohnungseigentümer des entsprechenden 

Wohnungseigentumsobjektes zu. 

Die Anbringung von Markisen oder anderen Vorrichtungen zu 

Beschattung bedarf nicht der Zustimmung der übrigen 

Miteigentümer, soweit das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes 

und wichtige Interessen anderer Wohnungseigentümer hiedurch nicht 

beeinträchtigt wird. Eine mögliche behördliche 

Genehmigungspflicht trifft den jeweiligen Wohnungseigentümer. 

 

Sofern sich unter den Eigengärten die Tiefgarage befindet, ist 

ausschließlich die Bepflanzung von Flachwurzlern in den 

Eigengärten gestattet. Die Errichtung von Swimmingpools und 

Gartenhütten in den Eigengärten und auf den Terrassen und 

Balkons ist nicht gestattet. 

 

VIII. Nutzung der allgemeinen Teile der Liegenschaft 

 

Alle allgemeinen Teile der Liegenschaft stehen allen 

Miteigentümern zur ordnungs- und widmungsgemäßer Nutzung 

entsprechend der jeweiligen Zweckbestimmung als 

gemeinschaftliches Eigentum zur Verfügung, wobei eine 

allenfalls beschlossene Hausordnung nähere Regelungen 

enthalten kann. 

 

Jeder Miteigentümer ist verpflichtet, das gemeinschaftliche 

Eigentum schonend und pfleglich zu behandeln und sämtliche 

wahrgenommene Schäden an die bestellte Hausverwaltung 

unverzüglich anzuzeigen. Jeder Miteigentümer ist verpflichtet, 

Erhaltungs- und Verbesserungsmaßnahmen an diesen allgemeinen 

Teilen der Liegenschaft auch unter einer unbedingt notwendigen 

Inanspruchnahme auch seines Wohnungseigentumsobjektes unter 
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Ausschluss jeglicher Ersatzleistung bei vorübergehender 

Beeinträchtigung der Nutzung zu dulden. 

 

Jeder Miteigentümer haftet den übrigen Miteigentümern für 

schuldhafte Beschädigung und unsachgemäße Behandlung des 

Eigentums sowie für die Vergrößerung und/oder Ausweitung von 

Schäden, die der Miteigentümer wahrgenommen hat aber entgegen 

seiner Verpflichtung hiezu nicht der bestellten Hausverwaltung 

angezeigt hat. 

 

IX. Verteilung der Aufwendungen 

 

Die Aufwendungen für die Liegenschaft einschließlich der 

Beiträge zur Rücklage, sowie Grundsteuer, Versicherungen, etc. 

werden – sofern in diesem Vertrag nichts anderes vereinbart 

ist - von den Wohnungseigentümern  nach dem Verhältnis der 

Miteigentumsanteile gemäß § 32 Abs 1 WEG aufgeteilt.  

 

Die Kosten der Energieversorgung für Heizung und Warmwasser 

werden unter Zugrundelegung des Heizkostenabrechnungsgesetzes.  

 

Die Abrechnung der Kalt- und Warmwasserkosten erfolgt auf 

Grund der bestehenden Zähleinrichtungen jeweils nach 

Verbrauch. 

 

Für die Tiefgarage und die Liftanlage werden keine eigenen 

Abrechnungseinheiten vereinbart. 

 

X. Kosten 

 

Sämtliche mit der Errichtung und grundbücherlichen 

Durchführung dieses Vertrages bzw. mit der Begründung von 

Wohnungseigentum überhaupt verbundenen Kosten tragen die 

Vertragsparteien im Verhältnis ihrer Miteigentumsanteile.  
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XI. Schriftform 

 

Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform.   

 

XII. Ausfertigungen 

 

Dieser Vertrag wird in einer einzigen für die JHP Bauträger 

GmbH bestimmten Urschrift ausgefertigt. Die übrigen 

Vertragsparteien erhalten eine einfache Abschrift.  

 

XIII. Vollmacht 

 

1. Die Vertragsparteien ermächtigen und bevollmächtigen Mag. 

Paul Schöffl, geboren am 25.2.1965, öff. Notar, 

Pfarrgasse 27, 4240 Freistadt, hiermit ausdrücklich und 

unwiderruflich mit der grundbücherlichen Durchführung 

dieses Vertrages, und erteilen ihm Spezialvollmacht,  

 zur Errichtung und grundbücherlichen Durchführung dieses 

Wohnungseigentumsvertrages, 

 zur Einholung aller hierzu erforderlichen behördlichen 

Genehmigungen,  

 zur Einholung der notwendigen Löschungs- und 

Teillöschungserklärungen sowie Zustimmungserklärungen,  

 alles, was zur grundbücherlichen Durchführung dieses 

Vertrages notwendig ist, insbesondere die Einholung der 

hierfür notwendigen Nebenurkunden zu unternehmen,  

 Zustellungen aller Art, insbesondere von Bescheiden des 

Finanzamtes und von Grundbuchsbeschlüssen, anzunehmen. 

 

2. Die Vertragsparteien bevollmächtigen Frau Mag. Susanne 

Riedler, geboren am 9.5.1994, Notariatskandidatin, 

Pfarrgasse 27, 4240 Freistadt, hiermit ausdrücklich und 

unwiderruflich, und erteilen ihr Spezialvollmacht, 
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 zur Unterfertigung von Nachträgen und Ergänzungen dieses 

Wohnungseigentumsvertrages, die zur grundbücherlichen 

Durchführung erforderlich sind, sowie mit der Vornahme 

sämtlicher dafür erforderlichen und zweckmäßigen 

behördlichen und außerbehördlichen Vertretungshandlungen 

einschließlich der Abgabe von Aufsandungserklärungen, 

auch in notariell beglaubigter Form, sowie der Abgabe 

aller Erklärungen, insbesondere jener, welche zur 

grundbücherlichen Durchführung des gegenständlichen 

Vertrages notwendig sind,  

 Formfehler im Wohnungseigentumsvertrag, welche die 

grundbücherliche Durchführung hindern, zu berichtigen und 

die zur grundbücherlichen Durchführung erforderlichen 

Vertragsergänzungen zu unterfertigen,  

3. Festgehalten wird, dass der Schriftenverfasser die 

Interessen aller an diesem Projekt beteiligten Personen 

(Verkäuferin und kaufende Vertragspartei sowie 

finanzierende Institute) zu wahren hat und die Begründung 

von Wohnungseigentum und die Einverleibung des 

Eigentumsrechtes der kaufenden Vertragspartei an der EZ 

1670 Gb. 45624 Gallneukirchen jeweils hinsichtlich der 

erworbenen Kaufgegenstände sicherstellen muss.  

4. Festgehalten wird weiters, dass im Rahmen der Abwicklung 

und Durchführung des gegenständlichen Projektes, der 

Schriftenverfasser gegenüber Finanzierungsinstituten und 

allenfalls sonst Berechtigten persönliche Verpflichtungen 

und Treuhandschaften im Auftrag einer kaufenden 

Vertragspartei oder der Verkäuferin einzugehen hat, 

welche vorsehen, dass Wohnungseigentum zu begründen ist 

und das Eigentumsrecht für die jeweils kaufenden 

Vertragspartei – allenfalls unter Eintragung von 

Pfandrechten von Finanzierungsinstituten – einzutragen 

ist.  

5. Aus den genannten Gründen wird vereinbart, dass die 

Vollmachten sowie der erteilte Auftrag bis zur Begründung 
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von Wohnungseigentum auf der Liegenschaft und bis zur 

Einverleibung des Eigentumsrechtes des jeweiligen 

Erwerbers sowie der Einverleibung der jeweiligen 

sonstigen Rechte sonstiger Berechtigter, für welche der 

Schriftenverfasser und Treuhänder Treuhandverpflichtungen 

oder Aufträge im Rahmen des gegenständlichen 

Liegenschaftsprojektes übernommen hat, unwiderruflich und 

unbeschränkt erteilt wird. Aufträge der Vertragsparteien 

die diesem Gesamtauftrag entgegenstehen, dürfen vom 

Schriftenverfasser und Treuhänder nicht beachtet werden. 

Dies gilt insbesondere auch für allfällige Behauptungen 

von Gewährleistungsmängel oder Schadenersatzansprüchen, 

die über die Höhe des Haftrücklasses iSd § 4 Abs 4 BTVG 

hinausgehen. 

6. Diese Spezialvollmachten enden nach rechtskräftiger 

Begründung und Einverleibung des Wohnungseigentums der 

kaufenden Vertragspartei sowie rechtskräftiger 

Einverleibung allfälliger Pfandrechte und sonstiger 

Grundbuchseintragungen, für welche der Treuhänder oder 

Schriftenverfasser die Verpflichtung zur Einverleibung 

übernommen hat. 

7. Eine vorzeitige Vollmachtsbeendigung oder ein vorzeitiger 

Vollmachtswiderruf ist nur möglich, wenn der Treuhänder 

und Schriftenverfasser aus sämtlichen Haftungen für die 

von ihm im Rahmen der Abwicklung des 

Liegenschaftsprojektes und der in diesem Zusammenhang 

geschlossenen Verträge und übernommenen Treuhandschaften 

sowie Aufträgen von sämtlichen Parteien der kaufenden 

Vertragspartei, deren finanzierenden Banken und sonstigen 

Berechtigten schriftlich entlassen wurde. 

9. Frau Mag. Susanne Riedler, geboren am 9.5.1994, 

Pfarrgasse 27, 4240 Freistadt wird weiters ausdrücklich 

und unwiderruflich ermächtigt und bevollmächtigt 

Vereinbarungen zur Übertragung von Miteigentumsanteilen 

für die kaufende Vertragspartei in grundbuchsfähiger Form 
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unter Zugrundelegung des endgültigen Nutzwertgutachtens 

zu unterfertigen und zwar ebenfalls im Sinne einer 

Spezialvollmacht gem. § 31 Abs 6 iVm § 77 GBG.  

 

XIV. Wohnungsverwaltung 

 

Die Vertragsparteien bestellen hiermit die ... zur 

Wohnungsverwalterin und bewilligen ausdrücklich bei der 

Liegenschaft EZ 1670 Gb. 45624 Gallneukirchen die 

Ersichtlichmachung des Verwalters ..., FN ... 

 

Freistadt, am  

 

 



GBREPUBLIK ÖSTERREICH
GRUNDBUCH

Auszug aus dem Hauptbuch

KATASTRALGEMEINDE 45624 Gallneukirchen                        EINLAGEZAHL  1670
BEZIRKSGERICHT Urfahr

*******************************************************************************
Letzte TZ 6277/2021
Einlage umgeschrieben gemäß Verordnung BGBl. II, 143/2012 am 07.05.2012
************************************* A1 **************************************
   GST-NR  G BA (NUTZUNG)          FLÄCHE  GST-ADRESSE
  1214/1     GST-Fläche             (7120) Änderung in Vorbereitung
             Landw(10)               6989
             Sonst(10)                131
  1214/4   G Gärten(10)       (*      582) Änderung in Vorbereitung
                                           Alte Straße 14
   GESAMTFLÄCHE                     (7702) Änderung in Vorbereitung
Legende:
G: Grundstück im Grenzkataster
*: Fläche rechnerisch ermittelt
Gärten(10): Gärten (Gärten)
Landw(10): landwirtschaftlich genutzte Grundflächen (Äcker, Wiesen oder Weiden)
Sonst(10): Sonstige (Straßenverkehrsanlagen)
************************************* A2 **************************************
   2  a 759/2003 gleichzeitig mit 760/2003 761/2003 Bauplatz (auf) Gst 1214/4
          (Bescheid 2002-08-27, Bau-14/2-AS/KP-2002)
   5  a 5462/2021 Rangordnung für die Veräußerung hins Gst 1214/1 bis
          03.11.2022
************************************* B ***************************************
   1 ANTEIL: 1/1
     Petra Wolfinger
     GEB: 1982-08-16 ADR: Haidberg 23, Engerwitzdorf   4209
      a 759/2003 gleichzeitig mit 760/2003 761/2003 Übergabsvertrag 2002-08-24
          Eigentumsrecht
      e 5505/2021 Vorkaufsrecht
      f 6277/2021 Rangordnung für die Veräußerung bis 23.12.2022
************************************* C ***************************************
   2  a 5505/2021
          VORKAUFSRECHT für alle Arten der Eigentumsübertragung hins
          Gst 1214/1 bis 2023-03-31 gem Pkt VII. Optionsvereinbarung
          2020-12-11 für
          JHP Bauträger GmbH (FN 536326s)

*********************************** HINWEIS ***********************************
          Eintragungen ohne Währungsbezeichnung sind Beträge in ATS.

*******************************************************************************
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Energieausweis für Wohngebäude
OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: April 2019

ÖSTERREICHISCHES
INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

BEZEICHNUNG

Gebäude(-teil)

Nutzungsprofil

Straße

PLZ/Ort

Grundstücksnr.

Wohnpark Galli - Haus 8/C

gesamtes Gebäude

Wohngebäude mit drei bis neun
Nutzungseinheiten

Alte Straße 8

4210 Gallneukirchen

1214/1

Umsetzungsstand

Baujahr

Letzte Veränderung

Katastralgemeinde

KG-Nr.

Seehöhe

Planung

2020

Gallneukirchen

45624

337 m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, PRIMÄRENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

HWBRef, SK PEBSK CO2eq,SK fGEE,SK

A ++

A +

A

B

C

D

E

F

G

B
B B

A

HWBRef: Der Referenz-Heizwärmebedarf ist jene Wärmemenge, die in den Räumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtempera-
tur, ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.

WWWB:  Der Warmwasserwärmebedarf  ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie
als flächenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusätzlich zum Heiz- und Warmwasser-
wärmebedarf die Verluste der gebäudetechnischen Systeme berücksichtigt, dazu
zählen insbesondere die Verluste der Wärmebereitstellung, der Wärmeverteilung, der
Wärmespeicherung und der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergie.

HHSB: Der Haushaltsstrombedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt.
Er entspricht in etwa dem durchschnittlichen flächenbezogenen Stromverbrauch
eines österreichischen Haushalts.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von Energie-
kennzahlen.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den
Haushaltsstrom, abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich eines
dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energie-
menge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

fGEE: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem
Endenergiebedarf abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich des dafür
notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

PEB: Der Primärenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste
in allen Vorketten. Der Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEBern) und
und einen nicht erneuerbaren (PEBn.ern.) Anteil auf.

CO2eq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden äquivalenten
Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschließlich jener für Vorketten.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebäudestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primärdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt für Meteorologie
und Geodynamik für die Jahre 1978 bis 2007 gegenüber der Vorfassung aktualisiert.

Alle Werte gelten unter Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Wärmeschutz" des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU vom
19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren
für Primärenergie und Kohlendioxidemissionen ist für Strom: 2013-09 – 2018-08, und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.

1
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Energieausweis für Wohngebäude 
O"a OIB-Richtlinie 6 

I OSTERREICHlsCHEs 
INSTITUT FÜR BAUTECHNIK Ausgabe: Apri l 2019 

GEBÄUDEKENNDATEN EA-ART: K 

Brutto-Grundfläche (BGF) 705,4 m' Heiztage 220 d Art der Lüftung Fensterlüftung 

Bezugs-Grundfläche (BF) 564,3 m' Heizgradtage 3.817 K·d Solarthermie _ m' 

Brutto-Volumen (VB) 2.313,7 m' Klimaregion Region N Photovoltaik 3,7 kWp 

Gebäude-Hüllfläche (A) 1.222,3 m' Norm-Außentemperatur -13,7 'C Stromspeicher - kWh 

Kompaktheit(AN) 0,531/m Soll-Innentemperatur 22,0 'C WW-WB-System (primär) Kombiniert mit RH 

charakteristische Länge (Ic) 1,89 m mittlerer U-Wert 0,28 W/m'K WW-WB-System (sekundär, opt.) 

Teil-BGF _m 2 ' LEK,Wert 21,89 RH-WB-System (primär) Gaskessel 

Teil-BF -m' Bauweise schwer RH-WB-System (sekundär, opt.) 

Teil-VB -m' 

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima) Nachweis über Gesamtenergieeffizienz-Faktor 

Ergebnisse 

Referenz-Heizwärmebedarf 

Heizwärmebedarf 

Endenergiebedarf 

Gesamtenergieeffizienz-Faktor 

Erneuerbarer Anteil 

HWBRof,RK= 

HWBRK = 

EEBRK = 

38,3 kWh/m'a 

38,3 kWh/m'a 

90,7 kWh/m'a 

entspricht HWBRof,RK,ruI = 

Anforderungen 

41,4 kWh/m'a 

fGEE.RK = 0,79 

Pholovoltaik (Punkt 5.2.3 c) 

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima) 

Referenz-Heizwärrnebedarf 

Heizwärmebedarf 

Warmwasserwärmebedarf 

Heizenergiebedarf 

Energieaufwandszahl Warmwasser 

Energieaufwandszahl Raumheizung 

Energieaufwandszahl Heizen 

Haushaltsstrombedarf 

Endenergiebedarf 

Primärenergiebedarf 

Primärenergiebedarf nicht emeuerbar 

Primärenergiebedarf emeuerbar 

äquivalente Kohlendioxidemissionen 

Gesamtenergieeffizienz-Faktor 

Photovoltaik-Export 

ERSTELLT 

GWR-Zahl 

Ausstellungsdatum 

Gültigkeitsdatum 

Geschäftszahl 

19.10.2020 

18.10.2030 

Q~R .. ,SK = 

Qh,SK = 

Qtw= 

QH,Rof,SK = 

QHHSB = 

QEEB.SK= 

QPEB,SK ;:; 

Q = PEBn.em,SK 

Q -PEBem.,SK -

QC02""SK= 

Qp~SK= 

32.812 kWh/a 

32.812 kWhla 

7.209 kWhla 

58.635 kWh/a 

16.066 kWh/a 

71.259 kWh/a 

85.743 kWh/a 

77 .275 kWh/a 

8.469 kWhla 

17.323 kg/a 

- kWh/a 

entspricht 

entspricht 

Erstellerln 

Unterschrift 

fGEE.RK,2U1 = 0,80 

Punkt 5.2.3 a, b oder c 

HWBRof.SK = 46,5 kWhlm'a 

HWBsK = 46,5 kWhlm'a 

WWWB= 10,2 kWhlm'a 

HEBsK = 83,1 kWhlm'a 

eAWl. WIV;:: 3,21 

eAWl.,RH :::: 1,08 

eAWl. H :::: 1,47 

HHSB= 22,8 kWhlm'a 

EEBSK = 101,0 kWh/m'a 

PEBSK = 121,6 kWhlm'a 

PEBn."".,SK = 109,6 kWh/m'a 

PEB"" .. SK = 12,0 kWh/m'a 

CO2,,,.SK = 24,6 kglm'a 

fGEE,SK ::::; 0,79 

PVEE>pa1,SK = - kWh/m'a 

TB I CONSULT 

Inge1t' ~b" für Bi:~Sik 
DI ( ) lj l.O~as. ? I~ 

U ' ßfstfaße' Z 
A-4050 Traun 

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftralen. 
Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen. 
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Objekt: Alte Straße 8,4210 Gallneukirchen T BI CONSULT 

Objekt 

Auftraggeber 

Aussteller 

Energiebedarfsberechnung nach OIB-Richtlinie 6 

- für Gebäude mit normalen Innentemperaturen-

Wohnpark Galli - Haus 8/C 

Alte Straße 8 

4210 Gallneukirchen 

JHP Bauträger GmbH 

Ferihumerstraße 13 

4040 Linz 

TBI Consult 

Ingenieurbüro für Bauphysik 

Dipl.-Ing. (FH) Thomas Schiffler 

Aumühlstraße 37 

A-4050 Traun 

Telefon 

Telefax 

e-mail 

: +43 7229 66556 

: +43722966011 

: office@tbi-consult.at 

19.10.2020 
(Datum) 

T~~ON~LT Ingen!' t,J rb" ~ür Bß W~ysik 
DI ( ),- 0 a~'®ffler 

umLihl traß 37 
A-4050 Traun 

(Unterschrift) 

"Gebäudeprofi Duo 3D" Software, ETU GmbH, Version 6.2.7 vom 18.11.2020, www.etu.at Seite· 3· 



Objekt:  Alte Straße 8, 4210 Gallneukirchen

"Gebäudeprofi Duo 3D" Software, ETU GmbH, Version 6.2.7 vom 18.11.2020, www.etu.at Seite - 4 -

1. Allgemeine Projektdaten

Projekt : Wohnpark Galli - Haus 8/C

Alte Straße 8

4210 Gallneukirchen

Gebäudetyp : Wohngebäude

Innentemperatur : normale Innentemperatur (22,0°C)

Anzahl Vollgeschosse : 3

Anzahl Wohneinheiten : 8

2. Berechnungsgrundlagen

2.1 Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Eingabedaten Gemäß übergebenem Einreichplan vom 30.09.2020

Bauphysikalische Eingabedaten Gemäß übergebenem Einreichplan vom 30.09.2020

Haustechnische Eingabedaten Gemäß Angaben des Auftraggebers vom 10.09.2020

2.2 Richtlinien, Normen und weitere Hilfsmittel

Berechnungsverfahren : OIB - Richtlinie 6

Energieeinsparung und Wärmeschutz (Ausgabe: April 2019)

Folgende Normen und Verordnungen wurden im Rechenprogramm berücksichtigt:

OIB-Richtlinie 6 Energieeinsparung und Wärmeschutz

ÖNORM B 8110-5 Wärmeschutz im Hochbau

Teil 5: Klimamodell und Nutzungsprofile

ÖNORM B 8110-6 Wärmeschutz im Hochbau

Teil 6: Grundlagen und Nachweisverfahren – HWB und KB

ÖNORM H 5050 Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden - Berechnung des Gesamtenergieeffizienz-Faktors

ÖNORM H 5056 Gesamteffizienz von Gebäuden

Heiztechnik-Energiebedarf

EN ISO 6946 Bauteile – Wärmedurchlasswiderstand und Wärmedurchgangskoeffizient

Berechnungsverfahren

2.3 Verwendete Software

Gebäudeprofi Duo 3D ETU GmbH

Version 6.2.7 Linzer Straße 49

A-4600 Wels

Bundesland: Oberösterreich Tel. +43 (0)7242 291114

www.etu.at - office@etu.at
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2.4 Zusätzliche Informationen zum Gebäude / zur Energiebedarfsberechnung

Wir weisen darauf hin, dass die korrekte Eingabe der Gebäudedaten im Verantwortungsbereich der

Fa. TBI Consult liegt. Es wird jedoch keine Haftung für die Richtigkeit der Berechnungsalgorithmen der verwendeten

validierten Lizenz-Software übernommen.

3 Anforderungen an wärmeübertragende Bauteile

Bei Neubau oder Renovierung eines Gebäudes oder Gebäudeteiles dürfen bei konditionierten Räumen die

Wärmedurchgangskoeffizienten gemäß OIB-Richtlinie 6, Ausgabe 2015, Abschnitt 4.4 nicht überschritten werden.

Bauteilbezeichnung U UAnf Anforderung
in W/(m² K) in W/(m² K)

Wände gegen Außenluft

AW EG NNO (STB) 0,19 0,35 erfüllt

AW EG OSO (STB) 0,19 0,35 erfüllt

AW EG SSW (STB) 0,19 0,35 erfüllt

AW EG WNW (STB) 0,19 0,35 erfüllt

AW OG 1 NNO 0,17 0,35 erfüllt

AW OG 1 OSO 0,17 0,35 erfüllt

AW OG 1 SSW 0,17 0,35 erfüllt

AW OG 1 WNW 0,17 0,35 erfüllt

AW OG 2 NNO 0,17 0,35 erfüllt

AW OG 2 OSO 0,17 0,35 erfüllt

AW OG 2 SSW 0,17 0,35 erfüllt

AW OG 2 WNW 0,17 0,35 erfüllt

Fenster, Fenstertüren, verglaste Türen jeweils in Wohngebäuden (WG) gegen Außenluft

Fenster EG NNO
 Originalmaß: 0,79 

 Prüfnormmaß: 0,85 
1,40 erfüllt

Fenster EG NNO
 Originalmaß: 0,85 

 Prüfnormmaß: 0,85 
1,40 erfüllt

Fenster EG NNO
 Originalmaß: 0,89 

 Prüfnormmaß: 0,85 
1,40 erfüllt

Fenster EG OSO
 Originalmaß: 0,79 

 Prüfnormmaß: 0,85 
1,40 erfüllt

Fenster EG OSO
 Originalmaß: 0,85 

 Prüfnormmaß: 0,85 
1,40 erfüllt

Fenster EG SSW
 Originalmaß: 0,98 

 Prüfnormmaß: 0,85 
1,40 erfüllt

Fenster EG SSW
 Originalmaß: 0,85 

 Prüfnormmaß: 0,85 
1,40 erfüllt

Fenster EG WNW
 Originalmaß: 1,03 

 Prüfnormmaß: 0,85 
1,40 erfüllt

Fenster EG SSW
 Originalmaß: 0,83 

 Prüfnormmaß: 0,85 
1,40 erfüllt

Fenster EG SSW
 Originalmaß: 0,96 

 Prüfnormmaß: 0,85 
1,40 erfüllt

Fenster EG WNW
 Originalmaß: 0,89 

 Prüfnormmaß: 0,85 
1,40 erfüllt

Fenster EG WNW
 Originalmaß: 0,85 

 Prüfnormmaß: 0,85 
1,40 erfüllt

Fenster OG 1 NNO
 Originalmaß: 0,79 

 Prüfnormmaß: 0,85 
1,40 erfüllt

Fenster OG 1 NNO
 Originalmaß: 0,85 

 Prüfnormmaß: 0,85 
1,40 erfüllt
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3 Anforderungen an wärmeübertragende Bauteile (Fortsetzung)

Bauteilbezeichnung U UAnf Anforderung

in W/(m² K) in W/(m² K)

Fenster OG 1 NNO
 Originalmaß: 0,89 

 Prüfnormmaß: 0,85 
1,40 erfüllt

Fenster OG 1 OSO
 Originalmaß: 0,79 

 Prüfnormmaß: 0,85 
1,40 erfüllt

Fenster OG 1 OSO
 Originalmaß: 0,85 

 Prüfnormmaß: 0,85 
1,40 erfüllt

Fenster OG 1 SSW
 Originalmaß: 0,98 

 Prüfnormmaß: 0,85 
1,40 erfüllt

Fenster OG 1 SSW
 Originalmaß: 0,85 

 Prüfnormmaß: 0,85 
1,40 erfüllt

Fenster OG 1 WNW
 Originalmaß: 1,03 

 Prüfnormmaß: 0,85 
1,40 erfüllt

Fenster OG 1 SSW
 Originalmaß: 0,83 

 Prüfnormmaß: 0,85 
1,40 erfüllt

Fenster OG 1 SSW
 Originalmaß: 0,96 

 Prüfnormmaß: 0,85 
1,40 erfüllt

Fenster OG 1 WNW
 Originalmaß: 0,89 

 Prüfnormmaß: 0,85 
1,40 erfüllt

Fenster OG 1 WNW
 Originalmaß: 0,85 

 Prüfnormmaß: 0,85 
1,40 erfüllt

Fenster OG 2 NNO
 Originalmaß: 0,85 

 Prüfnormmaß: 0,85 
1,40 erfüllt

Fenster OG 2 NNO
 Originalmaß: 0,89 

 Prüfnormmaß: 0,85 
1,40 erfüllt

Fenster OG 2 OSO
 Originalmaß: 0,78 

 Prüfnormmaß: 0,85 
1,40 erfüllt

Fenster OG 2 OSO
 Originalmaß: 0,85 

 Prüfnormmaß: 0,85 
1,40 erfüllt

Fenster OG 2 OSO
 Originalmaß: 0,89 

 Prüfnormmaß: 0,85 
1,40 erfüllt

Fenster OG 2 SSW
 Originalmaß: 0,89 

 Prüfnormmaß: 0,85 
1,40 erfüllt

Fenster OG 2 SSW
 Originalmaß: 0,85 

 Prüfnormmaß: 0,85 
1,40 erfüllt

Fenster OG 2 SSW
 Originalmaß: 0,98 

 Prüfnormmaß: 0,85 
1,40 erfüllt

Fenster OG 2 SSW
 Originalmaß: 1,03 

 Prüfnormmaß: 0,85 
1,40 erfüllt

Fenster OG 2 SSW
 Originalmaß: 0,82 

 Prüfnormmaß: 0,85 
1,40 erfüllt

Fenster OG 2 WNW
 Originalmaß: 0,78 

 Prüfnormmaß: 0,85 
1,40 erfüllt

Türen unverglast, gegen Außenluft

Eingangstür EG WNW, (Ud<=1,0 W/(m²K)) 1,00 1,70 erfüllt

Eingangstür EG SSW, (Ud<=1,0 W/(m²K)) 1,00 1,70 erfüllt

Eingangstür OG 1 WNW, (Ud<=1,0 W/(m²K)) 1,00 1,70 erfüllt

Eingangstür OG 1 SSW, (Ud<=1,0 W/(m²K)) 1,00 1,70 erfüllt

Decken und Dachschrägen jeweils gegen Außenluft und gegen Dachräume (durchlüftet oder ungedämmt)

Decke OG 2 zu Außenluft (Terrasse) 0,19 0,20 erfüllt

Decke OG 2 zu Außenluft (Flachdach) 0,12 0,20 erfüllt

Decken gegen unbeheizte Gebäudeteile

Boden EG zu UG 1 unkond. 0,18 0,40 erfüllt

Decken gegen getrennte Wohn- und Betriebseinheiten

Geschoßtrenndecke (warme Zwischendecke) 0,39 0,90 erfüllt

Geschoßtrenndecke Penthouse (warme Zwischendecke) 0,34 0,90 erfüllt

Decken gegen Garagen

Boden EG zu TG unkond. 0,18 0,30 erfüllt
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4. Gebäudegeometrie

4.1 Gebäudegeometrie - Flächen

Nr. Bezeichnung Orientierung
Neigung Berechnung Fläche

brutto
Fläche
netto

Flächen-
anteil

m² m² %

1 Boden EG zu UG 1 unkond.  0,0° 3,54*4,25+4,65*12,14   (Sonstiges) 71,50 71,50 5,8

2 Boden EG zu TG unkond.  0,0° 266,29-71,50   (Sonstiges) 194,79 194,79 15,9

3 AW EG NNO (STB) NNO 90,0° 26,43*3,55   (Sonstiges) 93,83 69,25 5,7

4 Fenster EG NNO NNO 90,0° 1,47 * 2,17 - 3,19 0,3

5 Fenster EG NNO NNO 90,0° 7 * 1,00 * 2,10 - 14,70 1,2

6 Fenster EG NNO NNO 90,0° 4 * 0,77 * 2,17 - 6,68 0,5

7 AW EG OSO (STB) OSO 90,0° 12,14*3,55   (Sonstiges) 43,10 35,71 2,9

8 Fenster EG OSO OSO 90,0° 1,47 * 2,17 - 3,19 0,3

9 Fenster EG OSO OSO 90,0° 2 * 1,00 * 2,10 - 4,20 0,3

10 AW EG SSW (STB) SSW 90,0° 9,05*3,55   (Sonstiges) 32,13 29,40 2,4

11 Fenster EG SSW SSW 90,0° 0,94 * 0,67 - 0,63 0,1

12 Fenster EG SSW SSW 90,0° 1,00 * 2,10 - 2,10 0,2

13 AW EG WNW (STB) WNW 90,0° 3,14*3,55   (Sonstiges) 11,15 8,26 0,7

14 Fenster EG WNW WNW 90,0° 0,46 * 2,17 - 1,00 0,1

15 Eingangstür EG WNW, (Ud<=1,0 W/(m²K)) WNW 90,0° 0,90 * 2,10 - 1,89 0,2

16 AW EG SSW (STB) SSW 90,0° 17,38*3,55   (Sonstiges) 61,70 50,99 4,2

17 Eingangstür EG SSW, (Ud<=1,0 W/(m²K)) SSW 90,0° 2 * 0,90 * 2,10 - 3,78 0,3

18 Fenster EG SSW SSW 90,0° 2 * 1,13 * 2,17 - 4,90 0,4

19 Fenster EG SSW SSW 90,0° 2 * 0,94 * 0,67 - 1,26 0,1

20 Fenster EG SSW SSW 90,0° 1,14 * 0,67 - 0,76 0,1

21 AW EG WNW (STB) WNW 90,0° 9,0*3,55   (Sonstiges) 31,95 23,98 2,0

22 Fenster EG WNW WNW 90,0° 0,77 * 2,17 - 1,67 0,1

23 Fenster EG WNW WNW 90,0° 3 * 1,00 * 2,10 - 6,30 0,5

24 AW OG 1 NNO NNO 90,0° 26,43*3,0-(4,65+2,58)*0,10   (Sonstiges) 78,57 53,99 4,4

25 Fenster OG 1 NNO NNO 90,0° 1,47 * 2,17 - 3,19 0,3

26 Fenster OG 1 NNO NNO 90,0° 7 * 1,00 * 2,10 - 14,70 1,2

27 Fenster OG 1 NNO NNO 90,0° 4 * 0,77 * 2,17 - 6,68 0,5

28 AW OG 1 OSO OSO 90,0° 12,14*(3,0-0,10)   (Sonstiges) 35,21 27,82 2,3

29 Fenster OG 1 OSO OSO 90,0° 1,47 * 2,17 - 3,19 0,3

30 Fenster OG 1 OSO OSO 90,0° 2 * 1,00 * 2,10 - 4,20 0,3

31 AW OG 1 SSW SSW 90,0° 9,05*(3,0-0,10)   (Sonstiges) 26,25 23,52 1,9

32 Fenster OG 1 SSW SSW 90,0° 0,94 * 0,67 - 0,63 0,1

33 Fenster OG 1 SSW SSW 90,0° 1,00 * 2,10 - 2,10 0,2

34 AW OG 1 WNW WNW 90,0° 3,14*(3,0-0,10)   (Sonstiges) 9,11 6,22 0,5

35 Fenster OG 1 WNW WNW 90,0° 0,46 * 2,17 - 1,00 0,1

36 Eingangstür OG 1 WNW, (Ud<=1,0 W/(m²K)) WNW 90,0° 0,90 * 2,10 - 1,89 0,2

37 AW OG 1 SSW SSW 90,0° 17,38*3,0-4,65*0,10   (Sonstiges) 51,67 40,97 3,4

38 Eingangstür OG 1 SSW, (Ud<=1,0 W/(m²K)) SSW 90,0° 2 * 0,90 * 2,10 - 3,78 0,3

39 Fenster OG 1 SSW SSW 90,0° 2 * 1,13 * 2,17 - 4,90 0,4

40 Fenster OG 1 SSW SSW 90,0° 2 * 0,94 * 0,67 - 1,26 0,1

41 Fenster OG 1 SSW SSW 90,0° 1,14 * 0,67 - 0,76 0,1

42 AW OG 1 WNW WNW 90,0° 9,0*(3,0-0,10)   (Sonstiges) 26,10 18,13 1,5

43 Fenster OG 1 WNW WNW 90,0° 0,77 * 2,17 - 1,67 0,1

44 Fenster OG 1 WNW WNW 90,0° 3 * 1,00 * 2,10 - 6,30 0,5

45 Decke OG 2 zu Außenluft (Terrasse) WNW 0,0° 266,29-172,80   (Sonstiges) 93,49 93,49 7,6

46 AW OG 2 NNO NNO 90,0° 19,20*3,35   (Sonstiges) 64,32 52,58 4,3

47 Fenster OG 2 NNO NNO 90,0° 4 * 1,00 * 2,10 - 8,40 0,7

48 Fenster OG 2 NNO NNO 90,0° 2 * 0,77 * 2,17 - 3,34 0,3

49 AW OG 2 OSO OSO 90,0° 9,0*3,35   (Sonstiges) 30,15 20,65 1,7

50 Fenster OG 2 OSO OSO 90,0° 2,64 * 2,17 - 5,73 0,5
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4.1 Gebäudegeometrie - Flächen (Fortsetzung)

Nr. Bezeichnung Orientierung
Neigung Berechnung Fläche

brutto
Fläche
netto

Flächen-
anteil

m² m² %

51 Fenster OG 2 OSO OSO 90,0° 1,00 * 2,10 - 2,10 0,2

52 Fenster OG 2 OSO OSO 90,0° 0,77 * 2,17 - 1,67 0,1

53 AW OG 2 SSW SSW 90,0° 19,20*3,35   (Sonstiges) 64,32 51,34 4,2

54 Fenster OG 2 SSW SSW 90,0° 0,77 * 2,17 - 1,67 0,1

55 Fenster OG 2 SSW SSW 90,0° 1,00 * 2,10 - 2,10 0,2

56 Fenster OG 2 SSW SSW 90,0° 3 * 0,94 * 0,67 - 1,89 0,2

57 Fenster OG 2 SSW SSW 90,0° 0,46 * 2,17 - 1,00 0,1

58 Eingangstür OG 1 SSW, (Ud<=1,0 W/(m²K)) SSW 90,0° 2 * 0,90 * 2,10 - 3,78 0,3

59 Fenster OG 2 SSW SSW 90,0° 1,17 * 2,17 - 2,54 0,2

60 AW OG 2 WNW WNW 90,0° 9,0*3,35   (Sonstiges) 30,15 18,69 1,5

61 Fenster OG 2 WNW WNW 90,0° 2 * 2,64 * 2,17 - 11,46 0,9

62 Decke OG 2 zu Außenluft (Flachdach) WNW 0,0° 172,80   (Sonstiges) 172,80 172,80 14,1

4.2 Gebäudegeometrie - Brutto-Grundfläche

Nr. Bezeichnung Berechnung Fläche
brutto

Flächen-
anteil

m² %

1 Fläche EG kond. 26,43*12,14-3,14*17,38 266,29 37,8

2 Fläche OG 1 kond. 266,29 266,29 37,8

3 Fläche OG 2 kond. 19,20*9,0 172,80 24,5

4.3 Gebäudegeometrie - Volumen

Nr. Bezeichnung Berechnung Volumen
brutto

Volumen-
anteil

m³ %

1 Volumen EG kond. 266,29*3,55 945,33 40,9

2 Volumen OG 1 kond. 266,29*3,0-93,49*0,10 789,52 34,1

3 Volumen OG 2 kond. 172,80*3,35 578,88 25,0

4.4 Gebäudegeometrie - Zusammenfassung

Gebäudehüllfläche :  1222,26 m²

Gebäudevolumen :  2313,73 m³

Beheiztes Luftvolumen :  1467,18 m³

Bruttogrundfläche (BGF) :  705,38 m²

Kompaktheit :  0,53 1/m

Fensterfläche :  143,08 m²

Charakteristische Länge (Ic) :  1,89 m

Bauweise :  schwere Bauweise
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5. U - Wert - Ermittlung

Bauteil: Fläche :Boden EG zu UG 1 unkond. 71,50 m²

Nr. Baustoff Dicke Lambda Dichte Wärmedurchlass-
widerstand

cm W/(mK) kg/m³ m²K/W

1 Belag lt. Architekt
 (Eigener, veränderter oder sonstiger Baustoff)

1,50 0,210 1400,0 0,07

2 Zement-Estrich
 (Katalog "DIN 4108-4 / DIN 12524", Din-Kennung: 1.4.1)

7,00 1,400 2000,0 0,05

3 Polyethylenfolie
 (Eigener, veränderter oder sonstiger Baustoff)

0,02 0,230 960,0 0,00

4 TDP-EPS-T 34/30
 (Eigener, veränderter oder sonstiger Baustoff)

3,00 0,044 11,0 0,68

5 EPS-Granulat zementgeb.
 (Eigener, veränderter oder sonstiger Baustoff)

8,50 0,060 350,0 1,42

6 Dampfbremse
 (Eigener, veränderter oder sonstiger Baustoff)

0,02 0,230 900,0 0,00

7 STB-Decke lt. Statik
 (Eigener, veränderter oder sonstiger Baustoff)

25,00 2,300 2500,0 0,11

8 Tektalan A2-E31-035 (WLS 036) oder glw.
 (Eigener, veränderter oder sonstiger Baustoff)

10,00 0,036 149,0 2,78

R = 5,11

Rsi = 0,17

Rse = 0,17

U - Wert

0,18 W/m²K

Bauteilfläche spezif. Bauteilmasse

831,4 kg/m²

wirksame Wärme-
speicherfähigkeit

 Cw,B =
 mw,B =

3781 kJ/K 
3612 kg    

spezif. Transmissions-
wärmeverlust

71,50 m² 5,8 % 13,11 W/K 4,2 %

1 23 56 7 8

Bauteil: Fläche :Boden EG zu TG unkond. 194,79 m²

Nr. Baustoff Dicke Lambda Dichte Wärmedurchlass-
widerstand

cm W/(mK) kg/m³ m²K/W

1 Belag lt. Architekt
 (Eigener, veränderter oder sonstiger Baustoff)

1,50 0,210 1400,0 0,07

2 Zement-Estrich
 (Katalog "DIN 4108-4 / DIN 12524", Din-Kennung: 1.4.1)

7,00 1,400 2000,0 0,05

3 Polyethylenfolie
 (Eigener, veränderter oder sonstiger Baustoff)

0,02 0,230 960,0 0,00

4 TDP-EPS-T 34/30
 (Eigener, veränderter oder sonstiger Baustoff)

3,00 0,044 11,0 0,68

5 EPS-Granulat zementgeb.
 (Eigener, veränderter oder sonstiger Baustoff)

8,50 0,060 350,0 1,42

6 Dampfbremse
 (Eigener, veränderter oder sonstiger Baustoff)

0,02 0,230 900,0 0,00

7 STB-Decke lt. Statik
 (Eigener, veränderter oder sonstiger Baustoff)

25,00 2,300 2500,0 0,11

8 Tektalan A2-E31-035 (WLS 036) oder glw.
 (Eigener, veränderter oder sonstiger Baustoff)

10,00 0,036 149,0 2,78

R = 5,11

Rsi = 0,17

Rse = 0,17

U - Wert

0,18 W/m²K

Bauteilfläche spezif. Bauteilmasse

831,4 kg/m²

wirksame Wärme-
speicherfähigkeit

 Cw,B =
 mw,B =

10301 kJ/K 
9842 kg    

spezif. Transmissions-
wärmeverlust

194,79 m² 15,9 % 35,71 W/K 11,3 %

1 23 56 7 8
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5. U - Wert - Ermittlung (Fortsetzung)

Bauteil: Fläche / Ausrichtung :AW EG NNO (STB) 69,25 m² NNO
AW EG OSO (STB) 35,71 m² OSO
AW EG SSW (STB) 29,40 m² SSW
AW EG WNW (STB) 8,26 m² WNW
AW EG SSW (STB) 50,99 m² SSW
AW EG WNW (STB) 23,98 m² WNW

Nr. Baustoff Dicke Lambda Dichte Wärmedurchlass-
widerstand

cm W/(mK) kg/m³ m²K/W

1 Putzmörtel aus Kalkgips, Gips
 (Eigener, veränderter oder sonstiger Baustoff)

1,50 0,700 1400,0 0,02

2 STB-Wand lt. Statik
 (Eigener, veränderter oder sonstiger Baustoff)

25,00 2,300 2300,0 0,11

3 Fassadendämmplatte EPS-F
 (Eigener, veränderter oder sonstiger Baustoff)

20,00 0,040 18,0 5,00

4 Knauf SM 700 Pro Oberputz oder glw. (Besenstrich lt. Arch.)
 (Eigener, veränderter oder sonstiger Baustoff)

1,30 0,890 1800,0 0,01

R = 5,14

Rsi = 0,13

Rse = 0,04

U - Wert

0,19 W/m²K

Bauteilfläche spezif. Bauteilmasse

623,0 kg/m²

wirksame Wärme-
speicherfähigkeit

 Cw,B =
 mw,B =

16428 kJ/K 
15695 kg    

spezif. Transmissions-
wärmeverlust

217,59 m² 17,8 % 40,94 W/K 13,0 %
1 2 3 4

Bauteil: Fläche / Ausrichtung :Geschoßtrenndecke (warme Zwischendecke) 266,29 m² WNW

Nr. Baustoff Dicke Lambda Dichte Wärmedurchlass-
widerstand

cm W/(mK) kg/m³ m²K/W

1 Belag lt. Architekt
 (Eigener, veränderter oder sonstiger Baustoff)

1,50 0,210 1400,0 0,07

2 Zement-Estrich
 (Katalog "DIN 4108-4 / DIN 12524", Din-Kennung: 1.4.1)

7,00 1,400 2000,0 0,05

3 Polyethylenfolie
 (Eigener, veränderter oder sonstiger Baustoff)

0,02 0,230 960,0 0,00

4 TDP-EPS-T 34/30
 (Eigener, veränderter oder sonstiger Baustoff)

3,00 0,044 11,0 0,68

5 EPS-Granulat zementgeb.
 (Eigener, veränderter oder sonstiger Baustoff)

8,50 0,060 350,0 1,42

6 STB-Decke lt. Statik
 (Eigener, veränderter oder sonstiger Baustoff)

20,00 2,300 2500,0 0,09

R = 2,31

Rsi = 0,13

Rse = 0,13

U - Wert

0,39 W/m²K

Bauteilfläche spezif. Bauteilmasse

691,3 kg/m²

wirksame Wärme-
speicherfähigkeit

 Cw,B =
 mw,B =

16452 kJ/K 
15718 kg    

266,29 m²

1 23 5 6
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5. U - Wert - Ermittlung (Fortsetzung)

Bauteil: Fläche / Ausrichtung :AW OG 1 NNO 53,99 m² NNO
AW OG 1 OSO 27,82 m² OSO
AW OG 1 SSW 23,52 m² SSW
AW OG 1 WNW 6,22 m² WNW
AW OG 1 SSW 40,97 m² SSW
AW OG 1 WNW 18,13 m² WNW
AW OG 2 NNO 52,58 m² NNO
AW OG 2 OSO 20,65 m² OSO
AW OG 2 SSW 51,34 m² SSW
AW OG 2 WNW 18,69 m² WNW

Nr. Baustoff Dicke Lambda Dichte Wärmedurchlass-
widerstand

cm W/(mK) kg/m³ m²K/W

1 Putzmörtel aus Kalkgips, Gips
 (Eigener, veränderter oder sonstiger Baustoff)

1,50 0,700 1400,0 0,02

2 HLZ 25, z.B.: POROTHERM 25-38 Objekt LDF N+F oder glw.
 (Eigener, veränderter oder sonstiger Baustoff)

25,00 0,304 976,0 0,82

3 Fassadendämmplatte EPS-F
 (Eigener, veränderter oder sonstiger Baustoff)

20,00 0,040 18,0 5,00

4 Knauf SM 700 Pro Oberputz oder glw. (Besenstrich lt. Arch.)
 (Eigener, veränderter oder sonstiger Baustoff)

1,30 0,890 1800,0 0,01

R = 5,86

Rsi = 0,13

Rse = 0,04

U - Wert

0,17 W/m²K

Bauteilfläche spezif. Bauteilmasse

292,0 kg/m²

wirksame Wärme-
speicherfähigkeit

 Cw,B =
 mw,B =

15214 kJ/K 
14535 kg    

spezif. Transmissions-
wärmeverlust

313,90 m² 25,7 % 52,07 W/K 16,5 %
1 2 3 4

Bauteil: Fläche / Ausrichtung :Decke OG 2 zu Außenluft (Terrasse) 93,49 m² WNW

Nr. Baustoff Dicke Lambda Dichte Wärmedurchlass-
widerstand

cm W/(mK) kg/m³ m²K/W

1 STB-Decke lt. Statik
 (Eigener, veränderter oder sonstiger Baustoff)

20,00 2,300 2500,0 0,09

2 Dampfsperre ALGV-45
 (Eigener, veränderter oder sonstiger Baustoff)

0,40 0,170 1050,0 0,02

3 PUR/PIR-Hartschaum (WLS 024), i.M. 12cm
 (Eigener, veränderter oder sonstiger Baustoff)

12,00 0,024 30,0 5,00

4 Bauwerks-Abdichtung gemäß ÖNORM B 3691
- Diese Schicht dient nur zur Information und wird bei der U-Wert-Berechnung NICHT berücksichtigt! -

1,00 0,170 1200,0 ---
-U 

5 Schutzmatte
- Diese Schicht dient nur zur Information und wird bei der U-Wert-Berechnung NICHT berücksichtigt! -

0,60 0,500 300,0 ---
-U 

Gefach - Stützen- / Balkenbreite: 10,0 cm; Zwischenraum (Füllung): 83,3 cm; um 90° gedreht

6 10,7%:  Konstruktionsholz
- Diese Schicht dient nur zur Information und wird bei der U-Wert-Berechnung NICHT berücksichtigt! -

4,00 0,130 500,0 ---
-U 

89,3%:  Luftschicht (horizontal)
- Diese Schicht dient nur zur Information und wird bei der U-Wert-Berechnung NICHT berücksichtigt! -

1,000 1,0 ---
-U 

7 Holzbelag lt. Architekt
- Diese Schicht dient nur zur Information und wird bei der U-Wert-Berechnung NICHT berücksichtigt! -

4,00 0,130 500,0 ---
-U 

Wärmedurchlasswiderstände der einzelnen Abschnitte (siehe Skizze) Rl, A = 5,11

Rl, B = 5,11

Rm = 5,11

Rsi = 0,10

Rse = 0,04

U - Wert

0,19 W/m²K

Bauteilfläche spezif. Bauteilmasse

507,8 kg/m²

wirksame Wärme-
speicherfähigkeit

 Cw,B =
 mw,B =

9784 kJ/K 
9348 kg    

spezif. Transmissions-
wärmeverlust

93,49 m² 7,6 % 17,81 W/K 5,6 %

-U = Schicht wird bei der U-Wert-Berechnung nicht berücksichtigt     

A

1 2 3 467

B
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5. U - Wert - Ermittlung (Fortsetzung)

Bauteil: Fläche / Ausrichtung :Geschoßtrenndecke Penthouse (warme Zwischendecke) 172,80 m² WNW

Nr. Baustoff Dicke Lambda Dichte Wärmedurchlass-
widerstand

cm W/(mK) kg/m³ m²K/W

1 Belag lt. Architekt
 (Eigener, veränderter oder sonstiger Baustoff)

1,50 0,210 1400,0 0,07

2 Zement-Estrich
 (Katalog "DIN 4108-4 / DIN 12524", Din-Kennung: 1.4.1)

7,00 1,400 2000,0 0,05

3 Polyethylenfolie
 (Eigener, veränderter oder sonstiger Baustoff)

0,02 0,230 960,0 0,00

4 TDP-EPS-T 34/30
 (Eigener, veränderter oder sonstiger Baustoff)

3,00 0,044 11,0 0,68

5 EPS-Granulat zementgeb.
 (Eigener, veränderter oder sonstiger Baustoff)

10,50 0,060 350,0 1,75

6 STB-Decke lt. Statik
 (Eigener, veränderter oder sonstiger Baustoff)

20,00 2,300 2500,0 0,09

R = 2,64

Rsi = 0,13

Rse = 0,13

U - Wert

0,34 W/m²K

Bauteilfläche spezif. Bauteilmasse

698,3 kg/m²

wirksame Wärme-
speicherfähigkeit

 Cw,B =
 mw,B =

10659 kJ/K 
10183 kg    

172,80 m²

1 23 5 6

Bauteil: Fläche / Ausrichtung :Decke OG 2 zu Außenluft (Flachdach) 172,80 m² WNW

Nr. Baustoff Dicke Lambda Dichte Wärmedurchlass-
widerstand

cm W/(mK) kg/m³ m²K/W

1 STB-Decke lt. Statik
 (Eigener, veränderter oder sonstiger Baustoff)

25,00 2,300 2500,0 0,11

2 Dampfsperre ALGV-45
 (Eigener, veränderter oder sonstiger Baustoff)

0,40 0,170 1050,0 0,02

3 Grund-u. Gefälledämmung, EPS W25 (WLS 036), i.M. 30,0cm
 (Eigener, veränderter oder sonstiger Baustoff)

30,00 0,036 23,0 8,33

4 Bauwerks-Abdichtung gemäß ÖNORM B 3691
- Diese Schicht dient nur zur Information und wird bei der U-Wert-Berechnung NICHT berücksichtigt! -

1,00 0,170 1200,0 ---
-U 

5 Filtervlies
- Diese Schicht dient nur zur Information und wird bei der U-Wert-Berechnung NICHT berücksichtigt! -

0,60 0,500 300,0 ---
-U 

6 Pflanzensubstrat (inkl. Drainschicht)
- Diese Schicht dient nur zur Information und wird bei der U-Wert-Berechnung NICHT berücksichtigt! -

10,00 2,000 1700,0 ---
-U 

R = 8,47

Rsi = 0,10

Rse = 0,04

U - Wert

0,12 W/m²K

Bauteilfläche spezif. Bauteilmasse

636,1 kg/m²

wirksame Wärme-
speicherfähigkeit

 Cw,B =
 mw,B =

17516 kJ/K 
16735 kg    

spezif. Transmissions-
wärmeverlust

172,80 m² 14,1 % 20,08 W/K 6,4 %

-U = Schicht wird bei der U-Wert-Berechnung nicht berücksichtigt     

1 2 3 4 6

Fenster: Anzahl / Ausrichtung :Fenster EG NNO 1 NNO
Fenster EG OSO 1 OSO
Fenster OG 1 NNO 1 NNO
Fenster OG 1 OSO 1 OSO

Verglasung: 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung (Ug 0,6) Ag = 2,44 m² Ug = 0,60 W/m²K

Rahmen: Kunststoff-Fensterrahmen (Uf 1,0) Af = 0,75 m² Uf = 1,00 W/m²K

Randverbund: Edelstahl lg = 6,40 m Yg = 0,05 W/m K

U-Wert berechnet mit Prüfnormmaß (Größe: 1,23 m x 1,48 m, gleiche Rahmenbreite): 0,85 W/(m² K) Fläche U-Wert

Aw = 3,19 m² Uw = 0,79 W/m²K
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5. U - Wert - Ermittlung (Fortsetzung)

Fenster: Anzahl / Ausrichtung :Fenster EG NNO 7 NNO
Fenster EG OSO 2 OSO
Fenster EG SSW 1 SSW
Fenster EG WNW 3 WNW
Fenster OG 1 NNO 7 NNO
Fenster OG 1 OSO 2 OSO
Fenster OG 1 SSW 1 SSW
Fenster OG 1 WNW 3 WNW
Fenster OG 2 NNO 4 NNO
Fenster OG 2 OSO 1 OSO
Fenster OG 2 SSW 1 SSW

Verglasung: 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung (Ug 0,6) Ag = 1,47 m² Ug = 0,60 W/m²K

Rahmen: Kunststoff-Fensterrahmen (Uf 1,0) Af = 0,63 m² Uf = 1,00 W/m²K

Randverbund: Edelstahl lg = 5,32 m Yg = 0,05 W/m K

U-Wert berechnet mit Prüfnormmaß (Größe: 1,23 m x 1,48 m, gleiche Rahmenbreite): 0,85 W/(m² K) Fläche U-Wert

Aw = 2,10 m² Uw = 0,85 W/m²K

Fenster: Anzahl / Ausrichtung :Fenster EG NNO 4 NNO
Fenster EG WNW 1 WNW
Fenster OG 1 NNO 4 NNO
Fenster OG 1 WNW 1 WNW
Fenster OG 2 NNO 2 NNO
Fenster OG 2 OSO 1 OSO
Fenster OG 2 SSW 1 SSW

Verglasung: 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung (Ug 0,6) Ag = 1,07 m² Ug = 0,60 W/m²K

Rahmen: Kunststoff-Fensterrahmen (Uf 1,0) Af = 0,60 m² Uf = 1,00 W/m²K

Randverbund: Edelstahl lg = 5,00 m Yg = 0,05 W/m K

U-Wert berechnet mit Prüfnormmaß (Größe: 1,23 m x 1,48 m, gleiche Rahmenbreite): 0,85 W/(m² K) Fläche U-Wert

Aw = 1,67 m² Uw = 0,89 W/m²K

Fenster: Anzahl / Ausrichtung :Fenster EG SSW 1 SSW
Fenster EG SSW 2 SSW
Fenster OG 1 SSW 1 SSW
Fenster OG 1 SSW 2 SSW
Fenster OG 2 SSW 3 SSW

Verglasung: 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung (Ug 0,6) Ag = 0,32 m² Ug = 0,60 W/m²K

Rahmen: Kunststoff-Fensterrahmen (Uf 1,0) Af = 0,31 m² Uf = 1,00 W/m²K

Randverbund: Edelstahl lg = 2,34 m Yg = 0,05 W/m K

U-Wert berechnet mit Prüfnormmaß (Größe: 1,23 m x 1,48 m, gleiche Rahmenbreite): 0,85 W/(m² K) Fläche U-Wert

Aw = 0,63 m² Uw = 0,98 W/m²K

Fenster: Anzahl / Ausrichtung :Fenster EG WNW 1 WNW
Fenster OG 1 WNW 1 WNW
Fenster OG 2 SSW 1 SSW

Verglasung: 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung (Ug 0,6) Ag = 0,47 m² Ug = 0,60 W/m²K

Rahmen: Kunststoff-Fensterrahmen (Uf 1,0) Af = 0,53 m² Uf = 1,00 W/m²K

Randverbund: Edelstahl lg = 4,38 m Yg = 0,05 W/m K

U-Wert berechnet mit Prüfnormmaß (Größe: 1,23 m x 1,48 m, gleiche Rahmenbreite): 0,85 W/(m² K) Fläche U-Wert

Aw = 1,00 m² Uw = 1,03 W/m²K

Fenster: Anzahl / Ausrichtung :Fenster EG SSW 2 SSW
Fenster OG 1 SSW 2 SSW

Verglasung: 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung (Ug 0,6) Ag = 1,77 m² Ug = 0,60 W/m²K

Rahmen: Kunststoff-Fensterrahmen (Uf 1,0) Af = 0,68 m² Uf = 1,00 W/m²K

Randverbund: Edelstahl lg = 5,72 m Yg = 0,05 W/m K

U-Wert berechnet mit Prüfnormmaß (Größe: 1,23 m x 1,48 m, gleiche Rahmenbreite): 0,85 W/(m² K) Fläche U-Wert

Aw = 2,45 m² Uw = 0,83 W/m²K

Fenster: Anzahl / Ausrichtung :Fenster EG SSW 1 SSW
Fenster OG 1 SSW 1 SSW

Verglasung: 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung (Ug 0,6) Ag = 0,41 m² Ug = 0,60 W/m²K

Rahmen: Kunststoff-Fensterrahmen (Uf 1,0) Af = 0,35 m² Uf = 1,00 W/m²K

Randverbund: Edelstahl lg = 2,74 m Yg = 0,05 W/m K

U-Wert berechnet mit Prüfnormmaß (Größe: 1,23 m x 1,48 m, gleiche Rahmenbreite): 0,85 W/(m² K) Fläche U-Wert

Aw = 0,76 m² Uw = 0,96 W/m²K
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Fenster: Anzahl / Ausrichtung :Fenster OG 2 OSO 1 OSO
Fenster OG 2 WNW 2 WNW

Verglasung: 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung (Ug 0,6) Ag = 4,66 m² Ug = 0,60 W/m²K

Rahmen: Kunststoff-Fensterrahmen (Uf 1,0) Af = 1,07 m² Uf = 1,00 W/m²K

Randverbund: Edelstahl lg = 12,58 m Yg = 0,05 W/m K

U-Wert berechnet mit Prüfnormmaß (Größe: 1,23 m x 1,48 m, gleiche Rahmenbreite, ohne Sprossen): 0,85 W/(m² K) Fläche U-Wert

Aw = 5,73 m² Uw = 0,78 W/m²K

Fenster: Anzahl / Ausrichtung :Fenster OG 2 SSW 1 SSW

Verglasung: 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung (Ug 0,6) Ag = 1,85 m² Ug = 0,60 W/m²K

Rahmen: Kunststoff-Fensterrahmen (Uf 1,0) Af = 0,69 m² Uf = 1,00 W/m²K

Randverbund: Edelstahl lg = 5,80 m Yg = 0,05 W/m K

U-Wert berechnet mit Prüfnormmaß (Größe: 1,23 m x 1,48 m, gleiche Rahmenbreite): 0,85 W/(m² K) Fläche U-Wert

Aw = 2,54 m² Uw = 0,82 W/m²K

6. Jahres-Heizwärmebedarfsberechnung

6.1 spezifische Transmissionswärmeverluste der Heizperiode

Nr. Bauteil Orientierung
Neigung

Fläche A Ui-Wert Faktor Fx * U * A

m² W/(m²K) W/K %fFH ; fx
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6.1 spezifische Transmissionswärmeverluste (Fortsetzung)

Nr. Bauteil Orientierung
Neigung

Fläche A Ui-Wert Faktor Fx * U * A

m² W/(m²K) W/K %fFH ; fx
1 Boden EG zu UG 1 unkond.  0,0° 71,50 0,183 1,27 ; 0,70 11,62 2,2

2 Boden EG zu TG unkond.  0,0° 194,79 0,183 1,27 ; 0,80 36,17 6,8

3 AW EG NNO (STB) NNO 90,0° 69,25 0,188 1,00 13,03 2,4

4 Fenster EG NNO NNO 90,0° 3,19 0,795 1,00 2,53 0,5

5 Fenster EG NNO NNO 90,0° 14,70 0,847 1,00 12,46 2,3

6 Fenster EG NNO NNO 90,0° 6,68 0,893 1,00 5,97 1,1

7 AW EG OSO (STB) OSO 90,0° 35,71 0,188 1,00 6,72 1,3

8 Fenster EG OSO OSO 90,0° 3,19 0,795 1,00 2,53 0,5

9 Fenster EG OSO OSO 90,0° 4,20 0,847 1,00 3,56 0,7

10 AW EG SSW (STB) SSW 90,0° 29,40 0,188 1,00 5,53 1,0

11 Fenster EG SSW SSW 90,0° 0,63 0,980 1,00 0,62 0,1

12 Fenster EG SSW SSW 90,0° 2,10 0,847 1,00 1,78 0,3

13 AW EG WNW (STB) WNW 90,0° 8,26 0,188 1,00 1,55 0,3

14 Fenster EG WNW WNW 90,0° 1,00 1,032 1,00 1,03 0,2

15 Eingangstür EG WNW, (Ud<=1,0 W/(m²K)) WNW 90,0° 1,89 1,000 1,00 1,89 0,4

16 AW EG SSW (STB) SSW 90,0° 50,99 0,188 1,00 9,59 1,8

17 Eingangstür EG SSW, (Ud<=1,0 W/(m²K)) SSW 90,0° 3,78 1,000 1,00 3,78 0,7

18 Fenster EG SSW SSW 90,0° 4,90 0,827 1,00 4,06 0,8

19 Fenster EG SSW SSW 90,0° 1,26 0,980 1,00 1,23 0,2

20 Fenster EG SSW SSW 90,0° 0,76 0,963 1,00 0,74 0,1

21 AW EG WNW (STB) WNW 90,0° 23,98 0,188 1,00 4,51 0,8

22 Fenster EG WNW WNW 90,0° 1,67 0,893 1,00 1,49 0,3

23 Fenster EG WNW WNW 90,0° 6,30 0,847 1,00 5,34 1,0

24 AW OG 1 NNO NNO 90,0° 53,99 0,166 1,00 8,96 1,7

25 Fenster OG 1 NNO NNO 90,0° 3,19 0,795 1,00 2,53 0,5

26 Fenster OG 1 NNO NNO 90,0° 14,70 0,847 1,00 12,46 2,3

27 Fenster OG 1 NNO NNO 90,0° 6,68 0,893 1,00 5,97 1,1

28 AW OG 1 OSO OSO 90,0° 27,82 0,166 1,00 4,61 0,9

29 Fenster OG 1 OSO OSO 90,0° 3,19 0,795 1,00 2,53 0,5

30 Fenster OG 1 OSO OSO 90,0° 4,20 0,847 1,00 3,56 0,7

31 AW OG 1 SSW SSW 90,0° 23,52 0,166 1,00 3,90 0,7

32 Fenster OG 1 SSW SSW 90,0° 0,63 0,980 1,00 0,62 0,1

33 Fenster OG 1 SSW SSW 90,0° 2,10 0,847 1,00 1,78 0,3

34 AW OG 1 WNW WNW 90,0° 6,22 0,166 1,00 1,03 0,2

35 Fenster OG 1 WNW WNW 90,0° 1,00 1,032 1,00 1,03 0,2

36 Eingangstür OG 1 WNW, (Ud<=1,0 W/(m²K)) WNW 90,0° 1,89 1,000 1,00 1,89 0,4

37 AW OG 1 SSW SSW 90,0° 40,97 0,166 1,00 6,80 1,3

38 Eingangstür OG 1 SSW, (Ud<=1,0 W/(m²K)) SSW 90,0° 3,78 1,000 1,00 3,78 0,7

39 Fenster OG 1 SSW SSW 90,0° 4,90 0,827 1,00 4,06 0,8

40 Fenster OG 1 SSW SSW 90,0° 1,26 0,980 1,00 1,23 0,2

41 Fenster OG 1 SSW SSW 90,0° 0,76 0,963 1,00 0,74 0,1

42 AW OG 1 WNW WNW 90,0° 18,13 0,166 1,00 3,01 0,6

43 Fenster OG 1 WNW WNW 90,0° 1,67 0,893 1,00 1,49 0,3

44 Fenster OG 1 WNW WNW 90,0° 6,30 0,847 1,00 5,34 1,0

45 Decke OG 2 zu Außenluft (Terrasse) WNW 0,0° 93,49 0,190 1,00 17,81 3,3

46 AW OG 2 NNO NNO 90,0° 52,58 0,166 1,00 8,72 1,6

47 Fenster OG 2 NNO NNO 90,0° 8,40 0,847 1,00 7,12 1,3

48 Fenster OG 2 NNO NNO 90,0° 3,34 0,893 1,00 2,98 0,6

49 AW OG 2 OSO OSO 90,0° 20,65 0,166 1,00 3,43 0,6

50 Fenster OG 2 OSO OSO 90,0° 5,73 0,784 1,00 4,49 0,8

51 Fenster OG 2 OSO OSO 90,0° 2,10 0,847 1,00 1,78 0,3

52 Fenster OG 2 OSO OSO 90,0° 1,67 0,893 1,00 1,49 0,3

53 AW OG 2 SSW SSW 90,0° 51,34 0,166 1,00 8,52 1,6
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6.1 spezifische Transmissionswärmeverluste (Fortsetzung)

Nr. Bauteil Orientierung
Neigung

Fläche A Ui-Wert Faktor Fx * U * A

m² W/(m²K) W/K %fFH ; fx
54 Fenster OG 2 SSW SSW 90,0° 1,67 0,893 1,00 1,49 0,3

55 Fenster OG 2 SSW SSW 90,0° 2,10 0,847 1,00 1,78 0,3

56 Fenster OG 2 SSW SSW 90,0° 1,89 0,980 1,00 1,85 0,3

57 Fenster OG 2 SSW SSW 90,0° 1,00 1,032 1,00 1,03 0,2

58 Eingangstür OG 1 SSW, (Ud<=1,0 W/(m²K)) SSW 90,0° 3,78 1,000 1,00 3,78 0,7

59 Fenster OG 2 SSW SSW 90,0° 2,54 0,822 1,00 2,09 0,4

60 AW OG 2 WNW WNW 90,0° 18,69 0,166 1,00 3,10 0,6

61 Fenster OG 2 WNW WNW 90,0° 11,46 0,784 1,00 8,99 1,7

62 Decke OG 2 zu Außenluft (Flachdach) WNW 0,0° 172,80 0,116 1,00 20,08 3,7

SA = S(Fx * U * A) =1222,26 315,56

Leitwertzuschlag Wärmebrücken Ly + Lc   (nach ÖNORM B 8110-6, Abschnitt 5.3.2) Ly + Lc = 31,56 W/K 5,9 %

Bild 1 : Diagrammdarstellung der spezifischen Wärmeverluste

1 Boden EG zu UG 1 unkond. 2,2 %

2 Boden EG zu TG unkond. 6,8 %

3 AW EG NNO (STB), AW EG OSO (STB), AW EG ... 7,6 %

4 Fenster EG NNO, Fenster EG OSO, Fenster OG ... 1,9 %

5 Fenster EG NNO, Fenster EG OSO, Fenster EG ... 10,6 %

6 Fenster EG NNO, Fenster EG WNW, Fenster OG... 3,9 %

7 Fenster EG SSW, Fenster OG 1 SSW, Fenster O... 1,0 %

8 Fenster EG WNW, Fenster OG 1 WNW, Fenster ... 0,6 %

9 Eingangstür EG WNW, (Ud<=1,0 W/(m²K)), Einga... 2,8 %

10 Fenster EG SSW, Fenster OG 1 SSW 1,5 %

11 Fenster EG SSW, Fenster OG 1 SSW 0,3 %

12 AW OG 1 NNO, AW OG 1 OSO, AW OG 1 SSW, ... 9,7 %

13 Decke OG 2 zu Außenluft (Terrasse) 3,3 %

14 Fenster OG 2 OSO, Fenster OG 2 WNW 2,5 %

15 Fenster OG 2 SSW 0,4 %

16 Decke OG 2 zu Außenluft (Flachdach) 3,7 %

Wärmebrückenzuschlag 5,9 %

Lüftungswärmeverluste 35,4 %

6.2 Lüftungsverluste

Lüftungswärmeverluste n = 0,38 h-1 189,56 W/K 35,4 %

6.3 Daten transparenter Bauteile

Nr. Bezeichnung Orientierung
Neigung

Fläche
brutto

m²

Faktor
Rahmen-

anteil

Faktor
Ver-

schattung

Faktor
Sonnen-
schutz

Faktor
Nichtsenk-

rechter
Strahlungs-

einfall

Gesamt-
energie-

durchlass-
grad

effektive
Kollektor-

fläche

m²
Fs z / Verschm. g

1 Fenster EG NNO NNO 90,0° 3,19 0,76 0,50 --- 0,9; 0,98 0,50 0,54
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6.3 Daten transparenter Bauteile (Fortsetzung)

Nr. Bezeichnung Orientierung
Neigung

Fläche
brutto

m²

Faktor
Rahmen-

anteil

Faktor
Ver-

schattung

Faktor
Sonnen-
schutz

Faktor
Nichtsenk-

rechter
Strahlungs-

einfall

Gesamt-
energie-

durchlass-
grad

effektive
Kollektor-

fläche

m²
Fs z / Verschm. g

2 Fenster EG NNO NNO 90,0° 14,70 0,70 0,50 --- 0,9; 0,98 0,50 2,26

3 Fenster EG NNO NNO 90,0° 6,68 0,64 0,50 --- 0,9; 0,98 0,50 0,95

4 Fenster EG OSO OSO 90,0° 3,19 0,76 0,50 --- 0,9; 0,98 0,50 0,54

5 Fenster EG OSO OSO 90,0° 4,20 0,70 0,50 --- 0,9; 0,98 0,50 0,65

6 Fenster EG SSW SSW 90,0° 0,63 0,51 0,50 --- 0,9; 0,98 0,50 0,07

7 Fenster EG SSW SSW 90,0° 2,10 0,70 0,50 --- 0,9; 0,98 0,50 0,32

8 Fenster EG WNW WNW 90,0° 1,00 0,47 0,50 --- 0,9; 0,98 0,50 0,10

9 Fenster EG SSW SSW 90,0° 4,90 0,72 0,50 --- 0,9; 0,98 0,50 0,78

10 Fenster EG SSW SSW 90,0° 1,26 0,51 0,50 --- 0,9; 0,98 0,50 0,14

11 Fenster EG SSW SSW 90,0° 0,76 0,54 0,50 --- 0,9; 0,98 0,50 0,09

12 Fenster EG WNW WNW 90,0° 1,67 0,64 0,50 --- 0,9; 0,98 0,50 0,24

13 Fenster EG WNW WNW 90,0° 6,30 0,70 0,50 --- 0,9; 0,98 0,50 0,97

14 Fenster OG 1 NNO NNO 90,0° 3,19 0,76 0,50 --- 0,9; 0,98 0,50 0,54

15 Fenster OG 1 NNO NNO 90,0° 14,70 0,70 0,50 --- 0,9; 0,98 0,50 2,26

16 Fenster OG 1 NNO NNO 90,0° 6,68 0,64 0,50 --- 0,9; 0,98 0,50 0,95

17 Fenster OG 1 OSO OSO 90,0° 3,19 0,76 0,50 --- 0,9; 0,98 0,50 0,54

18 Fenster OG 1 OSO OSO 90,0° 4,20 0,70 0,50 --- 0,9; 0,98 0,50 0,65

19 Fenster OG 1 SSW SSW 90,0° 0,63 0,51 0,50 --- 0,9; 0,98 0,50 0,07

20 Fenster OG 1 SSW SSW 90,0° 2,10 0,70 0,50 --- 0,9; 0,98 0,50 0,32

21 Fenster OG 1 WNW WNW 90,0° 1,00 0,47 0,50 --- 0,9; 0,98 0,50 0,10

22 Fenster OG 1 SSW SSW 90,0° 4,90 0,72 0,50 --- 0,9; 0,98 0,50 0,78

23 Fenster OG 1 SSW SSW 90,0° 1,26 0,51 0,50 --- 0,9; 0,98 0,50 0,14

24 Fenster OG 1 SSW SSW 90,0° 0,76 0,54 0,50 --- 0,9; 0,98 0,50 0,09

25 Fenster OG 1 WNW WNW 90,0° 1,67 0,64 0,50 --- 0,9; 0,98 0,50 0,24

26 Fenster OG 1 WNW WNW 90,0° 6,30 0,70 0,50 --- 0,9; 0,98 0,50 0,97

27 Fenster OG 2 NNO NNO 90,0° 8,40 0,70 0,50 --- 0,9; 0,98 0,50 1,29

28 Fenster OG 2 NNO NNO 90,0° 3,34 0,64 0,50 --- 0,9; 0,98 0,50 0,47

29 Fenster OG 2 OSO OSO 90,0° 5,73 0,81 0,50 --- 0,9; 0,98 0,50 1,03

30 Fenster OG 2 OSO OSO 90,0° 2,10 0,70 0,50 --- 0,9; 0,98 0,50 0,32

31 Fenster OG 2 OSO OSO 90,0° 1,67 0,64 0,50 --- 0,9; 0,98 0,50 0,24

32 Fenster OG 2 SSW SSW 90,0° 1,67 0,64 0,50 --- 0,9; 0,98 0,50 0,24

33 Fenster OG 2 SSW SSW 90,0° 2,10 0,70 0,50 --- 0,9; 0,98 0,50 0,32

34 Fenster OG 2 SSW SSW 90,0° 1,89 0,51 0,50 --- 0,9; 0,98 0,50 0,21

35 Fenster OG 2 SSW SSW 90,0° 1,00 0,47 0,50 --- 0,9; 0,98 0,50 0,10

36 Fenster OG 2 SSW SSW 90,0° 2,54 0,73 0,50 --- 0,9; 0,98 0,50 0,41

37 Fenster OG 2 WNW WNW 90,0° 11,46 0,81 0,50 --- 0,9; 0,98 0,50 2,06

6.4 Monatsbilanzierung

Wärmeverluste in kWh/Monat

Monat Jän Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe

Transmissionswärmeverluste

Transmissionsverluste 5417 4530 4046 2786 1833 1006 588 729 1529 2902 4087 5142 34595

Wärmebrückenverluste 542 453 405 279 183 101 59 73 153 290 409 514 3459

Summe 5959 4983 4450 3065 2017 1106 646 802 1682 3193 4496 5656 38054
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6.4 Monatsbilanzierung (Fortsetzung)

Wärmeverluste in kWh/Monat (Fortsetzung)

Monat Jän Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe

Lüftungswärmeverluste

Lüftungsverluste 3254 2721 2430 1674 1101 604 353 438 918 1743 2455 3089 20781

Gesamtwärmeverluste

Gesamtwärmeverluste 9213 7704 6881 4739 3118 1710 999 1239 2600 4936 6951 8745 58836

Wärmegewinne in kWh/Monat

Monat Jän Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe

Interne Wärmegewinne

Interne Wärmegewinne 1706 1541 1706 1651 1706 1651 1706 1706 1651 1706 1651 1706 20082

Solare Wärmegewinne

Fenster NNO 90° 6 10 15 24 33 35 36 27 20 12 7 5 231

Fenster NNO 90° 26 44 65 101 140 148 151 114 84 51 28 19 972

Fenster NNO 90° 11 18 27 42 59 62 63 48 35 21 12 8 406

Fenster SOO 90° 12 20 31 40 50 48 50 48 36 26 13 10 384

Fenster SOO 90° 15 24 38 48 60 57 61 57 44 31 16 12 463

Fenster SSW 90° 2 4 5 6 7 6 6 7 6 5 3 2 57

Fenster SSW 90° 11 17 23 26 30 27 28 30 26 20 12 9 257

Fenster NWW 90° 1 2 4 6 8 9 9 8 5 3 2 1 59

Fenster SSW 90° 26 41 56 63 72 65 67 71 62 49 28 22 622

Fenster SSW 90° 5 7 10 11 13 12 12 13 11 9 5 4 114

Fenster SSW 90° 3 5 7 7 8 8 8 8 7 6 3 3 73

Fenster NWW 90° 3 6 10 14 19 20 20 17 12 7 4 2 134

Fenster NWW 90° 14 23 40 59 78 80 82 71 49 30 14 10 550

Fenster NNO 90° 6 10 15 24 33 35 36 27 20 12 7 5 231

Fenster NNO 90° 26 44 65 101 140 148 151 114 84 51 28 19 972

Fenster NNO 90° 11 18 27 42 59 62 63 48 35 21 12 8 406

Fenster SOO 90° 12 20 31 40 50 48 50 48 36 26 13 10 384

Fenster SOO 90° 15 24 38 48 60 57 61 57 44 31 16 12 463

Fenster SSW 90° 2 4 5 6 7 6 6 7 6 5 3 2 57

Fenster SSW 90° 11 17 23 26 30 27 28 30 26 20 12 9 257

Fenster NWW 90° 1 2 4 6 8 9 9 8 5 3 2 1 59

Fenster SSW 90° 26 41 56 63 72 65 67 71 62 49 28 22 622

Fenster SSW 90° 5 7 10 11 13 12 12 13 11 9 5 4 114

Fenster SSW 90° 3 5 7 7 8 8 8 8 7 6 3 3 73

Fenster NWW 90° 3 6 10 14 19 20 20 17 12 7 4 2 134

Fenster NWW 90° 14 23 40 59 78 80 82 71 49 30 14 10 550

Fenster NNO 90° 15 25 37 58 80 85 86 65 48 29 16 11 556

Fenster NNO 90° 6 9 14 21 29 31 32 24 18 11 6 4 203

Fenster SOO 90° 23 38 60 77 96 91 96 91 69 49 25 19 735

Fenster SOO 90° 7 12 19 24 30 29 30 29 22 15 8 6 231

Fenster SOO 90° 5 9 14 18 22 21 22 21 16 11 6 4 169

Fenster SSW 90° 8 12 17 19 22 20 20 22 19 15 9 7 188
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6.4 Monatsbilanzierung (Fortsetzung)

Wärmegewinne in kWh/Monat (Fortsetzung)

Monat Jän Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe

Solare Wärmegewinne (Fortsetzung)

Fenster SSW 90° 11 17 23 26 30 27 28 30 26 20 12 9 257

Fenster SSW 90° 7 11 15 17 20 18 18 20 17 14 8 6 170

Fenster SSW 90° 3 5 7 8 9 9 9 9 8 7 4 3 82

Fenster SSW 90° 13 21 29 33 37 34 35 37 32 26 15 11 325

Fenster NWW 90° 29 50 84 125 166 169 173 150 104 64 30 21 1165

Solare Wärmegewinne 400 654 985 1322 1696 1680 1732 1536 1172 805 428 313 12723

Gesamtwärmegewinne in kWh/Monat

Gesamtwärmegewinne 2105 2194 2691 2972 3402 3331 3438 3241 2822 2511 2079 2019 32805

Nutzbare Gewinne in kWh/Monat

Ausnutzung Gewinne (%) 100,0 100,0 100,0 99,5 85,7 51,3 29,1 38,2 86,0 99,9 100,0 100,0 Ø: 78,8

Nutzbare solare Gewinne 400 654 985 1314 1454 862 504 587 1008 804 428 313 10022

Nutzbare interne Gewinne 1706 1541 1705 1642 1462 846 496 652 1419 1704 1651 1706 15820

Nutzbare Wärmegewinne 2105 2194 2691 2956 2916 1708 999 1239 2427 2508 2079 2019 25842

Heizwärmebedarf in kWh/Monat

Monat Jän Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe

Heizwärmebedarf 7108 5510 4190 1783 105 0 0 0 89 2428 4873 6726 32812

Mittlere Außentemperatur in °C und Heiztage

Mittl. Außentemperatur: -1,07 0,64 4,77 9,74 14,19 17,57 19,50 18,90 15,27 9,64 4,01 0,10

Heiztage 31,0 28,0 31,0 30,0 3,6 0,0 0,0 0,0 4,6 31,0 30,0 31,0 220,2
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6.5 Monatsbilanzierung - Zusammenfassung

Bild 2 : Diagrammdarstellung der Monatsbilanzierung

kWh

1500
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4500

6000

7500

9000

0

-1500

-3000

Jän Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Heizwärmebedarf

Lüftungswärmeverluste

Transmissionswärmeverluste

Reduzierung der Wärmeverluste
(Heizungsunterbrechung, etc.)

nutzbare interne Wärmegewinne

nutzbare solare Wärmegewinne

nicht nutzbare Wärmegewinne

 Ergebnisse des Monatsbilanzverfahrens

Jahres-Lüftungswärmeverluste = 20.781 kWh/a

Jahres-Transmissionsverluste = 38.054 kWh/a

Nutzbare interne Gewinne = 15.820 kWh/a

Nutzbare solare Gewinne = 10.022 kWh/a

Verlustdeckung durch interne Gewinne = 26,9 %

Verlustdeckung durch solare Gewinne = 17,0 %

Jahres-Heizwärmebedarf = 32.812 kWh/a

flächenbezogener
Jahres-Heizwärmebedarf = 46,52 kWh/(m²a)

volumenbezogener
Jahres-Heizwärmebedarf = 14,18 kWh/(m³a)

Nutzheiz-Energiekennzahl (NEZ) = 48,04 *)

*) bezogen auf das Referenzklima;   NEZ = HWBRef / (0,74 . A/V + 0,407)

Zahl der Heiztage = 220,2 d/a

Heizgradtagzahl = 3.817 Kd/a
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7 Anlagentechnik

7.1 Beschreibung der Anlagentechnik

Benötigte Heizleistung: 19.176 W

Gebäudezentrale Anlage

Von der Anlagentechnik versorgte BGF: 705,38 m²

Raumwärme

Wärmeabgabe und -verteilung

Art des Wärmeabgabesystems: Flächenheizung

Regelung der Wärmeabgabe: Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung

Verbrauchsfeststellung: individuell

Heizkreis-Auslegungstemperatur: 35°/28°C

Leistung der Umwälzpumpe: 190,0 W (Defaultwert)

Lage der Verteilleitungen: im unbeheizten Bereich

Dämmdicke der Verteilleitungen: gleich Rohrdurchmesser (Armaturen und Pumpen gedämmt)

Länge der Verteilleitungen: 34,59 m (Defaultwert)

Außendurchmesser der Verteilleitungen: 50 mm (Defaultwert)

Lage der Steigleitungen: im beheizten Bereich

Dämmdicke der Steigleitungen: gleich Rohrdurchmesser (Armaturen und Pumpen gedämmt)

Länge der Steigleitungen: 56,43 m (Defaultwert)

Außendurchmesser der Steigleitungen: 30 mm (Defaultwert)

Lage der Anbindeleitungen: im beheizten Bereich

Dämmdicke der Anbindeleitungen: 1/3 Rohrdurchmesser (Armaturen und Pumpen gedämmt)

Länge der Anbindeleitungen: 197,51 m (Defaultwert)

Außendurchmesser der Anbindeleitungen: 20 mm (Defaultwert)

Pufferspeicher

Art des Pufferspeichers: Kombispeicher Heizung und Warmwasser

Baujahr: 2020

Lage: im unbeheizten Bereich

Volumen: 479 l (Defaultwert)

Verlust bei Prüfbedingungen: 3,45 kWh/d  (Defaultwert)

Basisanschlüsse gedämmt: Ja

Zusatzanschlüsse gedämmt: Ja
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7.1 Beschreibung der Anlagentechnik (Fortsetzung)

Wärmeerzeugung

Art der Wärmeerzeugung: Heizkessel

Heizkesselart: Brennwertkessel

Baujahr: 2020

Lage: im unbeheizten Bereich

Brennstoff: Erdgas E

Betriebsweise: nicht modulierend

Gebläse für Brenner: Ja

Nennleistung des Kessels: 19,18 kW (Defaultwert)

Wirkungsgrad bei 100% Nennleistung: 0,97 (Defaultwert)

Bereitschaftsverlust bei Prüfbedingungen: 0,006 kW/kW (Defaultwert)

Leistung der Kesselpumpe: 0,00 W (Defaultwert)

Leistung des Brennergebläses: 47,94 W (Defaultwert)

Warmwasser

Warmwasserabgabe

Art der Amaturen: Zweigriffarmaturen

Art der Verbrauchsfeststellung: individuell

Warmwasserverteilung

Lage der Verteilleitungen: im unbeheizten Bereich

Dämmdicke der Verteilleitungen: gleich Rohrdurchmesser (Armaturen und Pumpen gedämmt)

Länge der Verteilleitungen: 14,34 m (Defaultwert)

Außendurchmesser der Verteilleitungen: 50 mm (Defaultwert)

Lage der Steigleitungen: im beheizten Bereich

Dämmdicke der Steigleitungen: gleich Rohrdurchmesser (Armaturen und Pumpen gedämmt)

Länge der Steigleitungen: 28,22 m (Defaultwert)

Außendurchmesser der Steigleitungen: 30 mm (Defaultwert)

Lage der Anbindeleitungen: im beheizten Bereich

Dämmdicke der Anbindeleitungen: 1/3 Rohrdurchmesser (Armaturen und Pumpen gedämmt)

Länge der Anbindeleitungen: 112,86 m (Defaultwert)

Außendurchmesser der Anbindeleitungen: 20 mm (Defaultwert)

Lage der Rücklauf-Verteilleitungen: im unbeheizten Bereich

Dämmdicke der Rücklauf-Verteilleitungen: gleich Rohrdurchmesser (Armaturen und Pumpen gedämmt)

Länge der Rücklauf-Verteilleitungen: 13,34 m (Defaultwert)

Außendurchmesser der Rücklauf-Verteilleitungen: 20 mm (Defaultwert)

Lage der Rücklauf-Steigleitungen: im beheizten Bereich

Dämmdicke der Rücklauf-Steigleitungen: gleich Rohrdurchmesser (Armaturen und Pumpen gedämmt)

Länge der Rücklauf-Steigleitungen: 28,22 m (Defaultwert)

Außendurchmesser der Rücklauf-Steigleitungen: 20 mm (Defaultwert)

Laufzeit der Zirkulationspumpe: 24,00 h (Defaultwert)

Leistung der Zirkulationspumpe: 33,21 W (Defaultwert)
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7.1 Beschreibung der Anlagentechnik (Fortsetzung)

Wärmeerzeugung

Warmwasserbereitung ist mit der Raumwärmebereitung kombiniert

Lüftung

Lüftungsart: freie Lüftung

Luftwechselrate: 0,38 1/h

Photovoltaik

          PV-Kollektorart: Multikristallines Silicium

          Anzahl gleicher Kollektoren: 20

          Aperturfläche je Kollektor: 1,55 m²

          Geländewinkel für Horizontalverschattung: 10 °

          Kollektorneigung: 45 °

          Ausrichtung: S

          Peakleistung: 3,72 kWp

          Art der Gebäudeintegration: Auf dem Dach aufgesetzte PV-Module

          Mittlerer Systemleistungsfaktor: 0,80

          Erzeugter Strom: 4,88 kWh/m²a

7.2 monatliche Berechnungsergebnisse

Von der Anlagentechnik bereitzustellende Wärme

Gesamte von der Anlagentechnik bereitzustellende Wärme in kWh/Monat

Monat Jän Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe

Raumwärme 7108 5510 4190 1783 105 0 0 0 89 2428 4873 6726 32812

Warmwasser 612 553 612 593 612 593 612 612 593 612 593 612 7209

Verluste Anlagentechnikzone 1

Verluste der Wärmeabgabe, -verteilung, -speicherung und  -bereitstellung für Raumwärme in kWh/Monat

Monat Jän Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe

Wärmeabgabe 579 523 579 561 67 0 0 0 86 579 561 579 4115

Wärmeverteilung 623 502 403 192 4 0 0 0 5 237 438 587 2989

Wärmespeicherung 128 113 119 109 12 0 0 0 15 112 117 126 852

Wärmebereitstellung 1022 791 597 267 16 0 0 0 20 341 695 966 4716

Summe Verluste 2351 1930 1699 1128 99 0 0 0 126 1270 1811 2258 12672
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7.2 monatliche Berechnungsergebnisse (Fortsetzung)

Verluste der Wärmeabgabe, -verteilung, -speicherung und  -bereitstellung für Warmwasser in kWh/Monat

Monat Jän Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe

Wärmeabgabe 35 31 35 34 35 34 35 35 34 35 34 35 410

Wärmeverteilung 1049 942 1027 976 992 948 973 975 957 1009 997 1045 11890

Wärmespeicherung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wärmebereitstellung 258 235 266 277 309 296 303 304 297 278 254 258 3335

Summe Verluste 1341 1208 1328 1287 1336 1278 1311 1314 1288 1322 1284 1337 15635

Hilfsenergie in kWh/Monat

Monat Jän Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe

Raumwärme 142 112 91 53 29 26 27 27 28 62 102 135 836

Warmwasser 36 33 36 35 36 35 36 36 35 36 35 36 423

Summe Hilfsenergie 178 145 127 88 65 61 63 63 63 98 137 171 1258

Rückgewinnbare Verluste (ohne Bereitstellung) in kWh/Monat

Monat Jän Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe

Raumheizung 1042 894 870 683 67 0 0 0 86 741 881 1015 6279

Warmwasser 717 647 717 694 717 0 0 0 694 717 694 717 5618

Gebäudebilanz

Monat Jän Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe

Heiztechnikenergiebedarf (ohne Hilfsenergie) in kWh/Monat

Raumwärme 593 392 134 18 0 0 0 0 37 0 241 527 1942

Warmwasser 1329 1197 1316 1275 1324 1266 1299 1302 1276 1310 1272 1325 15490

Hilfsenergiebedarf in kWh/Monat

Hilfsenergie (Strom) 185 150 128 84 58 54 56 56 56 95 140 178 1238

Summe Heiztechnikenergiebedarf (inkl. Hilfsenergie, abzgl. evtl. Umweltwärme) in kWh/Monat

Heiztechnikenergiebedarf 2108 1738 1578 1377 1375 1320 1354 1357 1369 1336 1653 2030 18594

Summe Heizenergiebedarf in kWh/Monat

Monat Jän Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe

Heizenergiebedarf 9828 7801 6381 3752 2092 1912 1966 1969 2050 4376 7118 9368 58615

Photovoltaik in kWh/Monat 

Monat Jän Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe

Brutto-Ertrag PV 106 189 293 358 443 417 430 427 331 240 122 84 3441

Netto-Ertrag PV 106 189 293 358 443 417 430 427 331 240 122 84 3441
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7.3 Primärenergiebedarf und Kohlendioxid-Emission

Berechnung Primärenergiebedarf

Primärenergiefaktoren gemäß OIB-Richtlinie 6 (April 2019)

Energieträger Endenergie Primärenergiefaktor Primärenergie

nicht erneuerbar erneuerbar nicht erneuerbar erneuerbar

Energiebedarf für kWh/a - kWh/a

Raumheizung Erdgas E 34678 1,10 0,00 38145 0

Strom (Hilfsenergie) 836 1,02 0,61 852 510

Warmwasser Erdgas E 22699 1,10 0,00 24969 0

Strom (Hilfsenergie) 423 1,02 0,61 431 258

Haushaltsstrom Strom-Mix 16066 1,02 0,61 16387 9800

Photovoltaik Strom-Mix -3441 1,02 0,61 -3510 -2099

Berechnung CO2-Emissionen

CO2-Faktoren gemäß OIB-Richtlinie 6 (April 2019)

Energieträger Endenergie CO2-Faktor CO2-Emissionen

Energiebedarf für kWh/a g/kWhEnd kg/a

Raumheizung Erdgas E 34678 247 8565

Strom (Hilfsenergie) 836 227 190

Warmwasser Erdgas E 22699 247 5607

Strom (Hilfsenergie) 423 227 96

Haushaltsstrom Strom-Mix 16066 227 3647

Photovoltaik Strom-Mix -3441 227 -781

7.4 Jahresbilanz Energiebedarf

 Jahresbilanz - Absolutwerte

Jahres-Heizenergiebedarf (HEB) 58.615 kWh/a

Jahres-Endenergiebedarf (EEB) 71.259 kWh/a

Jahres-Primärenergiebedarf (PEB) 85.743 kWh/a
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7.4 Jahresbilanz Energiebedarf (Fortsetzung)

 Jahresbilanz - flächenbezogen

Jahres-Heizenergiebedarf (HEB) 83,1 kWh/(m² a)

Jahres-Endenergiebedarf (EEB) 101,0 kWh/(m² a)

Jahres-Primärenergiebedarf (PEB) 121,6 kWh/(m² a)

 Jahresbilanz - volumenbezogen

Jahres-Heizenergiebedarf (HEB) 25,3 kWh/(m³ a)

Jahres-Endenergiebedarf (EEB) 30,8 kWh/(m³ a)

Jahres-Primärenergiebedarf (PEB) 37,1 kWh/(m³ a)
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I. Nebenkosten bei Kaufverträgen 

1. Grunderwerbsteuer vom Wert der Gegenleistung  ................................................  3,5 % 
(Ermäßigung oder Befreiung in Sonderfällen möglich) 

 

2. Grundbuchseintragungsgebühr (Eigentumsrecht)  ................................................  1,1 % 
 

3. Kosten der Vertragserrichtung und grundbücherlichen Durchführung nach Vereinbarung im Rahmen der Tarifordnung 
des jeweiligen Urkundenerrichters sowie Barauslagen für Beglaubigungen und Stempelgebühren 

 

4. Kosten der Mitteilung und Selbstberechnung der Immobilienertragsteuer durch den Parteienvertreter nach 
Vereinbarung im Rahmen der Tarifordnung des jeweiligen Urkundenerrichters 

 

5. Verfahrenskosten und Verwaltungsabgaben für Grundverkehrsverfahren  
(länderweise unterschiedlich) 

 

6. Förderungsdarlehen bei Wohnungseigentumsobjekten und Eigenheimen –  
Übernahme durch den Erwerber: 
Neben der laufenden Tilgungsrate außerordentliche Tilgung bis zu 50 % des aushaftenden Kapitals bzw. Verkürzung 
der Laufzeit möglich. Der Erwerber hat keinen Rechtsanspruch auf Übernahme eines Förderungsdarlehens. 

 

7. Allfällige Anliegerleistungen 
laut Vorschreibung der Gemeinde (Aufschließungskosten und Kosten der Baureifmachung des Grundstückes) sowie 
Anschlussgebühren und -kosten (Strom, Gas, Wasser, Kanal, Telefon etc.) 

 

8. Vermittlungsprovision (gesetzlich vorgesehene Höchstprovision) 
 

A) bei Kauf, Verkauf oder Tausch von 
 Liegenschaften oder Liegenschafts anteilen 
 Liegenschaftsanteilen, an denen Wohnungseigentum besteht oder vereinbarungsgemäß  

begründet wird 
 Unternehmen aller Art 
 Abgeltungen für Superädifikate auf einem Grundstück 
bei einem Wert 
 bis EUR 36.336,42  ........................................................................................  je 4 % 
 von EUR 36.336,43 bis EUR 48.448,50  ............................................ EUR 1.453,46 * 
 ab EUR 48.448,51  .......................................................................................   je 3 % 

von beiden Auftraggebern (Verkäufer und Käufer) jeweils zzgl. 20 % USt. 
* Schwellenwertregelung gem. § 12 Abs. 4 ImmobilienmaklerVO 

 

B) bei Optionen 
 50 % der Provision gem. Punkt 8. A, welche im Fall des Kaufes durch den Optionsberechtigten angerechnet 

werden. 
 

  



II. Nebenkosten bei Hypothekardarlehen 

1. Grundbucheintragungsgebühr  .............................................................................  1,2% 
 
2. Allgemeine Rangordnung  

für die Verpfändung  ............................................................................................. 0,6 % 
 
3. Kosten der Errichtung der Schuldurkunde nach dem Tarif des jeweiligen Urkundenerrichters 
 
4. Barauslagen für Beglaubigungen und Stempelgebühren laut Tarif 
 
5. Kosten der allfälligen Schätzung laut Sachverständigentarif 
 
6. Vermittlungsprovision: Darf den Betrag von 2 % der Darlehenssumme nicht übersteigen, sofern die Vermittlung im 

Zusammenhang mit einer Vermittlung gemäß § 15 Abs. 1 IMVO steht. Besteht kein solcher Zusammenhang, so darf die 
Provision oder sonstige Vergütung 5 % der Darlehenssumme nicht übersteigen. 

 
 

III. Energieausweis 

Das Energieausweis-Vorlage-Gesetz (EAVG 2012) schreibt vor, dass der Verkäufer bei Verkauf eines Gebäudes oder eines 
Nutzungsobjektes dem Käufer rechtzeitig vor Abgabe der Vertragserklärung einen zu diesem Zeitpunkt höchstens zehn 
Jahre alten Energieausweis vorzulegen, und ihm diesen spätestens 14 Tage nach Vertragsabschluss auszuhändigen hat. 
Sollte dies nicht erfolgen, hat der Käufer das Recht, nach erfolgloser Aufforderung an den Verkäufer entweder selbst einen 
Energieausweis zu beauftragen und die angemessenen Kosten binnen 3 Jahren gerichtlich geltend zu machen, oder direkt 
die Aushändigung eines Energieausweises einzuklagen. 
 

Seit Inkrafttreten des EAVG 2012 am 01.12.2012 müssen bei Anzeigen in Druckwerken und elektronischen Medien der 
Heizwärmebedarf (HWB) und der Gesamtenergieeffizienzfaktor (fGEE) angegeben werden. Diese Verpflichtung trifft sowohl 
den Verkäufer als auch den von ihm beauftragten Immobilienmakler. 
 

Energieausweise, die vor Inkrafttreten des EAVG 2012 erstellt wurden, behalten ihre Gültigkeit für die Dauer von 10 Jahren 
ab Ausstellungsdatum, auch wenn „nur“ der Heizwärmebedarf (HWB), nicht aber der Gesamtenergieeffizienzfaktor (fGEE) 
abgebildet ist. Liegt für ein Gebäude ein solcher Energieausweis vor, ist auch im Inserat nur der HWB-Kennwert (bezogen 
auf das Standortklima) anzuführen. 
 

Der Verkäufer hat die Wahl, entweder einen Energieausweis über die Gesamtenergieeffizienz des Nutzungsobjekts oder die 
Gesamtenergieeffizienz eines vergleichbaren Nutzungsobjekts im selben Gebäude oder die Gesamtenergieeffizienz des 
gesamten Gebäudes auszuhändigen. Für Einfamilienhäuser kann die Vorlage- und Aushändigungspflicht auch durch einen 
Energieausweis eines vergleichbaren Gebäudes erfüllt werden. Diese Vergleichbarkeit muss der Energieausweisersteller 
aber bestätigen. 
 

Der Energieausweis ist nach den jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften zu erstellen und soll eine vergleichbare 
Information über den energetischen „Normverbrauch“ eines Objekts verschaffen. Die Berechnung der Energiekennzahlen 
basiert auf nutzungsunabhängigen Kenngrößen bei vordefinierten Rahmenbedingungen, weshalb bei tatsächlicher Nutzung 
erhebliche Abweichungen auftreten können. 
 

Wird kein Energieausweis vorgelegt, gilt gem. §7 EAVG zumindest eine dem Alter und Art des Gebäudes entsprechende 
Gesamtenergieeffizienz als vereinbart. 
  



Seit 01.12.2012 gilt österreichweit ein einheitlicher Ausnahmekatalog. Denkmalgeschützte Objekte sind – anders als bisher 
– nicht mehr von der Vorlagepflicht ausgenommen. 
 

Ebenfalls ab Inkrafttreten des neuen EAVG 2012 sind Verwaltungsstrafbestimmungen zu beachten. Sowohl der Verkäufer 
als auch der Immobilienmakler, der es unterlässt, die Kennwerte HWB und fGEE im Inserat anzugeben, ist mit einer 
Geldstrafe von bis zu EUR 1.450,– zu bestrafen. Der Makler ist dann entschuldigt, wenn er den Verkäufer über die 
Informationspflichten aufgeklärt hat und ihn zur Bekanntgabe der beiden Werte bzw. zur Einholung eines Energieausweises 
aufgefordert hat, der Verkäufer dies aber abgelehnt hat. Der Verkäufer ist des Weiteren mit einer Verwaltungsstrafe bis zu 
EUR 1.450,– konfrontiert, wenn er die Vorlage und/oder Aushändigung des Energieausweises unterlässt. 
 
 

IV. Grundlagen der Maklerprovision 

§ 6 Abs. 1, 3 und 4; § 7 Abs. 1; §§ 10 und 15 Maklergesetz 

§ 6 (1)  Der Auftraggeber ist zur Zahlung einer Provision für den Fall verpflichtet, dass das zu vermittelnde Geschäft durch 
die vertragsgemäße verdienstliche Tätigkeit des Maklers mit einem Dritten zustande kommt. 
 

(3)  Der Makler hat auch dann Anspruch auf Provision, wenn auf Grund seiner Tätigkeit zwar nicht das vertragsgemäß zu 
vermittelnde Geschäft, wohl aber ein diesem nach seinem Zweck wirtschaftlich gleichwertiges Geschäft zustande kommt. 
 

(4)  Dem Makler steht keine Provision zu, wenn er selbst Vertragspartner des Geschäfts wird. Dies gilt auch, wenn das mit 
dem Dritten geschlossene Geschäft wirtschaftlich einem Abschluss durch den Makler selbst gleichkommt. Bei einem 
sonstigen familiären oder wirtschaftlichen Naheverhältnis zwischen dem Makler und dem vermittelten Dritten, das die 
Wahrung der Interessen des Auftraggebers beeinträchtigen könnte, hat der Makler nur dann einen Anspruch auf Provision, 
wenn er den Auftraggeber unverzüglich auf dieses Naheverhältnis hinweist. 
 

§ 7 (1)  Der Anspruch auf Provision entsteht mit der Rechtswirksamkeit des vermittelten Geschäfts. Der Makler hat keinen 
Anspruch auf einen Vorschuss. 
 

§ 10  Der Provisionsanspruch und der Anspruch auf den Ersatz zusätzlicher Aufwendungen wer- den mit ihrer Entstehung 
fällig. 
 

Besondere Provisionsvereinbarungen 

§ 15 (1)  Eine Vereinbarung, wonach der Auftraggeber, etwa als Entschädigung oder Ersatz für Aufwendungen und 
Mühewaltung, auch ohne einen dem Makler zurechenbaren Vermittlungserfolg einen Betrag zu leisten hat, ist nur bis zur 
Höhe der vereinbarten oder ortsüblichen Provision und nur für den Fall zulässig, dass 
1. das im Maklervertrag bezeichnete Geschäft wider Treu und Glauben nur deshalb nicht zustande kommt, weil der 

Auftraggeber entgegen dem bisherigen Verhandlungsverlauf einen für das Zustandekommen des Geschäftes 
erforderlichen Rechtsakt ohne beachtenswerten Grund unterlässt; 

2. mit dem vom Makler vermittelten Dritten ein anderes als ein zweckgleichwertiges Geschäft zustande kommt, sofern 
die Vermittlung des Geschäfts in den Tätigkeitsbereich des Maklers fällt; 

3. das im Maklervertrag bezeichnete Geschäft nicht mit dem Auftraggeber, sondern mit einer anderen Person zustande 
kommt, weil der Auftraggeber dieser die ihm vom Makler bekannt gegebene Möglichkeit zum Abschluss mitgeteilt hat 
oder das Geschäft nicht mit dem vermittelten Dritten, sondern mit einer anderen Person zustande kommt, weil der 
vermittelte Dritte dieser die Geschäftsgelegenheit bekannt gegeben hat, oder 

4. das Geschäft nicht mit dem vermittelten Dritten zustande kommt, weil ein gesetzliches oder ein vertragliches 
Vorkaufs-, Wiederkaufs- oder Eintrittsrecht ausgeübt wird.  



(2)  Eine solche Leistung kann bei einem Alleinvermittlungsauftrag weiters für den Fall vereinbart werden, dass 
1. der Alleinvermittlungsauftrag vom Auftraggeber vertragswidrig ohne wichtigen Grund vorzeitig aufgelöst wird; 
2. das Geschäft während der Dauer des Alleinvermittlungsauftrags vertragswidrig durch die Vermittlung eines anderen 

vom Auftraggeber beauftragten Maklers zustande gekommen ist, oder  
3. das Geschäft während der Dauer des Alleinvermittlungsauftrags auf andere Art als durch die Vermittlung eines 

anderen vom Auftraggeber beauftragten Maklers zustande gekommen ist. 
 

(3)  Leistungen nach Abs. 1 und Abs. 2 gelten als Vergütungsbetrag im Sinn des § 1336 ABGB. 
 

Eine Vereinbarung nach § 15 MaklerG ist bei Maklerverträgen mit Verbrauchern schriftlich zu treffen. 
 
 

V. Informationspflichten gegenüber Verbrauchern 

Informationspflichten des Immobilienmaklers 

§ 30 b KSchG (1)  Der Immobilienmakler hat vor Abschluss des Maklervertrags dem Auftraggeber, der Verbraucher ist, mit 
der Sorgfalt eines ordentlichen Immobilienmaklers eine schriftliche Übersicht zu geben, aus der hervorgeht, dass er als 
Makler einschreitet, und die sämtliche, dem Verbraucher durch den Abschluss des zu vermittelnden Geschäfts 
voraussichtlich erwachsenden Kosten, einschließlich der Vermittlungsprovision ausweist. Die Höhe der 
Vermittlungsprovision ist gesondert anzuführen; auf ein allfälliges wirtschaftliches oder familiäres Naheverhältnis im Sinn 
des § 6 Abs. 4 dritter Satz MaklerG ist hinzuweisen. Wenn der Immobilienmakler kraft Geschäftsgebrauchs als 
Doppelmakler tätig sein kann, hat diese Übersicht auch einen Hinweis darauf zu enthalten. Bei erheblicher Änderung der 
Verhältnisse hat der Immobilienmakler die Übersicht entsprechend richtig zu stellen. Erfüllt der Makler diese Pflichten nicht 
spätestens vor Vertragserklärung des Auftraggebers zum vermittelten Geschäft, so gilt § 3 Abs. 4 MaklerG. 
 

(2)  Der Immobilienmakler hat dem Auftraggeber die nach § 3 Abs. 3 MaklerG erforderlichen Nachrichten schriftlich 
mitzuteilen. Zu diesen zählen jedenfalls auch sämtliche Umstände, die für die Beurteilung des zu vermittelnden Geschäfts 
wesentlich sind. 
 

ANMERKUNG: Aufgrund des bestehenden Geschäftsgebrauchs können Immobilienmakler auch ohne ausdrückliche 
Einwilligung des Auftraggebers als Doppelmakler tätig sein. Wird der Immobilienmakler auftragsgemäß nur für eine Partei 
des zu vermittelnden Geschäfts tätig, hat er dies dem Dritten mitzuteilen. 
 

Informationspflichten bei Fern- und Auswärtsgeschäften, 
Inhalt der Informationspflicht; Rechtsfolgen 

anzuwenden auf  
 Außergeschäftsraumverträge (AGV) zwischen Unternehmer und Verbraucher, 

 die bei gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit des Unternehmers und des Verbrauchers an einem Ort 
geschlossen werden, der kein Geschäftsraum des Unternehmers ist, 

 für die der Verbraucher unter den genannten Umständen ein Angebot gemacht hat, oder 
 die in den Geschäftsräumen des Unternehmers oder durch Fernkommunikationsmittel geschlossen werden, 

unmittelbar nachdem der Verbraucher an einem anderen Ort als den Geschäftsräumen des Unternehmers oder 
dessen Beauftragten und des Verbrauchers persönlich und individuell angesprochen wurde oder 



 Fernabsatzgeschäfte (FAG), das sind Verträge, die zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher ohne 
gleichzeitige Anwesenheit des Unternehmers und des Verbrauchers im Rahmen eines für Fernabsatz organisierten 
Vertriebs- oder Dienstleistungssystems geschlossen werden, wobei bis einschließlich des Zustandekommens des 
Vertrags ausschließlich Fernkommunikationsmittel (Post, Internet, E-Mail, Telefon, Fax) verwendet werden. 

 

Vom Anwendungsbereich ausgenommen sind Verträge über 
 die Begründung, den Erwerb oder die Übertragung von Eigentum oder anderen Rechten an unbeweglichen Sachen (§ 1 

Abs 2 Z 6 FAGG), 
 den Bau von neuen Gebäuden, erhebliche Umbaumaßnahmen an bestehenden Gebäuden oder die Vermietung von 

Wohnraum (§ 1 Abs 2 Z 7 FAGG); 
 

§ 4 FAGG (1)  Bevor der Verbraucher durch einen Vertrag oder seine Vertragserklärung gebunden ist, muss ihn der 
Unternehmer in klarer und verständlicher Weise über Folgendes informieren: 
1. die wesentlichen Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung in dem für das Kommunikationsmittel und die Ware 

oder Dienstleistung angemessenen Umfang, 
2. den Namen oder die Firma des Unternehmers sowie die Anschrift seiner Niederlassung, 
3. gegebenenfalls 

a) die Telefonnummer, die Faxnummer und die E-Mail-Adresse, unter denen der Verbraucher den Unternehmer 
schnell erreichen und ohne besonderen Aufwand mit ihm in Verbindung treten kann, 

b) die von der Niederlassung des Unternehmers abweichende Geschäftsanschrift, an die sich der Verbraucher mit 
jeder Beschwerde wenden kann, und 

c) den Namen oder die Firma und die Anschrift der Niederlassung jener Person, in deren Auftrag der Unternehmer 
handelt, sowie die allenfalls abweichende Geschäftsanschrift dieser Person, an die sich der Verbraucher mit jeder 
Beschwerde wenden kann, 

4. den Gesamtpreis der Ware oder Dienstleistung einschließlich aller Steuern und Abgaben, wenn aber der Preis aufgrund 
der Beschaffenheit der Ware oder Dienstleistung vernünftigerweise nicht im Voraus berechnet werden kann, die Art 
der Preisberechnung und gegebenenfalls alle zusätzlichen Fracht-, Liefer-, Versand- oder sonstigen Kosten oder, wenn 
diese Kosten vernünftigerweise nicht im Voraus berechnet werden können, das allfällige Anfallen solcher zusätzlichen 
Kosten, 

5. bei einem unbefristeten Vertrag oder einem Abonnementvertrag die für jeden Abrechnungszeitraum anfallenden 
Gesamtkosten, wenn für einen solchen Vertrag Festbeträge in Rechnung gestellt werden, die monatlichen 
Gesamtkosten, wenn aber die Gesamtkosten vernünftigerweise nicht im Voraus berechnet werden können, die Art der 
Preisberechnung, 

6. die Kosten für den Einsatz der für den Vertragsabschluss genutzten Fernkommunikationsmittel, sofern diese nicht nach 
dem Grundtarif berechnet werden, 

7. die Zahlungs-, Liefer- und Leistungsbedingungen, den Zeitraum, innerhalb dessen nach der Zusage des Unternehmers 
die Ware geliefert oder die Dienstleistung erbracht wird, sowie ein allenfalls vorgesehenes Verfahren beim Umgang 
des Unternehmers mit Beschwerden, 

8. bei Bestehen eines Rücktrittsrechts die Bedingungen, die Fristen und die Vorgangsweise für die Ausübung dieses 
Rechts, dies unter Zurverfügungstellung des Muster-Widerrufsformulars, 

9. gegebenenfalls die den Verbraucher im Fall seines Rücktritts vom Vertrag gemäß § 15 treffende Pflicht zur Tragung der 
Kosten für die Rücksendung der Ware sowie bei Fernabsatzverträgen über Waren, die wegen ihrer Beschaffenheit 
üblicherweise nicht auf dem Postweg versendet werden, die Höhe der Rücksendungskosten, 

10. gegebenenfalls die den Verbraucher im Fall seines Rücktritts vom Vertrag gemäß § 16 treffende Pflicht zur Zahlung 
eines anteiligen Betrags für die bereits erbrachten Leistungen, 

11. gegebenenfalls über das Nichtbestehen eines Rücktrittsrechts nach § 18 oder über die Umstände, unter denen der 
Verbraucher sein Rücktrittsrecht verliert, 

12. zusätzlich zu dem Hinweis auf das Bestehen eines gesetzlichen Gewährleistungsrechts für die Ware gegebenenfalls das 
Bestehen und die Bedingungen von Kundendienstleistungen und von gewerblichen Garantien, 

13. gegebenenfalls bestehende einschlägige Verhaltenskodizes gemäß § 1 Abs. 4 Z 4 UWG und darüber, wie der 
Verbraucher eine Ausfertigung davon erhalten kann, 

14. gegebenenfalls die Laufzeit des Vertrags oder die Bedingungen für die Kündigung unbefristeter Verträge oder sich 
automatisch verlängernder Verträge, 

15. gegebenenfalls die Mindestdauer der Verpflichtungen, die der Verbraucher mit dem Vertrag eingeht, 
16. gegebenenfalls das Recht des Unternehmers, vom Verbraucher die Stellung einer Kaution oder anderer finanzieller 

Sicherheiten zu verlangen, sowie deren Bedingungen, 
17. gegebenenfalls die Funktionsweise digitaler Inhalte einschließlich anwendbarer technischer Schutzmaßnahmen für 

solche Inhalte, 



18. gegebenenfalls — soweit wesentlich — die Interoperabilität digitaler Inhalte mit Hard- und Software, soweit diese dem 
Unternehmer bekannt ist oder vernünftigerweise bekannt sein muss, und 

19. gegebenenfalls die Möglichkeit des Zugangs zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren, 
dem der Unternehmer unterworfen ist, und die Voraussetzungen für diesen Zugang. 

 

(2)  Im Fall einer öffentlichen Versteigerung können anstelle der in Abs. 1 Z 2 und 3 genannten Informationen die 
entsprechenden Angaben des Versteigerers übermittelt werden. 
 

(3)  Die Informationen nach Abs. 1 Z 8, 9 und 10 können mittels der Muster-Widerrufsbelehrung erteilt werden. Mit dieser 
formularmäßigen Informationserteilung gelten die genannten Informationspflichten des Unternehmers als erfüllt, sofern 
der Unternehmer dem Verbraucher das Formular zutreffend ausgefüllt übermittelt hat. 
 

(4)  Die dem Verbraucher nach Abs. 1 erteilten Informationen sind Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur dann wirksam, 
wenn sie von den Vertragsparteien ausdrücklich vereinbart wurden. 
 

(5)  Hat der Unternehmer seine Pflicht zur Information über zusätzliche und sonstige Kosten nach Abs. 1 Z 4 oder über die 
Kosten für die Rücksendung der Ware nach Abs. 1 Z 9 nicht erfüllt, so hat der Verbraucher die zusätzlichen und sonstigen 
Kosten nicht zu tragen. 
 

(6)  Die Informationspflichten nach Abs. 1 gelten unbeschadet anderer Informationspflichten nach gesetzlichen 
Vorschriften, die auf der Richtlinie 2006/123/EG über Dienstleistungen im Binnenmarkt, ABl. Nr. L 376 vom 27.12.2006, 
S. 36, oder auf der Richtlinie 2000/31/EG über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, 
insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt, ABl. Nr. L 178 vom 17.07.2000, S. 1, beruhen. 
 

Informationserteilung bei außerhalb von Geschäftsräumen  
geschlossenen Verträgen 

§ 5 FAGG (1)  Bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen sind die in § 4 Abs. 1 genannten Informationen 
dem Verbraucher auf Papier oder, sofern der Verbraucher dem zustimmt, auf einem anderen dauerhaften Datenträger 
bereitzustellen. Die Informationen müssen lesbar, klar und verständlich sein. 
 

(2) Der Unternehmer hat dem Verbraucher eine Ausfertigung des unterzeichneten Vertragsdokuments oder die Bestätigung 
des geschlossenen Vertrags auf Papier oder, sofern der Verbraucher dem zustimmt, auf einem anderen dauerhaften 
Datenträger bereitzustellen. Gegebenenfalls muss die Ausfertigung oder Bestätigung des Vertrags auch eine Bestätigung 
der Zustimmung und Kenntnisnahme des Verbrauchers nach § 18 Abs. 1 Z 11 enthalten. 
 

Informationserteilung bei Fernabsatzverträgen 

§ 7 FAGG (1)  Bei Fernabsatzverträgen sind die in § 4 Abs. 1 genannten Informationen dem Verbraucher klar und 
verständlich in einer dem verwendeten Fernkommunikationsmittel angepassten Art und Weise bereitzustellen. Werden 
diese Informationen auf einem dauerhaften Datenträger bereitgestellt, so müssen sie lesbar sein.  



(2)  Wird der Vertrag unter Verwendung eines Fernkommunikationsmittels geschlossen, bei dem für die Darstellung der 
Information nur begrenzter Raum oder begrenzte Zeit zur Verfügung steht, so hat der Unternehmer dem Verbraucher vor 
dem Vertragsabschluss über dieses Fernkommunikationsmittel zumindest die in § 4 Abs. 1 Z 1, 2, 4, 5, 8 und 14 genannten 
Informationen über die wesentlichen Merkmale der Waren oder Dienstleistungen, den Namen des Unternehmers, den 
Gesamtpreis, das Rücktrittsrecht, die Vertragslaufzeit und die Bedingungen der Kündigung unbefristeter Verträge zu 
erteilen. Die anderen in § 4 Abs. 1 genannten Informationen sind dem Verbraucher auf geeignete Weise unter Beachtung 
von Abs. 1 zu erteilen. 
(3)  Der Unternehmer hat dem Verbraucher innerhalb einer angemessenen Frist nach dem Vertragsabschluss, spätestens 
jedoch mit der Lieferung der Waren oder vor dem Beginn der Dienstleistungserbringung, eine Bestätigung des 
geschlossenen Vertrags auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung zu stellen, die die in § 4 Abs. 1 genannten 
Informationen enthält, sofern er diese Informationen dem Verbraucher nicht schon vor Vertragsabschluss auf einem 
dauerhaften Datenträger bereitgestellt hat. Gegebenenfalls muss die Vertragsbestätigung auch eine Bestätigung der 
Zustimmung und Kenntnisnahme des Verbrauchers nach  
§ 18 Abs. 1 Z 11 enthalten. 
 

Besondere Erfordernisse bei elektronisch geschlossenen Verträgen 

§ 8 FAGG (1)  Wenn ein elektronisch, jedoch nicht ausschließlich im Weg der elektronischen Post oder eines damit 
vergleichbaren individuellen elektronischen Kommunikationsmittels geschlossener Fernabsatzvertrag den Verbraucher zu 
einer Zahlung verpflichtet, hat der Unternehmer den Verbraucher, unmittelbar bevor dieser seine Vertragserklärung abgibt, 
klar und in hervorgehobener Weise auf die in § 4 Abs. 1 Z 1, 4, 5, 14 und 15 genannten Informationen hinzuweisen. 
(2)  Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass der Verbraucher bei der Bestellung ausdrücklich bestätigt, dass die 
Bestellung mit einer Zahlungsverpflichtung verbunden ist. Wenn der Bestellvorgang die Aktivierung einer Schaltfläche oder 
die Betätigung einer ähnlichen Funktion erfordert, muss diese Schaltfläche oder Funktion gut lesbar ausschließlich mit den 
Worten „zahlungspflichtig bestellen“ oder einer gleichartigen, eindeutigen Formulierung gekennzeichnet sein, die den 
Verbraucher darauf hinweist, dass die Bestellung mit einer Zahlungsverpflichtung gegenüber dem Unternehmer verbunden 
ist. Kommt der Unternehmer den Pflichten nach diesem Absatz nicht nach, so ist der Verbraucher an den Vertrag oder seine 
Vertragserklärung nicht gebunden. 
(3)  Auf Websites für den elektronischen Geschäftsverkehr ist spätestens bei Beginn des Bestellvorgangs klar und deutlich 
anzugeben, ob Lieferbeschränkungen bestehen und welche Zahlungsmittel akzeptiert werden. 
(4)  Die Abs. 1 bis 3 gelten auch für die in § 1 Abs. 2 Z 8 genannten Verträge. Die Regelungen in Abs. 2 zweiter und dritter 
Satz gelten auch für die in § 1 Abs. 2 Z 2 und 3 genannten Verträge, sofern diese auf die in Abs. 1 angeführte Weise 
geschlossen werden. 
 

Definition „dauerhafter Datenträger“:  
Papier, USB-Sticks, CD-ROMs, DVDs, Speicherkarten und Computerfestplatten, speicherbare und wiedergebbare E-Mails. 
 

Besondere Erfordernisse bei telefonisch geschlossenen Verträgen 

§ 9 FAGG (1)  Bei Ferngesprächen mit Verbrauchern, die auf den Abschluss eines Fernabsatzvertrags abzielen, hat der 
Unternehmer dem Verbraucher zu Beginn des Gesprächs seinen Namen oder seine Firma, gegebenenfalls den Namen der 
Person, in deren Auftrag er handelt, sowie den geschäftlichen Zweck des Gesprächs offenzulegen. 
 

(2)  Bei einem Fernabsatzvertrag über eine Dienstleistung, der während eines vom Unternehmer eingeleiteten Anrufs 
ausgehandelt wurde, ist der Verbraucher erst gebunden, wenn der Unternehmer dem Verbraucher eine Bestätigung seines 
Vertragsanbots auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung stellt und der Verbraucher dem Unternehmer hierauf 
eine schriftliche Erklärung über die Annahme dieses Anbots auf einem dauerhaften Datenträger übermittelt. 
 
 



VI. Rücktrittsrechte 

1. Rücktritt vom Maklervertrag (Alleinvermittlungsauftrag, Vermittlungsauftrag, 
Maklervertrag mit dem Interessenten) bei Abschluss des Maklervertrags über Fernabsatz 
oder bei Abschluss des Maklervertrags außerhalb der Geschäftsräume des Unternehmers 
(§ 11 FAGG) 

Rücktrittsrecht und Rücktrittsfrist 

§ 11 FAGG (1)  Der Verbraucher kann von einem Fernabsatzvertrag oder einem außerhalb von Geschäftsräumen 
geschlossenen Vertrag binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen zurücktreten. Die Frist zum Rücktritt beginnt bei 
Dienstleistungsverträgen mit dem Tag des Vertragsabschlusses. 
 

Unterbliebene Aufklärung über das Rücktrittsrecht 

§ 12 FAGG (1)  Ist der Unternehmer seiner Informationspflicht nach § 4 Abs. 1 Z 8 nicht nachgekommen, so verlängert sich 
die in § 11 vorgesehene Rücktrittsfrist um zwölf Monate. 
 

(2)  Holt der Unternehmer die Informationserteilung innerhalb von zwölf Monaten ab dem für den Fristbeginn 
maßgeblichen Tag nach, so endet die Rücktrittsfrist 14 Tage nach dem Zeitpunkt, zu dem der Verbraucher diese Information 
erhält. 
 

Ausübung des Rücktrittsrechts 

§ 13 FAGG (1)  Die Erklärung des Rücktritts ist an keine bestimmte Form gebunden. Der Verbraucher kann dafür das 
Muster-Widerrufsformular verwenden. Die Rücktrittsfrist ist gewahrt, wenn die Rücktrittserklärung innerhalb der Frist 
abgesendet wird. 
 

(2)  Der Unternehmer kann dem Verbraucher auch die Möglichkeit einräumen, das Muster-Widerrufsformular oder eine 
anders formulierte Rücktrittserklärung auf der Website des Unternehmers elektronisch auszufüllen und abzuschicken. Gibt 
der Verbraucher eine Rücktrittserklärung auf diese Weise ab, so hat ihm der Unternehmer unverzüglich eine Bestätigung 
über den Eingang der Rücktrittserklärung auf einem dauerhaften Datenträger zu übermitteln. 
 
Beginn der Vertragserfüllung vor Ablauf der Rücktrittsfrist 

§ 10 FAGG  Hat ein Fernabsatzvertrag oder ein außerhalb von Geschäftsräumen geschlossener Vertrag eine Dienstleistung, 
die nicht in einem begrenzten Volumen oder in einer bestimmten Menge angebotene Lieferung von Wasser, Gas oder 
Strom oder die Lieferung von Fernwärme zum Gegenstand und wünscht der Verbraucher, dass der Unternehmer noch vor 
Ablauf der Rücktrittsfrist nach § 11 mit der Vertragserfüllung beginnt, so muss der Unternehmer den Verbraucher dazu 
auffordern, ihm ein ausdrücklich auf diese vorzeitige Vertragserfüllung gerichtetes Verlangen – im Fall eines außerhalb von 
Geschäftsräumen geschlossenen Vertrags auf einem dauerhaften Datenträger – zu erklären. 
 

Pflichten des Verbrauchers bei Rücktritt von einem Vertrag über Dienstleistungen, Energie- und Wasserlieferungen oder 
digitale Inhalte 

§ 16 FAGG (1)  Tritt der Verbraucher nach § 11 Abs. 1 von einem Vertrag über Dienstleistungen oder über die in § 10 
genannten Energie- und Wasserlieferungen zurück, nachdem er ein Verlangen gemäß § 10 erklärt und der Unternehmer 
hierauf mit der Vertragserfüllung begonnen hat, so hat er dem Unternehmer einen Betrag zu zahlen, der im Vergleich zum 
vertraglich vereinbarten Gesamtpreis verhältnismäßig den vom Unternehmer bis zum Rücktritt erbrachten Leistungen 
entspricht. Ist der Gesamtpreis überhöht, so wird der anteilig zu zahlende Betrag auf der Grundlage des Marktwerts der 
erbrachten Leistungen berechnet. 
 

(2)  Die anteilige Zahlungspflicht nach Abs. 1 besteht nicht, wenn der Unternehmer seiner Informationspflicht nach § 4 Abs. 
1 Z 8 und 10 nicht nachgekommen ist. 
 

Ausnahmen vom Rücktrittsrecht 

§ 18 FAGG (1)  Der Verbraucher hat kein Rücktrittsrecht bei Fernabsatz- oder außerhalb von Geschäftsräumen 
geschlossenen Verträgen über Dienstleistungen, wenn der Unternehmer – auf Grundlage eines ausdrücklichen Verlangens 

                                                                    
 siehe Anhang 



des Verbrauchers nach § 10 sowie einer Bestätigung des Verbrauchers über dessen Kenntnis vom Verlust des 
Rücktrittsrechts bei vollständiger Vertragserfüllung – noch vor Ablauf der Rücktrittsfrist nach § 11 mit der Ausführung der 
Dienstleistung begonnen hatte und die Dienstleistung sodann vollständig erbracht wurde. 
 

 

2. Rücktritt vom Immobiliengeschäft nach § 30 a KSchG 

Ein Auftraggeber (Kunde), der Verbraucher (§ 1 KSchG) ist, kann binnen einer Woche schriftlich seinen Rücktritt erklären 
wenn, 
 er seine Vertragserklärung am Tag der erstmaligen Besichtigung des Vertragsobjektes abgegeben hat, 
 seine Erklärung auf den Erwerb eines Bestandrechts (insbes. Mietrechts), eines sonstigen Gebrauchs- oder 

Nutzungsrechts oder des Eigentums gerichtet ist, und zwar 
 an einer Wohnung, an einem Einfamilienwohnhaus oder einer Liegenschaft, die zum Bau eines Einfamilienwohnhauses 

geeignet ist, und dies 
 zur Deckung des dringenden Wohnbedürfnisses des Verbrauchers oder eines nahen Angehörigen dienen soll. 
 

Die Frist beginnt erst dann zu laufen, wenn der Verbraucher eine Zweitschrift der Vertragserklärung und eine 
Rücktrittsbelehrung erhalten hat, d. h. entweder am Tag nach Abgabe der Vertragserklärung oder, sofern die Zweitschrift 
samt Rücktrittsbelehrung später ausgehändigt worden ist, zu diesem späteren Zeitpunkt. Das Rücktrittsrecht erlischt 
jedenfalls spätestens einen Monat nach dem Tag der erstmaligen Besichtigung. 
Die Vereinbarung eines Angelds, Reugelds oder einer Anzahlung vor Ablauf der Rücktrittsfrist nach § 30 a KSchG ist 
unwirksam.  
 

Eine an den Immobilienmakler gerichtete Rücktrittserklärung bezüglich eines Immobiliengeschäfts gilt auch für einen im 
Zug der Vertragserklärung geschlossenen Maklervertrag. 
Die Absendung der Rücktrittserklärung am letzten Tag der Frist (Datum des Poststempels) genügt. Als Rücktrittserklärung 
genügt die Übersendung eines Schriftstückes, das eine Vertragserklärung auch nur einer Partei enthält, mit einem Zusatz, 
der die Ablehnung des Verbrauchers erkennen lässt. 
 

3. Rücktrittsrecht bei „Haustürgeschäften“ nach § 3 KSchG 

Ist (nur) anzuwenden auf Verträge, die explizit vom Anwendungsbereich des Fern- und Auswärtsgeschäftegesetz (FAGG) 
ausgenommen sind.  
 
Ein Auftraggeber (Kunde), der Verbraucher (§ 1 KSchG) ist und seine Vertragserklärung 
 weder in den Geschäftsräumen des Unternehmers abgegeben, 
 noch die Geschäftsverbindung zur Schließung des Vertrages mit dem Unternehmer selbst angebahnt hat, kann bis 

zum Zustandekommen des Vertrages oder danach binnen 14 Tagen seinen Rücktritt erklären. 
 

Die Frist beginnt erst zu laufen, wenn dem Verbraucher eine „Urkunde“ ausgefolgt wurde, die Namen und Anschrift des 
Unternehmers, die zur Identifizierung des Vertrages notwendigen Angaben sowie eine Belehrung über das Rücktrittsrecht, 
die Rücktrittsfrist und die Vorgangsweise für die Ausübung des Rücktrittsrechts enthält. 
 
Bei fehlender  Belehrung über das Rücktrittsrecht steht dem Verbraucher das Rücktrittsrecht  für eine Frist von zwölf 
Monaten und 14 Tagen ab Vertragsabschluss zu. Holt der Unternehmer die Urkundenausfolgung innerhalb der zwölf 
Monate ab dem Fristbeginn nach, so endet die verlängerte Rücktrittsfrist 14 Tage nach dem Zeitpunkt, zu dem der 
Verbraucher die Urkunde erhält. 
 
Die Erklärung des Rücktritts ist an keine bestimmte Form gebunden. Die Rücktrittsfrist ist gewahrt, wenn die 
Rücktrittserklärung innerhalb der Frist abgesendet wird. 
 

4. Das Rücktrittsrecht bei Nichteintritt maßgeblicher Umstände (§ 3 a KSchG) 

Der Verbraucher kann von seinem Vertragsantrag oder vom Vertrag schriftlich zurück- treten, wenn 
 ohne seine Veranlassung, 
 maßgebliche Umstände, 



 die vom Unternehmer als wahrscheinlich dargestellt wurden, 
 nicht oder in erheblich geringerem Ausmaß eingetreten sind. 
 

Maßgebliche Umstände sind 
 die erforderliche Mitwirkung oder Zustimmung eines Dritten, 
 steuerrechtliche Vorteile, 
 eine öffentliche Förderung oder die Aussicht auf einen Kredit. 
 

Die Rücktrittsfrist beträgt eine Woche ab Erkennbarkeit des Nichteintritts für den Verbraucher, wenn er über dieses 
Rücktrittsrecht schriftlich belehrt wurde. Das Rücktrittsrecht endet aber jedenfalls einen Monat nach beidseitiger 
vollständiger Vertragserfüllung. 
 

Ausnahmen vom Rücktrittsrecht: 

 Wissen oder wissen müssen des Verbrauchers über den Nichteintritt bei den Vertragsverhandlungen. 
 Im einzelnen ausgehandelter Ausschluss des Rücktrittsrechtes (formularmäßig nicht abdeckbar). 
 Angemessene Vertragsanpassung. 
 

5. Das Rücktrittsrecht beim Bauträgervertrag nach § 5 BTVG 

Mit dem Bauträgervertragsgesetz wurden Schutzbestimmungen für die Erwerber von Rechten an erst zu errichtenden bzw. 
durchgreifend zu erneuernden Gebäuden, Wohnungen bzw. Geschäftsräumen geschaffen. Das Gesetz ist nur auf 
Bauträgerverträge anzuwenden, bei denen Vorauszahlungen von mehr als 150,– Euro pro Quadratmeter Nutzfläche zu 
leisten sind. 
 

Der Erwerber kann von seiner Vertragserklärung zurücktreten, wenn ihm der Bauträger nicht eine Woche vor deren 
Abgabe schriftlich folgendes mitgeteilt hat: 
1. den vorgesehenen Vertragsinhalt; 
2. den vorgesehenen Wortlaut der Vereinbarung mit dem Kreditinstitut (wenn die Sicherungs-pflicht nach § 7 Abs. 6 Z 2 

(Sperrkontomodell) erfüllt werden soll) 
3. den vorgesehenen Wortlaut der Bescheinigung nach § 7 Abs. 6 Z 3 lit. c; (wenn die Sicherungspflicht nach § 7 Abs. 6 Z 3 

(Bonitätsmodell im geförderten Mietwohnbau) erfüllt werden soll) 
4. den vorgesehenen Wortlaut der ihm auszustellenden Sicherheit (wenn die Sicherungspflicht  schuldrechtlich (§ 8) ohne 

Bestellung eines Treuhänders (Garantie, Versicherung) erfüllt werden soll) 
5. gegebenenfalls den vorgesehenen Wortlaut der Zusatzsicherheit nach § 9 Abs. 4 (wenn die Sicherungspflicht des 

Bauträgers durch grundbücherliche Sicherstellung (§§ 9 und 10) erfüllt werden soll (Ratenplan A oder B)) 
 

Sofern der Erwerber nicht spätestens eine Woche vor Abgabe seiner Vertragserklärung die oben in Pkt. 1–5 genannten 
Informationen sowie eine Belehrung über das Rücktrittsrecht schriftlich erhält, steht ihm ein Rücktrittsrecht zu. Der 
Rücktritt kann vor Zustandekommen des Vertrages unbefristet erklärt werden; danach ist der Rücktritt binnen 14 Tagen zu 
erklären. Die Rücktrittsfrist beginnt mit Erhalt der Informationen zu laufen, jedoch nicht vor Zustandekommen des 
Vertrages. Unabhängig vom Erhalt dieser Informationen erlischt das Rücktrittsrecht aber jedenfalls spätestens 6 Wochen 
nach Zustandekommen des Vertrages. 
 
Darüber hinaus kann der Erwerber von seiner Vertragserklärung zurücktreten, wenn eine von den Parteien dem Vertrag 
zugrunde gelegte Wohnbauförderung ganz oder in erheblichem Ausmaß aus nicht bei ihm gelegenen Gründen nicht 
gewährt wird. Der Rücktritt ist binnen 14 Tagen zu erklären. Die Rücktrittsfrist beginnt, sobald der Erwerber vom 
Unterbleiben der Wohnbauförderung informiert wird und gleichzeitig oder nachher eine schriftliche Belehrung über das 
Rücktrittsrecht erhält. 
Das Rücktrittsrecht erlischt jedoch spätestens 6 Wochen nach Erhalt der Information über das Unterbleiben der 
Wohnbauförderung. 
 
Der Erwerber kann den Rücktritt dem Bauträger oder dem Treuhänder gegenüber schriftlich erklären.  

Eine an den Immobilienmakler gerichtete Rücktrittserklärung bezüglich eines Immobiliengeschäfts gilt 
auch für einen im Zug der Vertragserklärung geschlossenen Maklervertrag. 
Die Absendung der Rücktrittserklärung am letzten Tag der Frist (Datum des Poststempels) genügt. 
Als Rücktrittserklärung genügt die Übersendung eines Schriftstückes, das eine Vertrags-erklärung auch 
nur einer Partei enthält, mit einem Zusatz, der die Ablehnung des Verbrauchers erkennen lässt. 



 
 

VII. Steuerliche Auswirkungen bei Veräußerung 

1. Veräußerungs- und Spekulationsgewinn (Immobilienertragsteuer) 

Gewinne aus der Veräußerung privater Liegenschaften werden ab 01.04.2012 unbefristet besteuert. Bei Immobilien, die 
nach dem 31.03.2012 veräußert werden, ist hinsichtlich der Besteuerung zwischen „steuerverfangenen Immobilien“, die ab 
dem 01.04.2002 (bzw. 01.04.1997) entgeltlich angeschafft wurden, und „Altfällen“ zu unterscheiden. 
 

„Steuerverfangene Immobilien“: 30% Steuer auf Veräußerungsgewinn 

Im Regelfall unterliegen Immobilien, die ab dem 01.04.2002 angeschafft wurden (bzw. ab dem 01.04.1997, falls eine 
Teilabsetzung für Herstellungsaufwendungen in Anspruch genommen wurde) einer einheitlichen Immobilienertragsteuer in 
Höhe von 30 % des Veräußerungsgewinns, der Differenz zwischen Anschaffungskosten und Verkaufspreis. Steuermindernd 
wirken sich Instandsetzungs- und nachträgliche Herstellungsmaßnahmen aus, soweit diese nicht mehr steuerlich geltend 
gemacht werden können. Geltend gemachte Absetzbeträge von Anschaffungs- und Herstellungskosten einschließlich jener 
AfA, welche bei der Berechnung der besonderen Einkünfte (Details siehe unten) abgezogen worden ist, sowie offene 
Teilabsetzbeträge für Instandsetzungsaufwendungen müssen hinzugerechnet werden. Für Veräußerungen bis 31.12.2015 
ist ein Steuersatz von 25% anzuwenden. Eine Inflationsabgeltung in Höhe von 2 % pro Jahr kann ab 1.1.2016 nicht mehr 
geltend gemacht werden. 
 

HINWEIS: Vor allem bei vermieteten Immobilien kann die Ermittlung des Veräußerungsgewinns im Regelfall nur im 
Zusammenwirken mit dem Steuerberater und Immobilienverwalter des Verkäufers ermittelt werden. Die Meldung und 
Abfuhr der Immobilienertragsteuer hat durch den Parteienvertreter (Vertragserrichter) spätestens am 15. Tag des auf den 
Kalendermonat des Zuflusses zweitfolgenden Kalendermonats zu erfolgen. 
 

„Altfälle“: 4,2 % (bzw. 18 %) Steuer auf gesamten Kaufpreis 

Bei einem letzten entgeltlichen Erwerb vor dem 01.04.2002 (bzw. im Falle von geltend gemachten Teilabsetzungen gem. § 
28 Abs. 3 EStG 01.04.1997) wird pauschal der Veräußerungserlös (tatsächlicher erzielter Kaufpreis) besteuert. Unter der 
gesetzlich vorgegebenen Annahme eines Veräußerungsgewinnes von 14% ergibt dies einen Steuersatz von 
 

 4,2 % vom Veräußerungserlös bzw. 
 18 % vom Veräußerungserlös, wenn seit dem 01.01.1988 eine Umwidmung stattgefunden hat. 
 

Über Antrag ist es in jedem Fall möglich, den Spekulationsgewinn zu errechnen und diesen mit 30 % zu versteuern oder 
aber auch mit dem Einkommensteuertarif zu veranlagen. Gem. § 20 Abs 2 EStG sind dann auch Verkaufsnebenkosten 
abzugsfähig. 
 

2. Befreiung von der Immobilienertragsteuer 

A) Hauptwohnsitzbefreiung 

Wenn eine Immobilie ab der Anschaffung mindestens zwei Jahre durchgehend bis zur Veräußerung als Hauptwohnsitz 
gedient hat oder 5 Jahre durchgehender Hauptwohnsitz in den letzten 10 Jahren vor Veräußerung gegeben ist, fällt keine 
Immobilienertragsteuer an. 
 

B) Selbst erstellte Gebäude 

Eine solche Steuerbefreiung ist auch für selbst erstellte Gebäude (Veräußerer hat die Bauherreneigenschaft) gegeben: 
Diese Gebäude dürfen aber in den letzten 10 Jahren vor Veräußerung nicht zur Erzielung von Einkünften aus Vermietung 
und Verpachtung verwendet worden sein. 
 

C) Weitere Ausnahmen 

Weitere Ausnahmen sind für Tauschvorgänge im Rahmen eines Zusammenlegungs- oder Flurbereinigungsverfahrens 
vorgesehen sowie für Anrechnung von Grunderwerbsteuern und Stiftungseingangssteuern sowie Erbschafts- & 
Schenkungssteuern der letzten 3 Jahre vor Veräußerung auf die Spekulationssteuer. 
 



3.Teilabsetzbeträge und Spekulationsgewinn-Ermittlung 

Bei Ermittlung des Spekulationsgewinnes von „steuerverfangenen“ Grundstücken müssen die begünstigt abgesetzten 
Teilbeträge für Herstellungsaufwendungen – neben den abgesetzten Instandsetzungszehnteln bzw. (ab 2016) 
Instandsetzungsfünfzehnteln – dem Spekulationsgewinn hinzugerechnet werden. Sie sind demnach gem § 30 Abs 3 EStG 
bereits im Spekulationsgewinn enthalten und daher mit dem besonderen Steuersatz von 30% besteuert. 
 

Bei nicht mehr steuerverfangenen Grundstücken erfolgt anlässlich der Veräußerung von vermieteten Grundstücken bei 
Ermittlung des Veräußerungsgewinnes nach der Pauschalmethode (mit 4,2 % des Veräußerungserlöses) eine 
Nachversteuerung in Form der Hinzurechnung in Höhe der Hälfte der in den letzten 15 Jahren vor der Veräußerung 
abgesetzten Herstellungsfünfzehntel (im Sonderfall auch Zehntel) mit dem Sondersteuersatz von 30 %. 
 

4. Verlust der Zehntel- bzw. Fünfzehntelabsetzung 

Wenn der Verkäufer für Instandsetzungs- und Herstellungsaufwendungen einen Antrag auf Absetzung in Teilbeträgen 
gemäß § 28 Abs. 2, 3 und 4 EStG 1988 (Zehntel- bzw. Fünfzehntelabsetzung) gestellt hat, geht das Recht der Absetzung der 
im Zeitpunkt des Verkaufes noch nicht geltend gemachten Zehntel- bzw. Fünfzehntelbeträge für den Verkäufer und den 
Käufer verloren. 
 

5. Vorsteuerberichtigung und Umsatzsteuer 

Vorsteuerbeträge, resultierend aus Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen, sowie aus Großreparaturen, sind bei 
Übertragung unter Lebenden innerhalb der nachfolgenden 19 Jahre anteilig zu berichtigen. Für bereits vor dem 01.04.2012 
genutzte bzw. verwendete Anlagegüter gibt es aber eine Übergangsvorschrift, die einen neunjährigen 
Berichtigungszeitraum vorsieht. Bei unternehmerischer Nutzung des Rechtsnachfolgers (z.B. Zinshaus) kann die Vorsteuer-
berichtigung vermieden werden, indem 20 % Umsatzsteuer zum Kaufpreis zusätzlich in Rechnung gestellt wird. 
Zu beachten sind jedoch die Auswirkungen des 1. StabilitätsG 2012 bei nicht fast ausschließlich zum Vorsteuerabzug 
berechtigenden Umsätzen eines Mieters. Es ist in jedem Fall zu empfehlen, die umsatzsteuerrechtliche Situation im 
Detail vor der Kaufvertragserstellung mit einem Steuerexperten zu erörtern. 
 

6. Verkauf von Waldgrundstücken 

Die stillen Reserven aus dem stehenden Holz werden aufgedeckt und sind zu versteuern. 
 

Diese Broschüre wird Ihnen von der Firma 
 

 
Fa. Huber Immobilien OG 
Marktplatz 4 
A-4212 Neumarkt/Mkr 
Fax: 0043 7941 70555 
Tel:  0043 664 450 90 58 
http://www.immohuber.at  
E-Mail: office@immohuber.at  
FN: 285754b – LG-Linz 
Ust.ID:ATU62952512 
 
überreicht, welche als Makler tätig ist und durch Herrn Stefan Huber, Eigentümer der Fa. Huber 
Immobilien OG vertreten ist. 
Entsprechend dem bestehenden Geschäftsgebrauch kann der Makler als Doppelmakler tätig sein. 
Der Makler steht mit dem zu vermittelnden Dritten in  x einem wirtschaftlichen Naheverhältnis. 
 

 

 



Widerrufsbelehrung und Rücktrittsrechte  
bei Fernabsatz- und Außergeschäftsraum-Verträgen 

Der Interessent wird informiert, dass für einen Verbraucher bei Abschluss des Maklervertrags außerhalb der 
Geschäftsräume des Maklers oder ausschließlich über Fernabsatz gem. § 11 FAGG ein Rücktrittsrecht von dieser 
Vereinbarung binnen 14 Tagen besteht. Die Rücktrittsfrist beginnt mit dem Tag des Vertragsabschlusses. Die Abgabe der 
Widerrufserklärung kann unter Verwendung des beigestellten Widerrufsformulars erfolgen, ist aber an keine Form 
gebunden.  
 
Wenn der Makler vor Ablauf dieser vierzehntägigen Rücktrittsfrist vorzeitig tätig werden soll (zB Übermittlung von 
Detailinformationen, Vereinbarung eines Besichtigungstermins), bedarf es einer ausdrücklichen Aufforderung durch den 
Interessenten, der damit – bei vollständiger Vertragserfüllung innerhalb dieser Frist – sein Rücktrittsrecht verliert. 
 
Als vollständige Dienstleistungserbringung des Immobilienmaklers genügt aufgrund eines abweichenden 
Geschäftsgebrauchs die Namhaftmachung der Geschäftsgelegenheit, insbesondere sofern vom Interessenten keine 
weiteren Tätigkeiten des Maklers gewünscht oder ermöglicht werden. In diesem Fall kann der Maklervertrag nicht mehr 
widerrufen werden und ist Grundlage eines Provisionsanspruches, wenn es in der Folge zum Abschluss eines 
Rechtsgeschäftes über eine vom Immobilienmakler namhaft gemachte Geschäftsgelegenheit kommt. 
 
Im Fall eines Rücktritts nach § 11 FAGG verpflichtet sich der Verbraucher, von den gewonnenen Informationen keinen 
Gebrauch zu machen. 
 

 Der Interessent wünscht ein vorzeitiges Tätigwerden (zB Übermittlung von Detailinformationen, Vereinbarung eines 
Besichtigungstermins) innerhalb der offenen Rücktrittsfrist. Der Interessent nimmt zur Kenntnis, dass er bei vollständiger 
Vertragserfüllung (Namhaftmachung) das Rücktrittsrecht vom Maklervertrag verliert. Eine Pflicht zur Zahlung der Provision 
besteht aber erst nach Zustandekommen des vermittelten Geschäfts (Kaufvertrag, Mietvertrag) aufgrund der 
verdienstlichen, kausalen Tätigkeit des Maklers.  
 

 Der Interessent wünscht kein vorzeitiges Tätigwerden.   
 
Der Interessent erhält eine Kopie dieses Maklervertrages auf dauerhaftem Datenträger und eine Nebenkostenübersicht 
(ÖVI-Form 13 K bzw. M, Nebenkostenübersicht und Information über den Maklervertrag sowie allfällige Rücktrittsrechte) 
 
 
  



 

Widerrufsformular 
 

(wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular 
aus und senden es zurück) 

 
 

An Huber  
Immobilien OG 

Marktplatz 4 
A-4212 Neumarkt im Mühlkreis 

www.immohuber.at 
office@immohuber.at 

Rechtsdaten FN:285754b-LG-Linz 
Ust.ID: ATU62952512 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Interessent(en) 
 
    Name(n):       
 
          
 
    Adresse(n):       
 
          
 
    Tel.:       E-Mail:      
 
 
Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns am       (Datum)  
abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung folgender Dienstleistung 
 

Alleinvermittlungsauftrag 
 

Vermittlungsauftrag 
 

Maklervertrag mit dem Interessenten 
 
 
Datum       
 
 
 
 
 ..................................................................................   
Unterschrift des Verbrauchers (nur bei Mitteilung auf Papier) 
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	PLANET_Gålli__03
	PLANET_Gålli__04
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